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1. Problemstellung2

Vor dem Hintergrund des demografischen
und erwerbsstrukturellen Wandels und den
damit verbundenen Finanzierungsproble-
men der gesetzlichen Alterssicherungssys-
teme ist in Deutschland ein Paradigmen-
wechsel vollzogen worden, wobei den er-
gänzenden Systemen der betrieblichen und
insbesondere der privaten Altersvorsorge ei-
ne stärkere Bedeutung zugewiesen wurde.
Die Gewährleistung des Niveaus der materi-
ellen Absicherung im Alter hängt in der Folge
von dem Zusammenspiel dieser drei Schich-
ten des Alterssicherungssystems ab.
Grundsätzlich ist damit zwar keine neue Si-
tuation entstanden, da sich die Altersein-
künfte auch bisher für einen Teil der ehemals
Erwerbstätigen beispielsweise aus Leistun-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) sowie der betrieblichen und privaten
Altersvorsorge zusammensetzten. Es ist bis-
lang aber unbekannt, ob und inwieweit das
Leistungsniveau dieser „Mischungen“ im
Zeitablauf bei unterschiedlichen Anpassun-
gen der Teilleistungen aufrechterhalten wer-
den kann.
Während im Zentrum der Diskussion die
Erstberechnung der Leistungen beim Über-
gang in die nachberufliche Phase stand,
wurde die Entwicklung während des wei-
teren Leistungsbezuges nahezu vollständig
„übersehen“.3 Aus sozial- und verteilungs-
politischer Sicht ist dies problematisch, da
sich die Teilsysteme der Alterssicherung
nicht nur bei der Erstberechnung der Leis-
tungen, sondern auch bei der Dynamisie-
rung der einmal zuerkannten Leistungen un-
terscheiden.4 Da die Leistungen nicht aufei-
nander abgestimmt sind, ändert sich die
materielle Situation in der Nacherwerbspha-
se im Vergleich zum Zeitpunkt des Erstbezu-
ges. Es ist daher unklar, inwiefern die so-
genannte „Rentenlücke“,5 die sich nicht nur
durch das niedrigere Rentenniveau beim
Rentenzugang ergibt, sondern sich während
der Rentenbezugsphase infolge der Redu-
zierung des allgemeinen Rentenniveaus suk-
zessive vergrößert, in der Nacherwerbspha-
se durch die Anpassungen der Leistungen
aus der betrieblichen und privaten Altersvor-
sorge ausgeglichen wird.
Die Notwendigkeit einer Dynamisierung von
Alterseinkünften sei exemplarisch anhand
des folgenden Beispiels erläutert: Ein Geld-
betrag von 500 Euro ist bei einer jährlichen
durchschnittlichen Inflation von 2 v. H. nach
zehn Jahren 82,04 v. H., nach zwanzig Jah-
ren 67,30 v. H. und nach dreißig Jahren noch
fast die Hälfte, nämlich 55,21 v. H., wert (vgl.
Tabelle 13 im Anhang). Wenn einer 37-jähri-
gen Person bei Vertragsabschluss mit einem
privaten Rentenversicherer eine lebenslange
monatliche Rente in Höhe von 500 Euro,
zahlbar ab dem 67. Lebensjahr, zugesagt
wird, dann genügt bereits eine jährliche In-
flationsrate von 2 v. H., um diesen Betrag bei
Übergang in den Ruhestand wertmäßig auf
nahezu die Hälfte (55,21 v. H.) sinken zu
lassen. Tatsächlich besitzt die Rente zu die-
sem Zeitpunkt nur noch einen realen Wert
von 277 Euro, weil bereits während der An-
wartschaftszeit ein Kaufkraftverlust erfolgte.
Wenn die monatliche Rentenzahlung zudem
auch im weiteren Verlauf des Leistungsbe-
zugs nicht dynamisiert wird, dann liegt ihr
Realwert durch die Wertminderung nur noch
in einem geringen Verhältnis zur nominellen
Leistung. Sofern Renten nominell konstant,
2 Dieser Bericht basiert auf dem gleichnamigen Forschungspro-
jekt. Das Forschungsprojekt wäre ohne die finanzielle För-
derung des Forschungsnetzwerkes Alterssicherung der Deut-
schen Rentenversicherung Bund nicht möglich gewesen. Dafür
danken wir dem Forschungsnetzwerk und insbesondere Herrn
Dr. Faik und Herrn Dr. Köhler-Rama für die Unterstützung und
erfolgreiche Zusammenarbeit sowie den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern diverser Tagungen und Workshops für ihre hilfrei-
chen Kommentare.

3 So beachten z. B. Jäger (2007), Deutsche Bank Research (2005),
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung (2011), S. 70 ff., Werding et al. (2007), Wis-
senschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen
(2001), insbesondere S. 98 ff., Breyer (2010), Börsch-Supan et
al. (2010), Börsch-Supan (2005) oder Bundesregierung (2001)
derartige Aspekte überhaupt nicht. Aus sozial- und verteilungs-
politischer Sicht sind deren Schlussfolgerungen daher als pro-
blematisch und teilweise fehlerhaft anzusehen. Sie vernachlässi-
gen die durch die Rentenreformen verursachten Schwierigkeiten
für die Altersvorsorge und zeigen wesentliche Aspekte der ei-
gentlichen Problematik nicht auf. Zu den wenigen Ausnahmen
gehören Faik/Köhler-Rama (2009), Hauser (2009), Krupp (2002)
sowie Whitehouse (2009a, b).

4 Kröger (2011), S. 386 ff.
5 Deutsche Bank Research (2005).
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also gleichbleibend sind, mindert sich ihr
Wert laufend und zwar umso stärker, je län-
ger der Entwertungszeitraum und je höher
die Preisniveausteigerung ist.
Diesem Zustand kann vorgebeugt werden,
wenn eine Dynamisierung der Leistungen bei
Erstberechnung und während des weiteren
Leistungsbezugs erfolgt. So könnte im obi-
gen Beispiel zumindest ein Realwertverlust
der Rente vermieden werden, wenn diese
zum Leistungszeitpunkt in Höhe der bis da-
hin erfolgten Preisniveausteigerung dynami-
siert wird und im weiteren Ruhestandsver-
lauf eine jährliche Anpassung in Höhe der In-
flationsrate erfolgen würde.
Grundsätzlich ist zwar die Dynamisierung der
Leistungen in allen Teilsystemen der Alters-
sicherung vorgesehen, allerdings ist ihre
Ausgestaltung zwischen und innerhalb der
    -- Anpassungsvarianten 

A
lte

rs
ei

nk
ün

fte

1. Schicht der Alterssicher

2. Schicht der Alterssicher

3. Schicht der Alterssicher

Abbildung 1: Die Auswirkungen des Zusamm
rung auf die Alterseinkünfte ein

Quelle: Eigene Darstellung.
Systeme völlig unterschiedlich. Um das Si-
cherungsniveau im Zeitablauf konstant hal-
ten zu können, wäre aber eine gegenseitige
Kompensation bei Veränderungen in den
Leistungshöhen erforderlich. In der nachfol-
genden Abbildung 1 wird dieser Sachverhalt
anhand eines fiktiven Beispiels dargestellt.
Im Beispiel bezieht der Ruheständler wäh-
rend der Ruhestandsphase im Zeitablauf
konstante Leistungen aus einem der Regel-
systeme der ersten Schicht der Alterssiche-
rung. Ergänzend erhält der Ruheständler
Leistungen aus der zweiten und dritten
Schicht der Alterssicherung, die ebenfalls im
Zeitablauf konstant sind. Sofern keine all-
gemeine Einkommensveränderung erfolgt
oder Preisänderungen stattfinden, ändert
sich die materielle Situation des Ruheständ-
lers nicht.
 

Ruhestandsphase

ung

ung

ung

t

enspiels der drei Schichten der Alterssiche-
es alleinstehenden Ruheständlers
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Ab dem Zeitpunkt t treten allgemeine Ein-
kommens- oder Preiserhöhungen in der
Volkswirtschaft auf, doch erfolgt keine An-
passung der Leistungen in der ersten Schicht
der Alterssicherung, mit der Konsequenz,
dass relative Einkommensverluste eintreten
und die reale Kaufkraft sinkt. Wird diese
Leistungsreduzierung weder durch entspre-
chend höhere Bezüge aus der zweiten oder
aus der dritten Schicht der Alterssicherung
aufgefangen, kann die materielle Position
des Ruheständlers im weiteren Lebensver-
lauf nicht mehr aufrechterhalten werden.
Anders verhält es sich, wenn ein Ausgleich
der Leistungsreduzierung durch eine ent-
sprechende Leistungserhöhung in einer der
anderen beiden Schichten, wie etwa durch
eine Anpassung der betrieblichen Alterssi-
cherung, herbeigeführt wird, die über die all-
gemeine Einkommens- oder Preiserhöhung
hinausgeht. In diesem Fall würde sich ceteris
paribus die materielle Situation des Ruhe-
ständlers nicht verändern. Diese Basisva-
rianten lassen sich beliebig kombinieren. So
wäre beispielsweise auch eine gemeinsame
Leistungserhöhung der ergänzenden Syste-
me denkbar.
Da die Dynamisierungen der einzelnen Sys-
teme nicht aufeinander abgestimmt werden,
also beispielsweise eine Leistungsreduzie-
rung in einem System nicht automatisch zu
einer Leistungserhöhung in einem anderen
System führt, kann die Aufrechterhaltung ei-
nes Absicherungsniveaus nicht fraglos als
gewährleistet angesehen werden. Aufgrund
des fehlenden Ausgleichseffektes hat allein
schon eine Leistungsreduzierung in einer der
drei Schichten der Alterssicherungssysteme
Auswirkungen auf die Einkommenssituation
der davon betroffenen Ruheständler. Zur so-
zial- und verteilungspolitischen Beurteilung
von Alterssicherungssystemen stellen sich
daher die Fragen,

1. ob und inwieweit eine Dynamisierung er-
folgt,

2. falls ja, nach welchen Kriterien sich diese
richtet, und

3. welche Auswirkungen sich hinsichtlich der
Höhe der Alterseinkünfte ergeben.
Ob und inwieweit sich hieraus sozial- und
verteilungspolitische Probleme ergeben, ist
bislang nicht untersucht worden. Es liegen
keine hinreichenden empirischen Erkenntnis-
se darüber vor, ob und in welchem Umfang
eine Dynamisierung der die Regelsicherung
ergänzenden (und seit dem Paradigmen-
wechsel teilweise auch ersetzenden) Alters-
einkünfte in Deutschland erfolgt. Die Aus-
wirkungen zum Beispiel der zunehmenden
Relevanz privater Alterssicherung für die Le-
bensstandardsicherung im Verlauf der Ren-
tenbezugsphase sind daher unklar. Selbst
theoretische Analysen zur Dynamisierung von
Alterseinkünften, in denen die institutionellen
Regelungen adäquat berücksichtigt wurden,
sind für Deutschland bisher nicht vorgelegt
worden. Es scheint beinahe, als hätte man
diesen außerordentlich relevanten Aspekt bei
der Diskussion um die Neugestaltung der Al-
terssicherung tatsächlich übersehen und fak-
tisch die Alterssicherung – über die Renten-
bezugszeit betrachtet und insbesondere in
Anbetracht eines oft im hohen Alter steigen-
den Versorgungsbedarfs – zunehmend unzu-
reichend und insgesamt unsicherer gestaltet.
Insofern fehlt unseres Erachtens bislang ein
ganz wesentlicher Aspekt in der Diskussion,
nämlich die Entwicklung der Alterseinkommen
in der Rentenbezugsphase. Die Berücksichti-
gung der Dynamisierung ist umso relevanter,

– je länger die Bezugsdauer der Rente ist (je
weiter die Lebenserwartung ceteris pari-
bus steigt),

– je stärker sich die Löhne während der Be-
zugsphase verändern,

– je stärker der Kaufkraftverlust während
der Bezugsphase ist

– sowie je höher der Anteil der Komponen-
ten im Sicherungsmix ist, die nicht oder
nicht adäquat dynamisiert sind.

Vor diesem Hintergrund hat das For-
schungsprojekt „Die Dynamisierung von
Alterseinkommen“ das Ziel, sowohl theo-
retisch-konzeptionell die generellen Mög-
lichkeiten der Dynamisierung von Alters-
sicherungseinkünften als auch mithilfe der
Analyse empirischer Daten die Wirkungen
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verschiedener Dynamisierungsvarianten zu
untersuchen. Ausgangspunkt sind die Chan-
cen und Risiken neuer Mischungsverhältnis-
se von Alterssicherungseinkünften, die ne-
ben den gesetzlichen Regelsystemen und
der betrieblichen Altersversorgung zuneh-
mend auch private Alterssicherung einbezie-
hen. Neben der Gewinnung grundlegender
neuer Erkenntnisse zur konzeptionellen Aus-
gestaltung von Alterssicherungssystemen
sollen durch das Projekt Informationen zur
Anpassung und Weiterentwicklung der Al-
terssicherungssysteme in Deutschland be-
reitgestellt werden.

2. Theoretisch-konzeptionelle Analyse

Nach dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)6,
das auf dem Konzept der Sachverständigen-
kommission zur Neuordnung der steuerrecht-
lichen Behandlung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen beruht,7 soll
die Alterssicherung nach dem sogenannten
Drei-Schichten-Modell erfolgen. Demnach
besteht die Alterssicherung aus der Basis-
versorgung (erste Schicht), der Zusatzver-
sorgung (zweite Schicht) und Kapitalanlage-
produkten (dritte Schicht). Die Zugehörigkeit
der einzelnen Altersvorsorgeprodukte zu ei-
ner Schicht richtet sich nach steuerrecht-
lichen Gesichtspunkten.8
Die Ergebnisse unserer Analysen des Status
quo der institutionellen Ausgestaltung und
der gesetzlichen Regelungen zeigen, dass
das Mehrschichtsystem in Deutschland als
paradigmatisches Beispiel eines Alterssi-
cherungssystems betrachtet werden kann,
in dem die Ausgestaltung der Dynamisierung
zwischen und innerhalb der Schichten völlig
unterschiedlich ausfällt.9 Abbildung 2 auf
Seite 13 gibt einen Überblick über die Struk-
tur des Alterssicherungssystems in Deutsch-
land und die gesetzlichen Regelungen zur
Dynamisierung. Darunter fallen öffentlich-
rechtliche, betriebliche und privatrechtliche
Systeme mit differenzierter Struktur und
Zielsetzung, die – abhängig davon, welcher
Schicht sie zuzuordnen sind – sich ergänzen
oder miteinander konkurrieren.
2.1 Die Dynamisierung in der ersten
Schicht

Zur ersten Schicht der Alterssicherung ge-
hören Leistungen, die durch Beiträge im
Rahmen einer obligatorischen Absicherung
bei einem gesetzlichen oder privaten Versor-
gungsträger erworben wurden und die frü-
hestens ab dem 60. Lebensjahr lebenslang
gewährt werden dürfen. Zudem dürfen die er-
worbenen Ansprüche nicht vererblich, nicht
übertragbar, nicht verleihbar, nicht veräußer-
bar und nicht kapitalisierbar sein. Die erste
Schicht stellt prinzipiell eine obligatorische
Regelversorgung dar und umfasst ausschließ-
lich personenbezogene Leistungen aus den
Berufsständischen Versorgungswerken, der
Alterssicherung der Landwirte, der gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) und der
Beamtenversorgung.
Wird die nach dem Fürsorgeprinzip ausge-
staltete bedarfsorientierte Grundsicherung
im Alter als Obligatorium betrachtet, so kann
diese der ersten Schicht zugeordnet werden.
Da diesen Leistungen allerdings keine Vor-
leistungen zugrunde liegen – sie demnach
nicht nach dem Leistungs-Gegenleistungs-
Prinzip ausgestaltet sind –, kann die Grund-
sicherung auch als eigene Schicht angese-
hen werden.
6 Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Be-
handlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen
(Alterseinkünftegesetz – AltEinkG) vom 5. Juli 2004 (BGBl. I,
Nr. 33, S. 1427).

7 Ausführlich Sachverständigenkommission zur Neuordnung der
steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendun-
gen und Altersbezügen (2003).

8 Prinzipiell soll bei der steuerrechtlichen Behandlung von Alters-
vorsorgeprodukten zur nachgelagerten Besteuerung, also der
Besteuerung der Leistungen in der Auszahlungsphase, überge-
gangen werden. Hinter diesem Ziel steht der Grundgedanke,
dass die nachgelagerte Besteuerung den Erwerbstätigen in der
Ansparphase ein im Vergleich zur vorgelagerten Besteuerung
höheres Einkommen ermöglicht, welches wiederum für die Al-
tersvorsorge verwendet werden kann. Zudem fällt die progres-
sive Wirkung des Einkommensteuertarifs typischerweise in der
Auszahlungsphase geringer aus, weil das zu versteuernde Ein-
kommen im Ruhestand üblicherweise geringer ist; vgl. Nguyen
(2005), S. 5.

9 Vgl. Ruland (2008b).
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Abbildung 2: Das Drei-Schichten-Modell des deutschen Alterssicherungssystems und
seine Dynamisierung

* Teilweise auch für abhängig Beschäftigte in der jeweiligen Branche.
** Einschließlich mithelfender Familienangehöriger; als Teilversorgung, ergänzt durch betriebliche Maßnahmen.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schmähl (2004), S. 156.

3. Schicht 
 

Ergänzende 
Versorgung 

Kapitalanlageprodukte (Lebensversicherungen usw.) 
Keine gesetzliche Beitragserhaltungsgarantie, Anpassung abhängig vom Altersvorsorgeprodukt 

2. Schicht 
 

(Zusatz)- 
Versorgung 

 

Basisrentenvertag (§ 2 AltZertG, § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG); 
Keine gesetzliche Beitragserhaltungsgarantie, aber Nominalwertgarantie, Anpassung abhängig vom Altersvorsorgeprodukt 

 
Zertifizierte und geförderte private Alterssicherung (§§ 1 AltZertG, §§ 10a, 79 ff. EStG); 

Gesetzliche Beitragserhaltungs- und Nominalwertgarantie für Leibrenten (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 4a AltZertG); 
Anpassung abhängig vom Altersvorsorgeprodukt 

Freiwillige 
Versiche-

rung 
(GRV); 

Anpassung 
gemäß 

Renten-
anpas-
sungs-
formel 

(§§ 65, 68 
SGB VI) 

    
 
 
 
 
 

Knapp-
schaftliche 

Renten- 
versicherung 

Betriebliche 
Altersversorgung; 
Anpassung gemäß  

§ 16 BetrAVG 

Zusatzversor-
gung 

im öffentlichen 
Dienst; 

jährlich einpro-
zentige Anpas-

sung (§ 39 
Satzung VBL) 

 
 
 
 
 

Beamten- 
versorgung; 
Anpassung 

orientiert sich an 
Höhe der Bezüge 

der Aktiven 
(§ 70 BeamtVG) 

1. Schicht 
 

Obligatori-
sche Regel-
versorgung 

 

Berufs-
ständische 

Versorgung-
swerke*; 

Anpassung 
über-

wiegend 
abhängig 

vom Über-
schuss 

Alters-
sicherung der 
Landwirte**; 
Anpassung 

gemäß Renten-
anpassungs-
formel (§ 25 

ALG) 

Sonder-
regelungen für 
Selbstständige  
innerhalb der 
gesetzlichen 

Renten-
versicherung 

Allgemeine  
Rentenversicherung 

Gesetzliche Rentenversicherung; 
Anpassung gemäß Rentenanpassungsformel  

(§§ 65, 68 SGB VI) 

Grund- 
sicherung 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; 
Anpassung abhängig von Entwicklung der Verbrauchausgaben und Nettolöhne- und -gehälter (Mischindex) (§§ 28, 28a, 29 SGB XII) 

Personen- 
kreis 

 

Nicht 
pflicht- 

versicherte 
Selbst-

ständige 

Freie 
Berufe Landwirte 

Selbstständige 
nach  

§§ 3,4 SGB VI 

Beschäftigte 
im Bergbau Sonstige 

Beamte, 
Richter  

und 
Berufs- 
soldaten 

Selbstständige 
Arbeiter und Angestellte 

Abhängig Beschäftigte 

Privater Sektor Öffentlicher Dienst 
2.1.1 Die allgemeine Rentenversicherung

In der ersten Schicht der Alterssicherung
hat die allgemeine Rentenversicherung den
höchsten Deckungsgrad. Renten aus der
GRV sollen Lohnersatz sein und diesem
Lohnersatzcharakter folgend wurde im Jahr
1957 die dynamische Rente eingeführt.10
Die Entgeltentwicklung der Versicherten
sollte durch die Anwendung einer dynami-
schen, an die Entwicklung der Löhne und
Gehälter gekoppelten Rentenformel berück-
sichtigt werden.
10 Siehe hierzu ausführlich Schmähl (2007).
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Jedoch wurde seit der Einführung der dy-
namischen Rente aufgrund von haushalts-
politischen Überlegungen, sich verändern-
den rentenpolitischen Zielvorstellungen und
diskretionären Maßnahmen die Bindung der
Renten an die Lohnentwicklung vielen Ände-
rungen unterzogen.11

Wie Tabelle 1 zeigt, hat die Entwicklung der
Rentenanpassungsverfahren in den letzten
fünfzig Jahren „zu einer immer intranspa-
renteren Rentenanpassungsformel geführt,
Zeitraum Bezeichnung 

1957-1983 Bruttolohnbezogene 
Anpassung auf Basis gleitender 

Drei-Jahres-Durchschnitte 

1983-1992 Bruttolohnbezogene 
Anpassung auf Basis der 

Bruttolohnveränderungen der 
beiden vorhergehenden Jahre 

1992-1999 Nettolohnbezogene Anpassung 
(Basis: Entgeltentwicklung 

West) 

2000 
 

Inflationsanpassung 
 

2001-2005 Modifizierte 
Bruttolohnanpassung (Basis 
Entgeltentwicklung West) 

A

2005-2009 Modifizierte 
Bruttolohnanpassung inklusive 

Nachhaltigkeitsfaktor 
(Schutzklausel schließt 

Reduzierung des aktuellen 
Rentenwertes durch 

kombinierte Anwendung des 
Riester-Faktors und des 

Nachhaltigkeitsfaktors aus) 

ARWt = (ARWt

Seit 2011  Die formelmäßig
in Tabelle 14 au

Tabelle 1: Die Entwicklung der Rentenanpass

Legende: t = Jahresindex, ABG = allgemeine Bemessungsgrund
tigten Arbeitnehmer, bBEt = beitragspflichtige Bruttolöhne- und -
von Arbeitslosengeld im Jahr t; ab 2007 Bruttolöhne und -gehält
Nettoquote des VGR-Arbeitsentgelts, RNQ = Rentennettoquote,
nerquotient, α = Parameter (= 0,25).

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2010a), Faik/Köhler-Ra
deren verschiedene Einflussfaktoren zuneh-
mend schwerer zu verstehen und zu pro-
gnostizieren sind“.12 Nach einem Wechsel
von der bruttolohnbezogenen zur nettolohn-
11 Siehe für eine Übersicht beispielsweise die allgemeinen Chro-
niken Deutsche Rentenversicherung Bund (2007), Deutsche
Rentenversicherung Bund (2008), Steffen (2012), S. 38 ff., be-
zogen auf das Leistungsrecht Lühning (2006) und speziell zur
Rentenanpassung Steffen (2002), Steffen (2010), Krupp (1999),
Schmähl (2007) sowie Faik/Köhler-Rama (2009a), S. 602, Faik/
Köhler-Rama (2009b), sowie Hain et al. (2011), S. 235 ff.

12 Faik/Köhler-Rama (2009b), S. 7.
Formel 

ABGt =    

ABGt = ABGt-1 x  

ARWt = ARWt-1 x  x  x  

 
ARWt = ARWt-1 x (1+i) 

RWt = (ARWt-1 x  x     ) 

 

-1        )  [ 1   + 1] 

e Darstellung der Nachholung erfolgt im Anhang  
f Seite 75 

ungsverfahren

lage, BE = Bruttolöhne und -gehälter je durchschnittlich beschäf-
gehälter je Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher
er je Arbeitnehmer im Jahr t, ARW = aktueller Rentenwert, NQ =
RVB = GRV-Beitragssatz, AVA = Altersvorsorgeanteil, RQ = Rent-

ma (2009b) und Steffen (2002).
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bezogenen Anpassung ist die Rentenanpas-
sung seit 2001 wieder an die Entwicklung
der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durch-
schnittlich beschäftigten Arbeitnehmer an-
gelehnt.13 Ergänzend werden seit 2005 bei
der Ermittlung des aktuellen Rentenwertes
die Veränderung des Beitragssatzes zur
GRV und die Entwicklung des Gesamtvolu-
mens der Beiträge der Versicherungspflich-
tigen, gewichtet mit dem Durchschnittsbei-
trag (das heißt die versicherungspflichtigen
Entgelte), und die Veränderung eines fiktiven
Beitrags zur Privatvorsorge („Altersvorsor-
geanteil“) sowie unter anderem ein Nachhal-
tigkeitsfaktor14 berücksichtigt. Hieran wird
deutlich, dass die Rentenanpassung nicht
Abbildung 3: Die Anpassung der Bruttorenten
in v. H.

Anmerkungen:
– Rentenanpassung bis 1971 zum 1. Januar, im Jahr 1972 zum 1. Jan

1979–1982 zum 1. Januar, ab 1983 zum 1. Juli;
– Bruttolöhne und -gehälter monatlich je Arbeitnehmer: 1959–1990
– Preisniveausteigerung: 1959–1961 Preisindex für die Lebenshaltun

lerem Einkommen für Deutschland nach dem jeweiligen Gebietss
für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutschland nach
1995–1999 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Hausha

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Deutsche Rentenversich
zur Verfügung gestellten Daten zur Entwicklung der Bruttolöh
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13 Siehe hierzu den Überblick über die Veränderungen in der Ren-
tenanpassungsformel in Steffen (2002).

14 Mit dem Gesetz zur Nachhaltigkeit der langfristigen Finanzie-
rungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-
Nachhaltigkeitsgesetz) vom 21. Juli 2004 wurde ein Nachhal-
tigkeitsfaktor in die Rentenanpassungsformel eingefügt. Die
Rentenanpassungsformel dient zur Berechnung der Rate, mit
der der aktuelle Rentenwert und damit die Renten angepasst
werden. Der aktuelle Rentenwert verändert sich zum 1. Juli
eines jeden Jahres, indem der bisherige aktuelle Rentenwert
mit den Faktoren für die Veränderung der Bruttolohn- und -ge-
haltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer,
des Beitragssatzes zur Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten und dem Nachhaltigkeitsfaktor vervielfältigt
wird. Der Nachhaltigkeitsfaktor mindert die Rentenanpassung,
wenn die Zahl der Rentner im Verhältnis zur Zahl der Beitrags-
zahler steigt; vgl. hierzu §§ 64, 68 Sechstes Buch Sozialgesetz-
buch – Gesetzliche Rentenversicherung – (SGB VI) (Artikel 1
des Gesetzes vom 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I
S. 1337) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar
2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939) geändert
worden ist.
in den alten Ländern, Zeitraum 1959 bis 2010,

uar und 1. Juli, 1973–1977 zum 1. Juli, 1978 zum 1. Januar und 1. Juli,

früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland;
g von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mitt-
tand vor dem 3.10.1990 einschl. Berlin (West), 1962–1994 Preisindex
dem jeweiligen Gebietsstand vor dem 3.10.1990 einschl. Berlin (West),
lte in Deutschland, ab 2000 Verbraucherpreisindex für Deutschland.

erung Bund (2010a) und der auf Anfrage vom Statistischen Bundesamt
ne und -gehälter. Siehe auch Faik/Köhler-Rama (2009b), S. 17.

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

Jahr 

Rentenanpassung (alte BL)

Bruttolohn- und -gehaltssteigerung

Preisniveausteigerung des Vorjahres



16 DRV-Schriften Band 104
unmittelbar von den Entwicklungen auf den
Finanzmärkten abhängt, sondern vor allem
die Entwicklung der versicherungspflichti-
gen Erwerbstätigkeit – sowohl die Höhe der
Entlohnung als auch die Anzahl betreffend –
prägend ist. Ohne es detailliert aufzugreifen,
lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass
die in den letzten Jahren vorgenommenen
Veränderungen in der Rentenanpassungs-
formel zum Ziel hatten, dass die gesetzli-
chen Renten hinter der (Brutto-)Lohnent-
wicklung zurückbleiben, um steigenden
Rentenausgaben vorzubeugen.15

Die Abbildungen 3 und 4 zeigen, dass die
Rentenanpassungen in der GRV sich seit der
Einführung der dynamischen Rente verrin-
gert haben. Dies ist zum einen auf eine ab-
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Abbildung 4: Die Anpassung der Bruttorenten
in v. H.

Anmerkungen:
– 1991–1996 Rentenanpassung zum 1. Januar und 1. Juli, ab 1997
– Bruttolöhne und -gehälter monatlich je Arbeitnehmer (Deutschland
– Preisniveausteigerung: Veränderung des Verbraucherpreisindexes
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Deutsche Rentenversich

zur Verfügung gestellten Daten zur Entwicklung der Bruttolöh
geschwächte Lohnentwicklung und zum an-
deren auf den Nachhaltigkeitsfaktor in der
Rentenformel zurückzuführen. Zudem hat es
in den Jahren 1978 sowie von 2003 bis 2006
eine Phase gegeben, in der die Renten von
der Teilhabe am gesamtwirtschaftlichen
Wohlstand abgekoppelt wurden und durch
politische Entscheidungen keine Anpassung
der Leistungen erfolgte.16

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass die Rentenanpassungen sich auf die
Höhe der Bruttorente beziehen. Die Netto-
15 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2008b), S. 52.
16 Vgl. Schmähl (2007).
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rente (vor Steuern) muss sich allerdings nicht
im Gleichschritt mit der Bruttorente entwi-
ckeln. So ist die Erhöhung der Nettorente
(vor Steuern) beispielsweise in den letzten
Jahren niedriger ausgefallen als die Erhö-
hung der Bruttorente, weil sich die zu zah-
lenden Beiträge in der Sozialversicherung
(Kranken- und Pflegeversicherung) für Ruhe-
ständler erhöht haben.17 De facto lässt sich
also festhalten, dass die nominalen Renten-
anpassungen geringer ausfielen als in Abbil-
dung 3 und 4 angegeben. Zudem veran-
schaulichen die Abbildungen, dass die Ru-
heständler seit 2003 einen Kaufkraftverlust
hinnehmen mussten, weil die Rentenanpas-
sungen nicht den Inflationsverlust ausglei-
chen konnten. Da auch die Bruttolohn- und
-gehaltssteigerung höher ausfiel, haben Ru-
heständler in diesem Zeitraum nicht nur ab-
solute, sondern auch relative Einkommens-
verluste verzeichnet.

2.1.2 Die knappschaftliche Renten-
versicherung

In der knappschaftlichen Rentenversicherung
sind hauptsächlich Beschäftigte versichert,
die in knappschaftlichen Betrieben arbeiten
oder überwiegend knappschaftliche Arbeiten
verrichten.18 Dieses Sondersystem beinhaltet
gegenüber der GRV höhere Leistungen, aber
auch höhere Arbeitgeberbeiträge und besteht
somit prinzipiell aus einer Regel- und Zusatz-
sicherung (betrieblichen Altersversorgung) in
einem.19 In diesem Mischsystem werden die
Leistungen gemäß dem aktuellen Rentenwert
in der GRV angepasst.

2.1.3 Die Alterssicherung der Landwirte

Die Alterssicherung der Landwirte20 wurde
im Jahr 1957 als ein Sondersystem für
selbstständige Landwirte, deren Ehegatten
sowie mitarbeitende Familienmitglieder ein-
geführt. Die Versicherungspflicht besteht
auch dann, wenn der landwirtschaftliche
Unternehmer zusätzlich noch einer anderen
Tätigkeit nachgeht, es besteht jedoch die
Möglichkeit, sich auf Antrag befreien zu las-
sen.21 Die Leistungen dieses berufsständi-
schen Sondersystems sind als Grundsiche-
rung konzipiert und sichern nur teilweise
ab.22 Sie werden entsprechend dem aktuel-
len Rentenwert in der GRV dynamisiert.23 Die
landwirtschaftlichen Alterskassen führen die
Alterssicherung der Landwirte durch.

2.1.4 Die Berufsständische Versorgung

Neben der GRV und der Alterssicherung der
Landwirte existiert als weiteres öffentlich-
rechtliches Pflicht-Alterssicherungssystem
die berufsständische Versorgung für Ange-
hörige der freien Berufe – beispielsweise
Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare,
Rechtsanwälte, Steuerberater, Tierärzte, Wirt-
schaftsprüfer, Zahnärzte und Ingenieure. Ins-
gesamt gibt es mehr als 86 eigenständige
Versorgungswerke in Deutschland, die auf
dem Versicherungsprinzip beruhen und ihre
Leistungen ohne Zuschüsse des Staates
durch Umlage- und Kapitaldeckungsverfah-
ren finanzieren. Hinsichtlich der Vermögens-
anlage folgen die Berufsständischen Versor-
gungswerke den gleichen Grundsätzen wie
private Lebensversicherer.24 Die dynami-
17 Der Eigenanteil der Ruheständler zur gesetzlichen Kranken-
und Pflegeversicherung ist seit 1991 um circa 59 Prozentpunkte
gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist das Nettorentenniveau (vor
Steuern) um circa 4 Prozent gesunken. Eigene Berechnungen
auf Basis von Deutsche Rentenversicherung Bund (2010a).

18 Vgl. zur Zuordnung der Knappschaft Kapitel 3 in Klenk (2008).
19 Dedring et al. (2010).
20 Ausführlich zu diesem System Deisler (2008).
21 Dräther et al. (2001).
22 Die Leistungen werden über einkommensunabhängige Ein-

heitsbeiträge und Bundesmittel finanziert; vgl. Deml et al.
(2008), S. 15. Die Versicherten verfügen zu einem anderen Teil
über die Vermögenssubstanz ihrer Unternehmen und sind als
selbstständige Unternehmer zusätzlich für private Vorsorge zu-
ständig.

23 Vgl. § 25 Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG).
Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli
1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1202) geändert worden
ist.

24 § 52 Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunter-
nehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I
S. 2), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. März 2011
(BGBl. I S. 288) geändert worden ist.
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sche Anpassung der Leistungen wird durch
die unmittelbare Verwendung von Beitrags-
und Ertragsteilen sowie durch eine reduzier-
te Kapitalbildung ermöglicht. Der Über-
schuss beziehungsweise die erzielte Rendite
spielt für die Leistungskraft eine bedeutende
Rolle und stellt das wichtigste Dynamisie-
rungspotenzial dar: Wird mehr als der zu-
grunde gelegte Rechnungszins erwirtschaf-
tet, können mit dem Überschuss die Anwart-
schaften und Renten angepasst werden.
Ausschlaggebend für die Anpassungshöhe
ist somit insbesondere der Anlageerfolg der
Versorgungswerke.25

Abbildung 5 zeigt exemplarisch den signifi-
kanten Unterschied hinsichtlich der Renten-
anpassung in den einzelnen Versorgungs-
werken. Im geometrischen Mittel lag die
Anpassung der Tierärztekammer im Unter-
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Abbildung 5: Rentenanpassungen in den Be
Zeitraum 2001 bis 2010, in v. H

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Geschäftsberichte
suchungszeitraum bei circa 1,46 v. H. wäh-
rend sie bei der Ärztekammer bei circa
0,33 v. H. lag. Dies veranschaulicht, wie
wichtig der Anlageerfolg der Versorgungs-
werke für die Rentenanpassung ist.

2.1.5 Die Beamtenversorgung

Die Beamtenversorgung ist ein Sondersys-
tem sozialer Sicherung, da es steuerfinan-
ziert ist.26 Grundsätzlich üben Beamte zwar
eine rentenversicherungspflichtige Beschäf-
25 Jung (2008), Papier (2007).
26 Siehe ausführlich Bundesregierung (2005), Färber et al. (2011),

Ruland (2008a).
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tigung aus, diese ist aber kraft besonderer
Regelung versicherungsfrei.27 Aus dem ab-
geleiteten Alimentationsprinzip des Art. 33
Abs. 5 Grundgesetz (GG)28 folgt die Bi-Funk-
tionalität der Beamtenversorgung: Sie stellt
ein Gesamtversorgungssystem aus Regel-
und Zusatzsicherung dar. Es wird jedoch
keine Differenzierung zwischen diesen bei-
den Elementen bei der Dynamisierung vor-
genommen.
Grundsätzlich werden die Versorgungsbezüge
der Beamtenversorgung gemäß § 70 Abs. 1
Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)29 an
die Dienstbezüge der Besoldungsberechtig-
ten angepasst. Diese wiederum werden
„entsprechend der Entwicklung der allge-
meinen wirtschaftlichen und finanziellen Ver-
hältnisse […] angepasst“.30 Jedoch wurden
nach Färber et al. (2011)31 infolge des Spar-
zwangs wegen der zuletzt steigenden Ver-
sorgungsausgaben im öffentlichen Dienst
die Dienstbezüge in den letzten Jahren von
der Reallohnentwicklung in Deutschland
abgekoppelt. Nach Färbers Berechnungen
wurden die Dienstbezüge auf Bundesebene
von 1989 bis 2009 nominal um 47,25 v. H.
erhöht, während die Tariflöhne vergleichba-
rer Tarifbeschäftigte in der Privatwirtschaft
nominal um 69,5 v. H. erhöht wurden.32 Die-
se Entwicklung spiegelt sich in der Entwick-
lung der Versorgungsbezüge wider, für die
zudem keine verfassungsrechtliche Notwen-
digkeit besteht, die Versorgung gleichzeitig
mit den Bezügen anzupassen.33

Um die Nachhaltigkeit der Beamtenversor-
gung zu sichern, sollen kostenreduzierende
Reformmaßnahmen aus der GRV auf die Be-
amtenversorgung systemkonform nachge-
bildet werden.34 Erste Reformbestrebungen,
die in diese Richtung zielten, wurden bereits
im Versorgungsreformgesetz (VReformG) von
199835 berücksichtigt. Durch das VReformG
wurde § 14a in das BBesG eingeführt, der
prinzipiell eine Verminderung der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungen um
durchschnittlich 0,2 v. H. vom 1. Januar 1999
bis zum 31. Dezember 2017 bewirkt. Der Un-
terschiedsbetrag soll für die Bildung und
Ausweitung einer Versorgungsrücklage36

verwendet werden, welche die zukünftigen
Versorgungsleistungen angesichts der de-
mografischen Veränderungen und des An-
stiegs der Zahl der Versorgungsempfänger
sicherstellen soll.37 Die erstmalige Vermin-
derung der Versorgungsanpassung erfolgte
im Jahr 1999 mit dem Bundesbesoldungs-
und -versorgungsanpassungsgesetz vom 19.
November 199938: Während die Tariflöhne
um 3,1 v. H. erhöht wurden, fiel die Bundes-
besoldung und Versorgungsanpassung mit
2,9 v. H. geringer aus.
Mit dem Versorgungsänderungsgesetz vom
20. Dezember 200139 sollte zudem eine
wirkungsgleiche Übertragung der Rentenre-
formmaßnahmen aus dem Altersvermögens-
gesetz (AVmG)40 und dem Altersvermögens-
ergänzungsgesetz (AVmEG)41 auf die Beam-
27 § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI.
28 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944) geändert worden
ist.

29 Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bun-
des (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG). Beamtenversor-
gungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Fe-
bruar 2010 (BGBl. I S. 150), das durch Artikel 8 bis 10 des
Gesetzes vom 19. November 2010 (BGBl. I S. 1552) geändert
worden ist.

30 § 14 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Bundesbesol-
dungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Ju-
ni (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 678) geändert worden ist.

31 Färber et al. (2011), S. 29.
32 Datengrundlage ist das WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stif-

tung.
33 Bundesverfassungsgericht (1987).
34 Bundesregierung (2005), S. 86; vgl. BVerfG, 2 BvR 1387/02

vom 27.9.2005, Absatz-Nr. (1–158).
35 Gesetz zur Umsetzung des Versorgungsberichts (Versorgungs-

reformgesetz 1998 – VReformG). Versorgungsreformgesetz
1998 vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1666, 3128), das zuletzt
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. April 2005 (BGBl. I
S. 1106) geändert worden ist.

36 Die Details der Versorgungsrücklage sind geregelt im Versor-
gungsrücklagegesetz vom 9. Juli 1998 (BGBl. I S. 1800).

37 Vgl. § 14a Abs. 1 Satz 1 BBesG.
38 Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 1999

vom 19. November 1999 (BGBl. I S. 2198), das zuletzt durch
Artikel 64 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334)
geändert worden ist.

39 Versorgungsänderungsgesetz 2001, Bundesgesetzblatt Teil I
Nr. 74, S. 3926–3954.

40 Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und
zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermö-
gens (Altersvermögensgesetz – AVmG), Bundesgesetzblatt
Teil I Nr. 31, S. 1310–1343.

41 Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetz-
lichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapital-
gedeckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensergän-
zungsgesetz – AVmEG), Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 31, S. 403–
418.
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tenversorgung erreicht werden. Das Gesetz
bewirkte u. a. die Abflachung der Erhöhung
der Versorgungsbezüge bei den ersten acht
Versorgungsanpassungen, die auf den 31.
Dezember 2002 folgten. Diese wurden durch
einen Anpassungsfaktor um jeweils rund
0,54 v. H. gemindert. In der Folge wurde eine
geringere Anpassung der Versorgung ge-
genüber der Besoldung vorgenommen, die
alle vorhandenen Versorgungsempfänger be-
traf:42

Um die Beamten und Pensionäre nicht dop-
pelt zu belasten, wurde für den Zeitraum, in
den die acht Anpassungen fielen, die Bil-
dung der Versorgungsrücklage ausgesetzt.43

Dennoch haben die genannten Reformmaß-
nahmen zur Folge, dass das Versorgungsni-
veau in den letzten Jahren gesunken ist und
weiter sinken wird.

2.1.6 Die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

Die bedarfsorientierte Grundsicherung
schließlich ist eine eigenständige soziale Leis-
Versorgungs-
erhöhung 
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Bis 2002  2.000,00 1,00000 

  1.7.2003* 2,4 2.048,00 0,99458 2.0

1.4.2004  1,0 2.068,48 0,98917 2.0

1.8.2004 1,0 2.089,16 0,98375 2.0

1.1.2008 3,1 2.153,92 0,97833 2.1

1.4.2008 - 2.153,92 0,97292 2.0

1.1.2009  2,8 2.214,23 0,96750 2.1

1.1.2010 1,2 2.240,80 0,96208 2.1

1.1.2011 0,6 2.254,25 0,95667 2.1

Tabelle 2: Absenkungsschritte des Versorgun
Versorgungsänderungsgesetzes 2

* ab A 12
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesregierung (2005)
tung, die den grundlegenden Bedarf für den
Lebensunterhalt u. a. für ältere Personen,
die ihre Lebenshaltungskosten nicht aus ei-
genem Einkommen und Vermögen bestrei-
ten können, sichert. Die Anpassung der
Grundsicherung im Alter erfolgt in Abhängig-
keit von der Entwicklung der Verbrauchsaus-
gaben und der Entwicklung der Nettolöhne
und -gehälter (§ 28a Abs. 2 SGB XII). Es
handelt sich somit um einen Mischindex, bei
dem die Veränderung der Preise der regel-
bedarfsrelevanten Waren und Dienstleis-
tungen zu 70 v. H. und die der jährlichen Än-
derung der Nettolöhne und -gehälter zu 30
v. H. berücksichtigt wird. In der Abbildung 6
auf Seite 21 ist die sich daraus ergebende
Entwicklung im Vergleich zum Lohn- und
Preisindex dargestellt.
42 Vgl. § 69e Abs. 3 BeamtVG. Die Niveausenkung in der Versor-
gungsanpassung trifft alle Beamten. Es gilt eine Übergangs-
regelung für am 31.12.1991 vorhandene Beamte, wonach min-
destens der nach altem Recht bis zu diesem Zeitpunkt
erworbene Ruhegehaltssatz gewahrt bleibt (vgl. § 85 Abs. 1).

43 Vgl. § 14a Abs. 2a BBesG.
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 0,75 1.500,00 0,7500  
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46,08 0,75 1.534,56 0,7419 0,46 

55,21 0,75 1.541,41 0,7378 0,46 
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56,57 0,75 1.617,43 0,7175 0,06 
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001

und dbb beamtenbund und tarifunion (2010).
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Das Konstruktionsprinzip der gleichzeitigen
Berücksichtigung der Preis- sowie der Ein-
kommensentwicklung führt bei den auf die
bedarfsorientierte Grundsicherung angewie-
senen Haushalten beziehungsweise Perso-
nen zu einer sukzessiven Verschlechterung
ihrer Wohlfahrtsposition – gemessen anhand
einer Einkommensgröße oder anhand der
Kaufkraft. Leistungsbezieher partizipieren an
der allgemeinen Wohlfahrtssteigerung nur
eingeschränkt und insbesondere Personen,
die altersbedingt ihre Erwerbstätigkeit been-
det haben und dem Arbeitsmarkt im Prinzip
nicht mehr zur Verfügung stehen, sind nicht
in der Lage, diesen Verlust zu kompensieren.
Diese Form der Leistungsanpassung be-
dingt, dass für den Fall sinkender Realein-
kommen die Kaufkraft der Einkommen nicht
aufrechterhalten werden kann. Da die Leis-
Abbildung 6: Entwicklung der Löhne, Preise
Zeitraum 1991 bis 2011, in v. H

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten des Statistisches
Bund (2012b), S. 287.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

V
er

än
de

ru
ng

 in
 v

H
 

tung existenzsichernd sein soll, bedeutet
dies mit anderen Worten, dass sich die Ar-
mutssituation verschlechtert und die abso-
lute Armut zunimmt: Die existenzsichernde
Menge an Waren und Dienstleistungen kann
nicht mehr erworben werden. Für den Fall
konstanter oder steigender Reallöhne führt
diese Anpassungsformel dazu, dass die
Realkaufkraft zwar steigt – die privaten
Haushalte aber nur zu 30 v. H. an dieser all-
gemeinen Wohlfahrtssteigerung partizipie-
ren. Mit anderen Worten: die relative Armut
nimmt zu.
Insgesamt gesehen kann durch ein derarti-
ges Instrument der Leistungsanpassung im
Rahmen der Alterssicherung das Niveau der
materiellen Absicherung und damit eine Auf-
rechterhaltung des Lebensstandards im Al-
ter nicht gewährleistet werden.
sowie des Mischindex, Deutschland,
.

Bundesamtes (2012), S. 4, sowie der Deutsche Rentenversicherung

Jahr 

   Lohnindex

   Mischindex

   Preisindex
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2.1.7 Die Entwicklung des Einkom-
mensniveaus in unterschiedlichen
Alterssicherungssystemen

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die Teilsysteme der ersten Schicht
sich hinsichtlich der Ausgestaltung der An-
passung teils erheblich voneinander unter-
scheiden. Die Anpassungen unterliegen un-
terschiedlichen Logiken, obwohl durch sie
grundsätzlich ein Ersatz des Erwerbsein-
kommens aus der je spezifischen Tätigkeit
erreicht werden soll. Am konsequentesten
ist dies in der Beamtenversorgung durchge-
führt, bei der sich die Anpassung der Ruhe-
gehälter an die der aktuellen Bruttobezüge
der Beamten orientiert. Demgegenüber ist
die Anpassung der Renten aus der GRV an
die Lohnentwicklung durch die entsprechen-
den Faktoren nur noch eingeschränkt ge-
geben. Ohne Bezug zu Einkommens- oder
Preisentwicklung erfolgt die Dynamisierung
in den Berufsständischen Versorgungswer-
ken sowie der sogenannten Basisrente, bei
denen insbesondere die Überschussbeteili-
gung beziehungsweise die Rendite des vor-
handenen Kapitalstocks eines einzelnen Un-
ternehmens für die Anpassung der Altersein-
künfte von Bedeutung ist. Im Vergleich dazu
werden zwar gesamtwirtschaftliche Indika-
toren – die Lohn- und Preisentwicklung – zur
Ermittlung der Anpassung der Grundsiche-
rung im Alter verwendet, durch die spezifi-
sche Ausgestaltung der Anpassung ist hier-
durch aber die Aufrechterhaltung eines Absi-
cherungsniveaus nicht möglich.

2.2 Die Dynamisierung in der zweiten
Schicht

Zur zweiten Schicht der Alterssicherung
werden als ergänzende Vorsorgesysteme
die Zusatzversorgung für Arbeiter und Ange-
stellte des öffentlichen Dienstes (ZöD), die
betriebliche Altersvorsorge sowie private
Renten gemäß Altersvermögensgesetz ge-
zählt.44 Diese kapitalgedeckte Zusatzversor-
gung richtet sich je nach Ausgestaltung zum
einen an Arbeitnehmer und sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte, die die Reduzie-
rung gesetzlicher Rentenleistungen ausglei-
chen wollen. Zum anderen ist sie auch für
Steuerpflichtige interessant, die keiner obli-
gatorischen Absicherung in einem gesetzli-
chen Alterssicherungssystem der 1. Schicht
unterliegen. So können zum Beispiel Selbst-
ständige mithilfe des Basisrentenvertrages
eine steuerlich begünstigte Alterssicherung
aufbauen. Steuerliche Anreize zum Aufbau
einer ergänzenden Altersvorsorge werden
dadurch gesetzt, dass in der Ansparphase
die Beiträge des Steuerpflichtigen unter be-
stimmten Bedingungen als Sonderausgaben
abziehbar sind. Die darauf beruhenden Leis-
tungen müssen nachgelagert, das heißt in
der Altersphase, besteuert werden.

2.2.1 Die betriebliche Altersversorgung

In der betrieblichen Altersversorgung im Be-
reich der Privatwirtschaft stehen fünf Durch-
führungswege zur Verfügung, die sich hin-
sichtlich der Art der Kapitalanlage, der Finan-
zierung, der steuerrechtlichen Vorschriften
und der staatlichen Aufsicht und Insolvenz-
sicherung unterscheiden. In Abbildung 7 sind
diese systematisch dargestellt.
Wird einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
aus Anlass des Arbeitsverhältnisses eine Zu-
sage auf Leistungen der Alters-, Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenversorgung zugesagt,
liegt eine betriebliche Altersvorsorge vor und
es gelten die Vorschriften des Betriebsren-
tengesetzes (BetrAVG).45 Grundsätzlich kann
44 Prinzipiell ist hierdurch die Systematik der Altersvorsorge und
hiermit ein lange Zeit in Deutschland und nach wie vor inter-
national geltendes Ordnungsprinzip durchbrochen worden: Die
erste Schicht der Altersvorsorge besteht aus staatlichen Re-
gelsystemen, die zweite Schicht beinhaltet betriebliche Alters-
vorsorgesysteme und die dritte Schicht die private Alterssiche-
rung. Geschuldet ist dieser Systembruch dem Sachverhalt der
steuerlichen Förderung sowohl betrieblicher Vorsorge als auch
privater Absicherung durch das AVmG und das AVmEG, Bun-
desgesetzblatt Teil I Nr. 31, S. 403–418.

45 Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
(Betriebsrentengesetz – BetrAVG). Betriebsrentengesetz vom
19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2940).
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Betriebliche Altersversorgung 

Interne Finanzierung (unmittelbar) Externe Finanzierung (mittelbar) 

Direkt- 
zusage 

Unterstüt-
zungskasse 

Direktver-
sicherung 

Pensions-
fonds 

Pensions-
kasse 

Reservepolster- 
finanzierte 

Unterstützungskasse 

Rückgedeckte 
Unterstützungskasse 

Abbildung 7: Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deist/Lange (2010), S. 20, und Doetsch et al. (2010), S. 15 ff.
zwischen einer unmittelbaren und einer mit-
telbaren Durchführung der betrieblichen Al-
tersversorgung unterschieden werden. Wäh-
rend die unmittelbare Versorgungszusage
auf einer Zweierbeziehung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer beruht, wird die
mittelbare Versorgungszusage über einen
externen Versorgungsträger abgewickelt. Die-
ser erhält vom Arbeitgeber die notwendigen
Mittel, aus denen nach dem Eintritt des Ver-
sorgungsfalles die Leistung an den ehemali-
gen Arbeitgeber erbracht wird. Unabhängig
von der externen Finanzierungsform hat der
Arbeitnehmer einen Subsidiäranspruch ge-
genüber dem Arbeitgeber aufgrund der zu-
gesagten Leistung.46

Die Zusage kann einzelvertraglich oder kol-
lektiv-vertraglich erklärt werden und in unter-
schiedlichen Formen vorliegen, wie der Abbil-
dung 8 entnommen werden kann. Grundsätz-
lich können in allen Durchführungswegen die
sogenannte Leistungszusage und die soge-
nannte beitragsorientierte Leistungszusage
gewährt werden, während die Beitragszusa-
ge mit Mindestleistung nur in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung, Pensions-
kasse und Pensionsfonds möglich ist.
Die Zusagen können entweder vom Arbeit-
geber (arbeitgeberfinanziert) oder seit dem
1. Januar 2002 vom Arbeitnehmer im Wege
der Entgeltumwandlung (arbeitnehmerfinan-
ziert) finanziert werden.47 Insgesamt ist die
betriebliche Altersvorsorge in den letzten
Jahren zunehmend komplexer geworden.
So gibt es aufgrund der unterschiedlichen
Durchführungswege, Zusageformen und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten mittlerweile über
dreißig Gestaltungsmöglichkeiten der be-
trieblichen Altersvorsorge.48 Zudem sind wei-
46 Vgl. Doetsch et al. (2010).
47 Jeder Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber verlangen,

dass dieser eine betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltum-
wandlung einrichtet. Im Wege der Entgeltumwandlung können
jährlich bis maximal vier Prozent der jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der GRV vom Gehalt zum Aufbau einer Alters-
versorgung verwendet werden. Die Beiträge werden vom Brut-
tolohn abgezogen, wodurch sich das steuer- und sozialversi-
cherungspflichtige Einkommen mindert. Im Gegenzug werden
die Leistungen in der Auszahlungsphase besteuert.

48 Es gibt sechs Durchführungswege und drei Zusageformen, wo-
bei lediglich bei der Direktversicherung, der Pensionskasse und
dem Pensionsfonds alle drei Zusageformen möglich sind. Zu-
dem können alle Zusagen arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinan-
ziert sein: (6 x 3 – 3) x 2 = 30.
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Abbildung 8: Zusageformen in der betrieblichen Altersversorgung

* Sogenannte DCB-Pläne sind in Deutschland zulässig. Da allerdings keine künftigen Versorgungsleistungen garantiert werden, wie es § 1
Abs. 1 Satz 1 BetrAVG verlangt, fallen sie nicht in den Anwendungsbereich des BetrAVG und gehören somit nicht zur betrieblichen Alters-
versorgung.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Doetsch et al. (2010), S. 24 ff.
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- 
tere Möglichkeiten denkbar, da mehrere
Durchführungswege miteinander kombiniert
werden können.
Auch die Anpassungsvorschriften, die in § 16
BetrAVG geregelt sind, sind je nach Gestal-
tungsmöglichkeit unterschiedlich, wie Abbil-
dung 9 zeigt. Gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG ist
der Arbeitgeber verpflichtet, alle drei Jahre
eine Anpassung zu prüfen. Zu berücksich-
tigen sind dabei die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens und der Kaufkraftverlust der
Renten. Der Prüfungszeitraum erfasst bei
jedem Anpassungsstichtag den Zeitraum seit
Rentenbeginn.49 Bei jeder Anpassungsprü-
fung und -entscheidung sind die Preisni-
veauveränderung mithilfe des Verbraucher-
preisindexes für Deutschland und die Ent-
wicklung der Nettolöhne vergleichbarer Ar-
beitnehmer zu bestimmen. Eine Anpassung
laufender Renten ist mindestens auf den
niedrigeren der beiden Steigungswerte vor-
zunehmen.50 Sofern innerhalb dieses Zeit-
raumes der Kaufkraftverlust größer war als
der Anstieg der Nettolöhne vergleichbarer
Arbeitnehmergruppen des Unternehmens,
darf die Rentenanpassung entsprechend der
Entwicklung der Nettolöhne erfolgen. Dies
wird damit begründet, dass es für aktive
Arbeitnehmer nicht nachvollziehbar wäre,
wenn die Betriebsrenten stärker steigen wür-
den als die Einkommen aktiver Arbeitneh-
mer.51

Die Anpassung kann allerdings aufgescho-
ben werden, falls die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens dies notwendig macht.
Die Pflicht für die Prüfung der Anpassung
entfällt gemäß § 16 Abs. 3 BetrAVG, wenn

1. der Arbeitgeber sich verpflichtet, Renten-
zahlungen um mindestens ein Prozent pro
Jahr anzupassen, oder

2. die betriebliche Altersversorgung über ei-
ne Direktversicherung oder über eine Pen-
sionskasse ausgeführt wird, dabei ab
Rentenbeginn alle auf den Rentenbestand
49 Vgl. Blomeyer et al. (2010), Rn. 90.
50 Zur ausführlichen Berechnung siehe Petersen et al. (2012).
51 Blomeyer et al. (2010), Rn. 132.
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Abbildung 9: Übersicht über die Rentenanpassungsausgestaltung in der betrieblichen
Alterssicherung

Anmerkungen: * Bei der Anpassungsprüfpflicht sind die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitsge-
bers zu berücksichtigen; vgl. § 16 BetrAVG; ** Die Anpassung darf nicht geringer sein als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes oder
der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum; vgl. § 16 Abs. 2, Abs. 5 BetrAVG; *** Gemäß
§ 16 Abs. 3 Satz 1 BetrAVG; **** Gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 BetrAVG.
Quelle: Kröger (2011), S. 387.
entfallenden Überschussanteile zur Stei-
gerung der laufenden Leistungen benutzt
werden und zur Kalkulation der garantie-
ren Leistungen der nach § 65 Abs. 1 (VAG)
verordnete Höchstzinssatz zur Berech-
nung der Deckungsrückstellung nicht
überstiegen wird, oder
3. eine „Beitragszusage mit Mindestleis-
tung“ vorliegt. Der Arbeitgeber haftet in
diesem Fall ausschließlich dafür, dass als
Versorgungsleistung zumindest eine Leis-
tung erbracht wird, welche mit den ein-
gezahlten Beiträgen übereinstimmt. Ent-
spricht beispielsweise die Leistung eines
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Pensionsfonds zum Rentenbeginn auf-
grund der schlechten Wertentwicklung
des Fonds nicht den eingezahlten Bei-
trägen, haftet der Arbeitgeber für die Dif-
ferenz.

4. Falls eine betriebliche Altersversorgung
durch Entgeltumwandlung finanziert wird,
ist der Arbeitgeber gemäß § 16 Abs. 5
BetrAVG bei Leistungs- und beitragsori-
entierten Leistungszusagen verpflichtet,
mindestens eine Anpassung in Höhe von
einem Prozent jährlich vorzunehmen oder,
wenn die Durchführung über eine Pen-
sionskasse oder Direktversicherung er-
folgt, sämtliche Überschussanteile für die
Steigerung der laufenden Leistungen zu
verwenden. Liegt eine Beitragszusage mit
Mindestleistung vor, besteht keine Ver-
pflichtung zur Anpassung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die
Anpassungsverpflichtung und deren Höhe
wesentlich von der Nettolohnentwicklung im
jeweiligen Unternehmen, der Ausgestaltung
der betrieblichen Altersversorgung sowie
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
abhängen. Ob die Voraussetzungen vorlie-
gen, bedarf jeweils einer Einzelprüfung an-
hand der in Rechtsprechung und Literatur
aufgestellten Kriterien.
So kann beispielsweise eine Anpassung aus
wirtschaftlichen Gründen ganz oder teilweise
entfallen, falls eine angemessene Eigenka-
pitalverzinsung des Unternehmens nicht vor-
liegt.52 Wenn laufende Leistungen nicht oder
nur teilweise anzupassen sind, ist der Arbeit-
geber gemäß § 16 Abs. 4 BetrAVG auch
nicht zu einem späteren Zeitpunkt verpflich-
tet, die Anpassung nachzuholen. Grundsätz-
lich sind die inhaltlichen und betriebswirt-
schaftlichen Kriterien der wirtschaftlichen La-
ge des Arbeitgebers gemäß Bundesarbeits-
gericht weitgehend festgelegt und müssen
im Einzelfall überprüft werden.
Da im dynamischen Prozess der Wirtschaft
die Existenz eines Betriebes über lange Zeit-
räume nicht gewährleistet ist, ist im Rahmen
des BetrAVG eine Insolvenzsicherung vor-
gesehen. Der Pensions-Sicherungs-Verein
(PSVaG)53 wird dann für die Ansprüche der
Versorgungsberechtigten leistungspflichtig,
wenn bei dem Arbeitgeber, der die betriebli-
che Altersversorgung bietet, einer der in § 7
Abs. 1 BetrAVG aufgeführten Sicherungs-
fälle entsteht.54 Geschützt sind Leistungen,
die aufgrund von Direktzusagen, bestimm-
ten Direktversicherungszusagen, Unterstüt-
zungskassenzusagen oder Pensionsfonds-
zusagen erteilt wurden, bis zur Höhe des
Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße55

zum Zeitpunkt der ersten Fälligkeit der Leis-
tung.56 Zudem übernimmt der PSVaG rück-
ständige Versorgungsleistungen des Ar-
beitsgebers bis zu maximal zwölf Monaten
vor Entstehen der Leistungspflicht.57 Vom
PSVaG nicht erfasst sind Pensionskassen
und die meisten Direktversicherungen58, weil
52 Eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals entspricht
laut Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) der Umlaufrendite
öffentlicher Anleihen. Ein Zuschlag für das höhere Risiko, dem
das im Unternehmen investierte Kapital ausgesetzt ist, betrage
einheitlich zwei Prozent. Auch ist konkretisiert, wie Gewinne zu
handhaben sind, denen Eigenkapitalverluste, die beispielswei-
se durch Kapitalrücklagen der Eigentümer ausgeglichen wur-
den, gegenüberstehen: Falls das Eigenkapital unter das ge-
zeichnete Kapital sinkt, sind spätere Gewinne vorrangig zur
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und Wiedererlan-
gung des gezeichneten Kapitals zu verwenden; vgl. Bundes-
arbeitsgericht (2000).

53 Im Jahr 1974 wurde der Pensions-Sicherungs-Verein auf Ge-
genseitigkeit (PSVaG) als gesetzlicher Träger der Insolvenz-
sicherung der betrieblichen Altersversorgung festgelegt. Sein
alleiniger Zweck ist die Sicherstellung der betrieblichen Alters-
versorgung für den Fall der Insolvenz eines Arbeitgebers. Wei-
tere Informationen sind auf www.psvag.de erhältlich.

54 Ein Anspruch auf Leistungsverpflichtung besteht hingegen
nicht bei Sachverhalten wie Betriebseinstellung oder Liquida-
tion. Bei Stilllegung oder Veräußerung eines Betriebes bleibt
der Arbeitgeber zur Erfüllung seiner Versorgungsansprüche
verpflichtet.

55 Die Bezugsgröße ist das Durchschnittsentgelt der GRV im vor-
vergangenen Kalenderjahr; § 18 Viertes Buch Sozialgesetz-
buch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung –
(Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I
S. 3845) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
2006 (BGBl. I S. 86 [466]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2940). Bei einer
monatlichen Bezugsgröße in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung von derzeit (Stand September 2011) 2 542 Euro in den
alten Ländern und 2 092 Euro in den neuen Ländern beträgt die
Anspruchshöchstgrenze 7 626 Euro beziehungsweise 6 276 Eu-
ro; vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (2011), S. 238.

56 Vgl. BetrAVG § 7 Abs. 3, § 18 Abs. 1 SGB IV.
57 Vgl. § 2 Abs. 2 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die

Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung (AIB),
zuletzt geändert durch die Mitgliederversammlung am 4. Juli
2007, Teil Nr., S. 1–12.

58 Ein freiwilliger Beitritt ist jedoch bei der Auffanggesellschaft
Protektor möglich.
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bei ihnen die Versicherungsaufsicht durch
entsprechende Anlagevorschriften die Sol-
venz der Systeme garantieren soll.59

Grundsätzlich gilt, dass die vom PSVaG aus-
gezahlten Betriebsrenten nominal unverän-
dert bleiben. Eine Anpassung der vom
PSVaG übernommenen Rentenleistung ist
nur möglich, wenn die Versorgungszusage
des Arbeitgebers eine feste Anpassungs-
größe beinhaltet, die über die Prüfungs-
pflicht des § 16 BetrAVG hinausgeht. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn der Arbeitge-
ber sich dazu verpflichtet hatte, auch dann
eine zweiprozentige Erhöhung durchzufüh-
ren, wenn dies die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens eigentlich nicht zugelassen
hätte.60

2.2.2 Die Zusatzversorgung für Arbeiter
und Angestellte des öffentlichen
Dienstes

Die Zusatzsicherung im öffentlichen Dienst
ist für die Beschäftigten bei Bund, Ländern,
Gemeinden und sonstigen Arbeitgebern, die
das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes an-
wenden. Sie ist für die Beschäftigten grund-
sätzlich tarifvertraglich verpflichtend und
wird bei einer der Zusatzversorgungseinrich-
tungen des öffentlichen Dienstes durchge-
führt.61 Die gesetzliche Anpassungsprü-
fungspflicht des § 16 BetrAVG gilt für diese
Personengruppe nicht.62 Zwar wird es in der
Literatur als zweifelhaft angesehen,63 ob die-
ser Ausschluss der Anpassungsprüfungs-
pflicht vereinbar ist mit dem Gleichheitssatz
im Grundgesetz,64 da ja in der Privatwirt-
schaft die Betriebsrenten der Anpassungs-
prüfungspflicht unterliegen. Aber letztend-
lich ist die Diskussion eher theoretischer Na-
tur, weil gemäß § 39 VBL die erzielte Rente
jeweils zum 1. Juli um ein Prozent angepasst
wird.65 Somit wird selbst bei Anwendung des
§ 16 BetrAVG die gesetzliche Vorgabe er-
füllt, welche besagt, dass die Anpassungs-
prüfungspflicht entfällt, wenn „der Arbeit-
geber sich verpflichtet, die laufenden Leis-
tungen jährlich um wenigstens eins vom
Hundert anzupassen“.66
2.2.3 Die zertifizierte und geförderte
private Alterssicherung gemäß
Altersvermögensgesetz

2.2.3.1 Der Altersvorsorgevertrag

Diese Form der Rente ist durch das AVmG
eingeführt worden und eine vom Staat durch
Zulagen und Sonderausgabenabzugsmög-
lichkeiten67 geförderte private Altersvorsor-
ge. Es handelt sich bei Altersvorsorgever-
trägen um staatlich zertifizierte Altersvorsor-
geprodukte, für die gemäß § 1 AltZertG
beispielsweise gilt68, dass

1. zu Beginn der Auszahlungsphase mindes-
tens die eingezahlten Altersvorsorgebei-
träge für die Auszahlungsphase zur Verfü-
gung stehen (Nominalwertgarantie) und

2. die Leistungen ab Beginn der Auszah-
lungsphase in Form einer lebenslangen
gleich bleibenden oder steigenden monat-
lichen Leibrente oder Ratenzahlung im
Rahmen eines Auszahlungsplans mit einer
anschließenden Teilkapitalverrentung ab
spätestens dem 85. Lebensjahr erfolgen.69

Somit besteht de jure bei Solvenz des Anbie-
ters von zertifizierten Altersvorsorgeverträ-
gen zwar eine Nominalwertgarantie der ein-
59 Vgl. §§ 81 ff. VAG.
60 Vgl. Axler (2003).
61 Beispielsweise bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der

Länder (VBL) oder der Arbeitsgemeinschaft kommunale und
kirchliche Altersversorgung (AKA).

62 Vgl. § 18 Abs. 1 BetrAVG. Eine Anpassung der laufenden Leis-
tungen um jährlich ein Prozent ist nur bei vorzeitig ausgeschie-
denen Arbeitnehmern gesetzlich verankert, wenn – und das ist
Voraussetzung – die Renten der Versorgungsempfänger erhöht
werden; vgl. § 18 Abs. 4 BetrAVG. Daraus folgt, dass für den
Großteil der Versicherten eine gesetzliche Anpassung der Leis-
tungen nicht vorgeschrieben ist.

63 Siehe hierzu ausführlich den Kommentar in Blomeyer et al.
(2010), Rdnr. 59.

64 Vgl. Art. 3 Abs. 1 GG.
65 Vgl. § 39 in der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes

und der Länder (2012).
66 § 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG.
67 Die Förderungsmöglichkeiten sind in §§ 10a, 79 ff. EStG geregelt.
68 Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basis-

rentenverträgen (Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz
– AltZertG). Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz vom
26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959) geän-
dert worden ist, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 31, S. 1310–1322.

69 Allerdings können am Anfang der Auszahlungsphase bis zu
30 Prozent des Kapitals ausgezahlt werden.
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gezahlten Beiträge und Zulagen, aber keine
Anpassungsverpflichtung der Leistungen.70

Im Rahmen einer Zusatzvereinbarung kann
für bestimmte Altersvorsorgeprodukte aller-
dings festgelegt werden,71 dass die Leistun-
gen während der Auszahlungsphase stei-
gen.72 Wenn eine solche Anpassung, die
durchaus häufig sogar als Dynamisierung
bezeichnet wird, vorgesehen ist, dann ist der
Anfangsbetrag der Zahlungen bei Renten-
beginn in der Regel niedriger verglichen mit
dem Betrag einer „nicht dynamisierten“
Leistung. Abbildung 10 zeigt fünf verschie-
dene Verläufe von nachschüssigen Renten-
zahlungen mit jährlichen Steigerungsraten
von 0 v. H., 1 v. H., 2 v. H., 3 v. H. und
4 v. H., die nach Abdiskontierung den glei-
chen Barwert und damit bei gegebenen Ein-
zahlungen auch die gleiche Verzinsung er-
geben.73 Je höher die Rentensteigerung ist,
desto niedriger ist das Ausgangsniveau des
Rentenbetrags.
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Abbildung 10: Rentenverläufe mit gleichem B
schiedlicher Dynamisierung un

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung in Anlehnung an Viebrok
Faktisch handelt es sich dabei also nicht um
eine Dynamisierung, die auf Veränderungen
zum Beispiel der Kaufkraft oder der Lohn-
entwicklung reagieren würde, sondern um
eine lineare Veränderung der Rentenzahlun-
gen.74 Mit anderen Worten, Individuen müs-
sen entscheiden, durch welche lineare Stei-
gerung die zukünftige wirtschaftliche Ent-
wicklung am besten widergespiegelt wird.75

Im besten Fall ist die gewählte „Dynamisie-
70 Vgl. hierzu auch Hauser (2009).
71 Diese Möglichkeit für Riester-Rentenversicherungen bieten

beispielsweise die Anbieter CosmosDirekt, Debeka, DWS/DB
Gruppe, LVM Versicherungen sowie die Nürnberger Versiche-
rungsgruppe.

72 Vgl. Viebrok et al. (2004).
73 Bei der Ermittlung des Barwertes wurde von einer festen Lauf-

zeit der Rente von zwanzig Jahren ausgegangen. Die ange-
nommene Diskontrate beträgt 2 Prozent. Abschluss-, Ver-
triebs- und Verwaltungskosten werden nicht berücksichtigt.

74 Vgl. Künemund et al. (2010).
75 Vgl. Kröger (2011).
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rungsrate“ hoch genug, um den Kaufkraft-
verlust auszugleichen. Im schlechtesten Fall
ist sie jedoch zu niedrig, um ihn zu kompen-
sieren. Derartige Zusatzvereinbarungen sind
keine Garantie – sie können das Risiko eines
Kaufkraftverlustes lediglich mindern. Zudem
erhöhen dynamisierte Renten für den Ver-
sicherer das finanzielle Risiko aus einer un-
gewissen Lebenserwartung, sodass mit ei-
ner zusätzlichen Risikoprämie zu rechnen
ist. Somit wären de facto die Prämienzahlun-
gen umso höher, je höher die Steigerungsra-
ten sind.
Dennoch sind aufgrund des verminderten
Risikos und des Mangels an Alternativen
prinzipiell Versicherungen vorzuziehen, die
ein Dynamikpotenzial beinhalten. Es bleibt
allerdings fraglich, ob Individuen diese Op-
tion bekannt ist.

2.2.3.2 Der Basisrentenvertrag

Eine weitere Absicherungsmöglichkeit in der
zweiten Schicht bietet der Basisrentenvertrag
(Basisrente, die in der öffentlichen Diskus-
sion oftmals als Rürup-Rente bezeichnet
wird). Die Basisrente ist kapitalgedeckt und
beruht auf einem Versicherungsvertrag, der
weitgehend der steuerlichen Behandlung
der GRV entspricht.76 Im Gegensatz zu klas-
sischen privaten Rentenversicherungspro-
dukten gibt es kein Kapitalwahlrecht, die ein-
gezahlten Beiträge müssen lebenslang ver-
rentet werden. Die Basisrente gehört zwar
zur staatlich geförderten Altersvorsorge, je-
doch gibt es keine Beitragserhaltungsgaran-
tie.77 Es besteht also keine Verpflichtung zu
Rentenbeginn mindestens die eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge für die Auszahlungs-
phase zur Verfügung zu stellen. Zudem ist ei-
ne Dynamisierung der Leistungen gesetzlich
nicht verpflichtend.

2.3 Die Dynamisierung in der dritten
Schicht

Anlageprodukte, die die Voraussetzungen der
Basis- oder Zusatzversorgung nicht erfüllen,
werden zur dritten Schicht gezählt. Im
Prinzip handelt es sich dabei um alle Formen
der privaten Vermögensbildung, die der
materiellen Absicherung im Alter dienen
können, es aber nicht müssen.78 Sie werden
vorgelagert besteuert, das heißt dass entge-
gen der ersten und zweiten Schicht keine
steuerrechtliche Entlastung erfolgt. Einen
Überblick über mögliche Formen privater
Vermögen und deren Verbreitung zeigt Ab-
bildung 11.
Die privaten Haushalte hielten im Jahr 2009
den überwiegenden Teil ihres Geldvermö-
gens in Bankprodukten (38,4 v. H.). Die zweit-
wichtigste Form stellte die Anlage bei Ver-
sicherungen mit 28,3 v. H. dar. Die anderen
Formen der Geldanlage wie Investment-,
Renten- und Aktienzertifikate waren demge-
genüber nachrangig. Diese Vermögensbil-
dung und -haltung erfolgt aus unterschied-
lichen Motiven, sodass eine eindeutige Zu-
ordnung der jeweiligen Anlageformen zu
einzelnen Zwecken nicht möglich ist.79 Um
diese Problematik zu umgehen, könnte man
den Begriff „private Altersvorsorge“ eng fas-
sen. So könnten ausschließlich derartige
Vermögensanlagen als Altersvorsorge gel-
ten, deren Verfügbarkeit erst mit dem Er-
reichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze
(§ 235 SGB VI) gegeben ist. Dabei ist aber zu
bedenken, dass beispielsweise bei selbstge-
nutzten Immobilien die Nutzung mit dem Er-
werb verbunden und unabhängig von einer
Altersgrenze ist.80 Wenn man dies berück-
sichtigen möchte, wären in einer weiten Fas-
76 Ausführlich hierzu Nguyen (2005), S. 5 ff.
77 Vgl. § 2 AltZertG.
78 Vgl. Dus/Maurer (2007), Ruland/Rürup (2008), Viebrok (2004),

Viebrok et al. (2004), Krieger (2007). Im Allgemeinen ist eine
Altersvorsorge auch durch die reine Aufbewahrung von Geld
oder Gütern möglich; vgl. Viebrok/Himmelreicher (2001). Aller-
dings wird hierdurch nicht notwendigerweise das Risiko der
Langlebigkeit, das heißt des Einkommenswegfalls durch die
vollständige Aufzehrung des Vermögensbestandes ab einem
bestimmten Alter, abgesichert. Eine ausschließlich für die Al-
tersvorsorge vorgesehene Geldanlage ist eher selten vorzufin-
den; vgl. Viebrok/Dräther (1999).

79 Zu den unterschiedlichen Motiven der Vermögensbildung siehe
zum Beispiel Braun/Metzger (2007) und Claupein (1990).

80 Hier wird von den gesetzlichen Regelungen unter anderem be-
züglich der Unterscheidung in Besitz und Eigentum abstrahiert.
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sung alle Vermögensanlagen zu betrachten,
die potentiell auch im Alter verfügbar sind.81

Ob der Vermögensbestand zusätzlich zu den
Einkünften aus Vermögen sukzessive auf-
gelöst wird, um ein entsprechendes Ein-
kommensniveau zu erreichen beziehungs-
weise aufrechtzuerhalten, hängt aus ökono-
mischer Sicht grundsätzlich von den Prä-
ferenzen der Individuen ab. Dass im Regelfall
der Gesamtvermögensbestand nicht voll-
ständig aufgezehrt wird, wird in der Literatur
über die in der Tabelle 3 aufgeführten Gründe
erklärt.
Die Tabelle 3 weist zudem darauf hin, dass
ein Vermögensaufbau während der Erwerbs-
phase nicht ausschließlich zum Zweck der
Altersvorsorge erfolgt, sondern diesem un-
terschiedliche Motive zugrunde liegen.
Bezüglich der nicht-zertifizierten Formen der
Vermögensbildung zur Altersvorsorge exis-
Abbildung 11: Die Geldanlage der privaten H
in Prozent

Anmerkungen: * einschließlich Geldmarktpapieren und Bausparen; **
Quelle: Eigene Darstellung, Zahlen entnommen aus Gesamtverband
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 28,3 %

Rentenwerte 7,8 %

Aktien 3,9 %
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5,8 %
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3,9 %   
tiert keine allgemein gültige gesetzliche
Grundlage zur Anpassung der Leistungen in
der Altersphase. Die Festlegung, ob und in
welcher Weise eine Anpassung erfolgt, ob-
liegt den Vertragspartnern. Prinzipiell kann
wie bei privaten Riester-Verträgen ein Ver-
trag mit Dynamikpotenzial abgeschlossen
werden, dieser wird aber nicht an die Preis-
oder Lohnentwicklung gekoppelt.
Unabhängig davon, ob eine Anpassung ge-
währt wird oder nicht, ist vor allem der wirt-
schaftliche Erfolg oder Misserfolg des Ver-
tragspartners relevant. So müssen private
Lebensversicherer beispielsweise für die
81 Da die Phase des Rentenbezugs im Fokus der Analyse steht,
wird ein weiter Begriff verwendet und es werden all die Vermö-
gensanlagen betrachtet, die ab dem Zeitpunkt der altersbe-
dingten Aufgabe einer Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen.
aushalte nach Anlagearten im Jahr 2009

Lebens-/Krankenversicherungen, Pensionseinrichtungen.
der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) (2011), S. 99.

Bargeld und 
Sichteinlagen* 
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Investmentfonds 11,9 %

aus 
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– Vererbung aufgrund von  

 ltruistischem Verhalten  

 trategischem Verhalten 

– Ungewissheit  

 über die weitere Entwicklung und risikoaverses Verhalten 

 über die Lebensdauer sowie 

 über den Gesundheitszustand – hierzu gehört auch der Aspekt der physischen Einschränkungen hinsichtlich der Kon-
summöglichkeiten im Alter 

– Liquiditätsbeschränkungen aufgrund unvollkommener Kapitalmärkte 

– Unvollkommene Versicherungsmärkte 

Tabelle 3: Gründe für einen positiven Vermögensbestand am Lebensende

Quelle: Fachinger (2001b), S. 13, und Ergänzungen.
Verzinsung der eingezahlten Beiträge ab-
züglich der Kosten einen vereinbarten Zins
garantieren, der jedoch den gesetzlich vor-
geschriebenen Höchstzinssatz nicht über-
schreiten darf.82 Problematisch ist, dass die-
ser Rechnungszinssatz, in der öffentlichen
Diskussion oftmals als Garantiezins83 be-
zeichnet, in den letzten Jahren gesunken ist
und voraussichtlich erneut sinken wird.84 Die
Entwicklung seit 1995 ist in der Abbildung 12
auf Seite 33 wiedergegeben. Der Rechnungs-
zinssatz ist eine wesentliche Rechnungs-
grundlage für Prämien- und Leistungskalku-
lation, dessen Höhe nach § 11 Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG)85 begrenzt ist,
um die Erfüllbarkeit der Verträge sicherzu-
stellen.
Der zum Zeitpunkt der Vertragsschließung
geltende Rechnungszinssatz gilt für die ge-
samte Vertragslaufzeit, das heißt auch für
die Phase der Rentenzahlungen. Dieser wird
zum einen zur Berechnung der Beitragshöhe,
das heißt zur Ermittlung des anzusparenden
Vermögens, verwendet und somit vom Ver-
sicherungsnehmer gezahlt. Ein Vertrag mit
gleicher Versicherungssumme aber unter-
schiedlich hohen Rechnungszinsen – bei-
spielsweise 1995 im Vergleich zu 2012 – be-
dingt somit bei höherem Rechnungszins
auch höhere Beitragszahlungen in der An-
sparphase.
Zum anderen hat das Versicherungsunter-
nehmen in der Auszahlungsphase des Ver-
trages diesen Rechnungszinssatz mit zu be-
rücksichtigen. Je nachdem, in welchem Jahr
der Vertrag abgeschlossen wurde, gelten
somit unterschiedliche Rechnungszinssätze.
Für Personen, die im Jahr 2002 einen Vertrag
abgeschlossen haben, beträgt der verwen-
dete Rechnungszins 3,25 v. H., wohingegen
Personen, deren Versicherungsbeginn im
Jahr 2007 liegt, einen Vertrag mit einem
Rechnungszins von 1,75 v. H. besitzen. Da-
raus ergibt sich eine unterschiedliche Höhe
hinsichtlich der sogenannten Überschuss-
beteiligung, die damit für die unterschiedli-
chen Bestandsrenten in Abhängigkeit vom
Jahr ihres Vertragsabschlusses unterschied-
82 Vgl. § 2 Abs. 1 Verordnung über Rechnungsrundlagen für die
Deckungsrückstellungen (Deckungsrückstellungsverordnung –
DeckRV). Deckungsrückstellungsverordnung vom 6. Mai 1996
(BGBl. I S. 670), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
1. März 2011 (BGBl. I S. 345) geändert worden ist.

83 Der Zinssatz bezieht sich auf das im Vertrag vorhandene De-
ckungskapital und ist für die gesamte Laufzeit des Vertrages
garantiert.

84 Die Höhe des Höchstrechnungszinses in Deutschland wird an-
hand der durchschnittlichen Umlaufrendite zehnjähriger Staats-
anleihen (im Euroraum) ermittelt. Der Höchstwert darf nicht
mehr als 60 v. H. der durchschnittlichen Rendite dieser zehn-
jährigen Staatsanleihen betragen; vgl. § 65 Gesetz über die
Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versiche-
rungsaufsichtsgesetz – VAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 1. März 2011 (BGBl. I S. 288) geän-
dert worden ist. Folglich führen Schwankungen am Kapital-
markt zu Veränderungen des Höchstzinssatzes.

85 Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 950)
geändert worden ist, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 1, S. 3–37.
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Abbildung 12: Die Entwicklung des Rechnungszinssatzes in der Lebensversicherung
(1995 bis 2013, in v. H.)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der verschiedenen DeckRV.
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lich hoch ausfällt.86 Es liegen somit „Rech-
nungszinskohorten“ vor.
Da der Rechnungszinssatz eine zu Vertrags-
beginn festgelegte Größe ist, die per se
keinen Änderungen im Zeitablauf unterliegt,
handelt es sich somit nicht um einen Dyna-
misierungs- beziehungsweise Anpassungs-
faktor. Es erfolgt beispielsweise keine An-
passung dieses Zinssatzes an die allgemei-
ne Einkommens- oder Preisentwicklung zur
Gewährleistung der materiellen Absicherung
im Alter. Insgesamt gesehen ist der Rech-
nungszinssatz somit kein Instrument im Rah-
men der kapitalgedeckten Altersversorgung,
das eine Anpassung an sich ändernde Rah-
menbedingungen zur materiellen Absiche-
rung im Alter ermöglicht.
Neben dem Höchstzinssatz, der als Rech-
nungsgrundlage dient, können abhängig
vom Anlageerfolg am Kapitalmarkt Über-
schüsse hinzukommen, die je nach Versi-
cherungsunternehmen unterschiedlich hoch
ausfallen können. Daher sehen private Le-
bensversicherer grundsätzlich eine Über-
schussbeteiligung vor, deren Höhe der Vor-
stand des Versicherungsunternehmens ge-
mäß § 56a VAG bestimmt. Einen Rechts-
anspruch auf Überschussbeteiligung besteht
für ab 2008 abgeschlossene Lebensver-
sicherungsverträge durch § 153 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG).87 Ob Über-
schüsse erzielt werden und wie hoch diese
ausfallen, ist allerdings von vielen Faktoren
abhängig.
86 Siehe hierzu ausführlich Fachinger et al. (2013b).
87 Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertrags-

gesetz – VVG). Versicherungsvertragsgesetz vom 23. Novem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2011 (BGBl. I S. 1600) geändert worden ist.
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Prinzipiell existieren drei Überschussquellen,
an denen der Versicherungsnehmer zu be-
teiligen ist. Diese sind in der Mindestzufüh-
rungsverordnung (MindZV)88 festgelegt. Die
MindZV löste die Verordnung zur Mindest-
beitragsrückerstattung (ZRQuotenV)89 ab,
die eine Beteiligung an den Kapitalerträgen
von 90 v. H. vorsah (§ 1 Abs. 2 ZRQuotenV).
Weitere Beteiligungen der Versicherungs-
nehmer, wie die an den Risikoergebnissen,
sollten grundsätzlich „angemessen“ erfol-
gen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 ZRQuotenV).
Die Beteiligung der Versicherungsnehmer ist
gemäß MindZV wie folgt festlegt:

– mindestens 90 v. H. des Kapitalanlageer-
gebnisses (§ 4 Abs. 3 MindZV),

– mindestens 75 v. H. des Risikoergebnis-
ses (§ 4 Abs. 4 MindZV),

– mindestens 50 v. H. am übrigen Ergebnis
(Kostenergebnis; § 4 Abs. 5 MindZV).

Diese unterschiedlichen v. H.-Sätze setzen
Anreize für die Versicherungsunternehmen,
die drei Formen der Überschussquellen nach
unternehmenspolitischen Gewinnoptionen zu
behandeln. Während maximal 10 v. H. des
Kapitalanlageergebnisses im Unternehmen
verbleiben können, sind dies maximal 50
v. H. des sogenannten übrigen Ergebnisses.
Als Beispiel sei hier auf die Annahmen zu
den zukünftigen Sterblichkeitsverhältnissen,
die zur Kalkulation der Beitragshöhen ver-
wendet werden, und den damit verbun-
denen Risikoergebnissen hingewiesen. Hier
kann durch eine konservative Vorgabe das
Risikoergebnis ceteris paribus erhöht wer-
den. Dies geschieht durch die Verwendung
einer Lebenserwartung, die höher festgelegt
wurde, als dies auf der Basis empirischer
Befunde notwendig wäre, die sogenannten
„Sicherheitszuschläge in der Sterblichkeit“.90

Eine derartig zu hoch angesetzte Lebens-
erwartung bildet eine Gewinnquelle der Ver-
sicherungsunternehmen, die dem Risikoer-
gebnis zuzurechnen ist.91

Die kurzen Ausführungen zu den Regeln zur
Mindestbeteiligung machen deutlich, dass
das Überschusspotenzial für die Versiche-
rungsnehmer nicht nur von der Überschus-
sentstehung selbst, sondern auch von der
Überschussbeteiligung der Versicherungs-
unternehmen abhängig ist.
Bei wirtschaftlichem Misserfolg eines Ver-
sicherungsunternehmens kann im Extrem-
fall ein Totalverlust des Anlagevermögens
eintreten. Allerdings besteht in Deutschland
für bestimmte Anlageformen ein gewisser
Schutz. Als Beispiel sei die Insolvenz eines
Lebensversicherungsunternehmens genannt.
Es wurde ein Sicherungsfonds eingerichtet,
der bei einer Insolvenz den Schutz der An-
sprüche der aus dem Lebensversicherungs-
vertrag begünstigten Personen gewährleis-
ten soll. Im Falle einer Insolvenz und der
Anordnung einer Bestandsübertragung auf
den Sicherungsfonds werden die Versiche-
rungsverträge prinzipiell unverändert fortge-
setzt. Sämtliche Leistungen, die mit dem
Lebensversicherungsvertrag vereinbart wur-
den, wie etwa Anpassungen, bleiben erhal-
ten und werden durch den Sicherungsfonds
erfüllt. Allerdings sieht das Gesetz gemäß
§ 125 Abs. 5 VAG Ausnahmen vor, falls die
finanziellen Mittel des Sicherungsfonds nicht
in ausreichender Höhe vorhanden sind, um
die Verpflichtungen aus den Versicherungs-
verträgen zu übernehmen und geeignete
Vermögensanlagen zur Sanierung des über-
tragenen Versicherungsbestandes bereit zu
stellen. In diesem Fall können die Versiche-
rungsverpflichtungen aus den Verträgen um
bis zu fünf Prozent der garantierten Leis-
tungen herabgesetzt werden. Somit besteht
keine Nominalwertgarantie der vereinbarten
Leistungen.
88 Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Le-
bensversicherung (Mindestzuführungsverordnung – MindZV).
Mindestzuführungsverordnung vom 4. April 2008 (BGBl. I S. 690),
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 14, S. 690–692.

89 Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Le-
bensversicherung (ZRQuotenV), Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 40,
S. 1190–1192.

90 König/Schradin (1994), S. 524 f., Loebus (1994), S. 503 ff.;
auch der Sozialbeirat nimmt dies zumindest zur Kenntnis und
konstatiert, dass es gelte, „[…] die Regeln zur Verteilung von
Risikogewinnen aus einer vorsichtigen Kalkulation zwischen
Versicherung und Versicherten einer ständigen Überprüfung zu
unterziehen.“; Sozialbeirat (2012), S. 40 Rdnr. 94.

91 Siehe beispielsweise König/Schradin (1994), S. 522 ff., Olbricht/
Miller (1994), S. 501.
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3. Quantitative Analysen

Aus der Darstellung der gesetzlichen Rege-
lungen zur Dynamisierung von Leistungen
aus Alterssicherungssystemen geht hervor,
dass nicht alle Komponenten so gestaltet
sind, dass eine Anpassung an die wirtschaft-
lichen Veränderungen automatisch erfolgt.
Und selbst wo dies so scheint, ist zwischen
der de jure Ausgestaltung und der de facto
Situation zu unterscheiden. So wurde bei-
spielsweise die Anpassung der Leistungen
aus der GRV in den Jahren 2004 bis 2006
ausgesetzt.92 Sofern in solchen Jahren eine
Lohn- oder Preissteigerung zu verzeichnen
ist, müssten betriebliche und private Alters-
sicherungen streng genommen noch zusätz-
lich die so sich vergrößernde Lücke kom-
pensieren.
Soll bei einer empirisch fundierten Analyse
das komplexe Zusammenwirken der Ein-
künfte aus Alterssicherungssystemen in den
Mischungsverhältnissen über den gesamten
Zeitraum der Rentenbezugsphase in den
Blick genommen werden, bieten sich zwei
Wege an: Simulationsrechnungen für ‚typi-
sche‘ Fälle wahrscheinlicher Verläufe oder
Rekonstruktionen beziehungsweise Beob-
achtungen von Fällen, also Analysen empi-
rischer Daten. Ersteres setzt zum Beispiel
die Explikation der grundsätzlichen theoreti-
schen Möglichkeiten einer Anpassung in den
einzelnen Sicherungssystemen, die Analyse
der gegenwärtigen Praxis der Dynamisie-
rung sowie die Analyse der Wechselwirkun-
gen voraus. Für den zweiten Weg bleibt zu-
nächst zu untersuchen, ob die verfügbaren
Datensätze Informationen bereitstellen, die
schon jetzt oder in der näheren Zukunft Aus-
sagen zu diesem Aspekt der Alterssicherung
ermöglichen.
Einige mögliche Hypothesen wären: Sofern
Individuen zum Beispiel private und gesetz-
liche Renteneinkünfte beziehen, müsste das
relative Gewicht der Einkünfte aus nicht-
dynamisierter privater Alterssicherung über
die Bezugsphase hinweg abnehmen, und je
höher der Anteil solcher Einkommen, desto
stärker fallen diese Änderungen ins Gewicht.
Ferner wird sich die relative Einkommens-
position mit der Inflation verschlechtern, je
höher der Anteil an Einkünften ist, die nicht
dynamisiert werden – in armutsgefährdeten
Bevölkerungsteilen erhöht sich daher das
Armutsrisiko für diese Population stärker, als
dies im Falle einer alleinigen materiellen Ab-
sicherung über die GRV der Fall wäre.

3.1 Daten

Informationen zur Dynamisierung von Alters-
sicherungsleistungen, aus denen sich allge-
meingültige Aussagen ableiten lassen, sind
prinzipiell auf zwei Wegen erhältlich:

1. Prozessproduzierte Daten, das heißt In-
formationen auf der Basis von Melde- und
Berichtspflichten der Versicherungsträger
wie Statistiken oder Geschäftsberichte,93

2. Repräsentative Erhebungen von Einkom-
men auf Individual- und Haushaltsebene.

Die Zugänglichkeit zu Informationen unter-
scheidet sich allerdings selbst bei den ge-
setzlich verankerten Systemen erheblich.
Durch die GRV erfolgt eine ausführliche und
aktuelle Berichterstattung – so unter ande-
rem in der DRV-Schriftenreihe „Rentenversi-
cherung in Zeitreihen“94 sowie in der Bro-
schüre „Rentenversicherung in Zahlen“95.
Dies gilt für die anderen Systeme nicht in
vergleichbarem Umfang: Während die Infor-
mationen für die Beamtenversorgung noch
aus den entsprechenden Berichten der dbb
Beamtenbund und Tarifunion sowie den
Gesetzen zur Anpassung von Besoldungs-
und Versorgungsbezügen zusammengestellt
werden können, erfolgt dies für die Berufs-
ständischen Versorgungswerke nicht. Hier
sind die Informationen nicht allgemein zu-
92 Siehe zur Rentenpassung in der Zeit von 1999 bis 2009 Faik/
Köhler-Rama 2009a, S. 602.

93 Siehe hierzu grundsätzlich Rehfeld (2011), Fachinger et al.
(2010), Schmähl/Fachinger (1994).

94 Deutsche Rentenversicherung Bund (2011).
95 Zum Beispiel aktuell Deutsche Rentenversicherung Bund

(2012a).
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gänglich, sondern werden zum Teil nur den
Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der privaten Alterssicherung wird
es aufgrund der Zahl der Anbieter und Va-
rianten komplett unübersichtlich. Da die Ver-
träge individuell ausgehandelt werden, müss-
ten im Prinzip detaillierte Informationen aus
den Einzelverträgen vorliegen. Derartige An-
gaben sind in den der Forschung zugängli-
chen Daten aber nicht verfügbar. Eine ande-
re Möglichkeit des Zugangs zu Informatio-
nen zur Dynamisierung von Alterseinkünften
bieten die Geschäftsberichte der Anbieter
von Produkten der betrieblichen Altersvor-
sorge und privaten Alterssicherung.96 Mit
diesen Informationen ist es zumindest mög-
lich, die Veränderung der entsprechenden
Leistungen unternehmensspezifisch zu ana-
lysieren. Eine derartige Analyse könnte im-
merhin einen Eindruck von der Dynamik die-
ser Formen der Alterssicherung vermitteln.
Geht man den Weg der Analyse repräsen-
tativer Daten, so sind zur Beantwortung der
Fragestellung Mikrodaten mit Angaben zu
Alterseinkünften aus den drei Schichten
(nach Möglichkeit aber auch zu allen ande-
ren Einkunftsarten) erforderlich, und zwar
streng genommen Längsschnittdaten über
einen möglichst langen Rentenbezugszeit-
raum (idealiter auch für die Einzahlungspha-
se, zum Beispiel zur Berechnung individuel-
ler Lohnersatzquoten).
Somit ist in Deutschland prinzipiell nur das
Sozio-oekonomische Panel (SOEP) für Ana-
lysen zur Dynamisierung von Alterseinkünf-
ten auf individueller Ebene geeignet.97 In die-
ser Befragung werden Alterseinkünfte aus
den drei Schichten auf Personenebene mit
der Höhe der Bezüge jährlich erfasst, sodass
deren Entwicklung im Zeitablauf abgebildet
werden kann.
Seit 1986 wird im SOEP nach Einkünften aus
der GRV, aus betrieblicher Altersversorgung
sowie der Zusatzversorgung des öffentli-
chen Dienstes gefragt, seit 2003 auch nach
einer Rente aus einer privaten Versicherung.
Bei derartigen über einen langen Zeitraum
laufenden Erhebungen ist es prinzipiell erfor-
derlich, Fragen und Antwortvorgaben zu ver-
ändern, um neue Entwicklungen erfassen zu
können. Allerdings sind derartigen Anpas-
sungen nicht immer inhaltlichen Aspekten
geschuldet und sind manchmal – zumindest
für Außenstehende – recht arbiträr. Auch in
den hier interessierenden Bereichen gab es
Umformulierungen der Fragen beziehungs-
weise Neuzuordnungen, welche den Ver-
gleich über die Zeit erschweren, etwa bei der
Zuordnung der Leistungen der knappschaft-
lichen Rentenversicherung zur GRV oder
dem Wegfall der Kategorie Alterssicherung
der Landwirte. Im Einzelnen kann dies der
Tabelle 4 auf Seite 36 entnommen werden.
Um einen Zeitvergleich auch zwischen den
Perioden 1986 bis 2001 sowie 2003 bis 2012
durchführen zu können, wurden nach dem
Prinzip des kleinsten gemeinsamen Vielfa-
chen die Kategorien zusammengelegt. Hier-
durch ergeben sich jedoch potentiell Verzer-
rungen. So lag der durchschnittliche Zahl-
betrag der Regelaltersrenten in der GRV im
Jahr 2003 bei monatlich 874 Euro, die der für
langjährig unter Tage Beschäftigte bei 1 742
Euro pro Monat (ausschließlich bei Männern
ausgewiesen) und im Jahr 2012 bei 801 Euro
beziehungsweise bei 1 775 Euro.98 Allerdings
ist die Fallzahl von Personen mit knapp-
schaftlichen Rentenzahlungen relativ klein
im Vergleich zu denen mit einer Leistung aus
der Arbeiter- und Angestelltenversicherung,
so dass es hier nicht zu merklichen Verzer-
rungen kommen dürfte.
Ferner wurden die Fälle mit einer betrieb-
lichen Altersversorgung und Einkünften aus
der Zusatzversorgung des öffentlichen Diens-
tes in der Regel zusammengefasst, trotz der
diesen Systemen immanenten unterschied-
lichen Logiken in den betrachteten Zeiträu-
men, um eine hinreichend hohe Fallzahl zu
erreichen. Auch die Zahl der Fälle mit Anga-
ben zu Einkünften aus privater Sicherung ist
bislang gering, so dass die Aussagemöglich-
keiten für die zurückliegenden Jahre nicht
überschätzt werden dürfen.
96 Siehe hierzu ausführlich Fachinger et al. (2013b).
97 Künemund et al. (2010), S. 335 ff.; siehe ausführlich zum SOEP

Wagner et al. (2007), Wagner et al. (2008).
98 Deutsche Rentenversicherung Bund (2013), S. 204.
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 Kategorien von Alterseinkünften 1986 bis 2001 

 Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (LVA, BfA) 
 Knappschaft 
 Beamtenversorgung 
 Kriegsopferversorgung 
 Altershilfe der Landwirte 
 Unfallversicherung (z. B. der Berufsgenossenschaft) 
 Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (z. B. VBL) 
 Betriebliche Altersversorgung (z. B. Werkspensionen) 

 Kategorien von Alterseinkünften 2002 

 Gesetzliche Altersrente, Invalidenrente oder Beamtenpension (aufgrund eigener
Erwerbstätigkeit 

 Gesetzliche Witwenrente/-pension, Waisenrente 
 Betriebsrente oder betriebliche Hinterbliebenenrente  
 Rente aus privater Versicherung (wegen Alter, Unfall, Berufsunfähigkeit oder als Hin-

terbliebener) 

 Kategorien von Alterseinkünften 2003 bis 2010 

 Gesetzliche Rentenversicherung (LVA, BfA, Knappschaft) 
 Beamtenversorgung 
 Kriegsopferversorgung 
 Unfallversicherung (z. B. der Berufsgenossenschaft) 
 Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (z. B. VBL) 
 Betriebliche Altersversorgung (z. B. Werkspensionen) 
 Rente aus einer privaten Versicherung (enthält auch Arbeitgeberdirektversicherung) 

Tabelle 4: Angaben zu Alterseinkünften im Sozio-oekonomischen Panel, 1986 bis 2012

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
Insgesamt gesehen dürften sich dennoch
zumindest Indizien für den bisherigen Verlauf
im Falle unterschiedlicher Sicherungsmixtu-
ren ablesen und somit vorsichtige Einschät-
zungen zur Belastbarkeit der aufgestellten
Hypothesen geben beziehungsweise Evi-
denzen Beantwortung der zugrunde liegen-
den Fragestellung aufzeigen lassen.

3.2 Ergebnisse

3.2.1 Auswertungen der Daten der
amtlichen Statistik und der
Institutionen der Regelsicherung

Zur Darstellung der Bedeutung der Anpas-
sung von Einkünften in der Nacherwerbs-
phase wird im Folgenden zunächst auf die
Entwicklung der Einkünfte aus den Regel-
systemen eingegangen. In der Abbildung 13
ist zunächst die Veränderung des Renten-
zahlbetrags, der Bruttolöhne und -gehälter
sowie der Preise dargestellt. Dabei wird
deutlich, dass trotz der Änderungen in der
Anpassung die Veränderung der Renten aus
der GRV in der Vergangenheit in der Regel
oberhalb der Preisniveausteigerung des
Vorjahres lag und zeitweise auch höher war
als die Bruttolohn- und -gehaltssteigerung.
Es wurde somit durch die Dynamisierung
nicht nur ein Verlust der Wohlfahrtsposition
und der Kaufkraft und damit auch eine Er-
höhung des Armutsrisikos vermieden – son-
dern es kam zu (zumindest Anfang der
1960er-Jahre bis Mitte der 1970er-Jahre)
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Abbildung 13: Die Renten-, Lohn- und Preissteigerungen in Westdeutschland, 1959 bis 2011,
in v. H.

Anmerkungen:
– Rentenanpassung bis 1971 zum 1. Januar, im Jahr 1972 zum 1. Januar und 1. Juli, 1973–1977 zum 1. Juli, 1978 zum 1. Januar und 1. Juli,

1979–1982 zum 1. Januar, ab 1983 zum 1. Juli;
– Bruttolöhne und -gehälter monatlich je Arbeitnehmer: 1959–1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland;
– Preisniveausteigerung: 1959–1961 Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mitt-

lerem Einkommen für Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand vor dem 3.10.1990 einschl. Berlin (West), 1962–1994 Preisindex
für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte für Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand vor dem 3.10.1990 einschl. Berlin (West),
1995–1999 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland, ab 2000 Verbraucherpreisindex für Deutschland.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Deutsche Rentenversicherung Bund (2010a) und der auf Anfrage vom Statistischen Bundesamt
zur Verfügung gestellten Daten zur Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter. Siehe auch Faik/Köhler-Rama (2009b), S. 17.
Wohlfahrtsgewinnen.99 Die Abbildung ver-
deutlicht somit, dass die Dynamisierung von
Alterseinkünften aus der GRV mit dazu bei-
getragen hat, dass Altersarmut in Deutsch-
land seit Anfang der 1960er-Jahre im Ver-
gleich zu anderen Bevölkerungsgruppen
vergleichsweise niedrig ist.100

Allerdings gibt es zwei Zeiträume, in denen
die Steigerung der Leistungen geringer aus-
fiel als der Preisanstieg: 1978 bis 1981 sowie
ab 2003. In der ersten Phase wurden die
Renten durch eine diskretionäre Festlegung
der Anpassungssätze durch den Gesetzge-
ber von der Lohnentwicklung zur Reduzie-
rung des Ausgabenniveaus abgekoppelt.101

Die diskretionären Eingriffe führten zu gerin-
gen Veränderungen der Renten im jeweiligen
Jahr und für die Bestandsrenten zu einer Ni-
veaureduzierung für deren gesamte Laufzeit,
da diese Reduzierung nicht rückgängig ge-
macht wurde.
99 Siehe zu den Gründen für die Einführung einer dynamischen
Rente Schmähl (2007), Schmähl (2006).

100 Siehe zur Altersarmut und deren bisherige Entwicklung u. a.
Goebel/Grabka (2011), Bundesregierung (2009), Wissen-
schaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) (2012), Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (2013), Schmähl (2011), Haupt (2011), Deutscher
Bundestag (2011), sowie die Beiträge in Butterwegge et al.
(2012).

101 Steffen (2002), Faik/Köhler-Rama (2009a).
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Allerdings bedeutet das nicht, dass nur in
diesen Zeiträumen ein Kaufkraftverlust be-
ziehungsweise eine Reduzierung des Leis-
tungsniveaus eingetreten ist. Zusätzlich ist
zu berücksichtigen, dass von den Renten-
zahlungen noch Beiträge an die Kranken-
und Pflegeversicherung zu zahlen sind. So
reduzierte sich beispielsweise der Renten-
zahlbetrag beziehungsweise der Auszah-
lungsbetrag102 im Jahr 2004, da der Bei-
tragszuschuss der Rentenversicherung zur
gesetzlichen Pflegeversicherung entfiel. Seit-
dem müssen die Leistungsempfänger der
GRV den Beitrag vollständig zahlen.
Prinzipiell zeigt sich aber, dass durch die
Dynamisierung der Alterseinkünfte aus der
GRV eine Anpassung an die Dynamik des
Wirtschaftsprozesses, wie sie in den Lohn-
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Abbildung 14: Realeinkommensentwicklung
land, 1991 bis 2010, in v. H. (o
gung)

Anmerkungen: Die Preisbereinigung erfolgte mithilfe des Verbrauche
systemen zu unterschiedlichen Zeiten vorgenommen. Um eine Vergle
res indexiert.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Geschäftsberichte d

tarifunion (2010), Deutsche Rentenversicherung Bund (2011)
stellten Monatsindizes.
und Preisveränderungen zum Ausdruck
kommt, ermöglicht wird.
Nun reflektiert der Zeitraum von 1959 bis
2011 eine große Zeitspanne mit gravieren-
den wirtschaftlichen sowie gesellschaftli-
chen Änderungen. So kann die Zeit ab Mitte
der 1960er-Jahre bis Mitte der 1970er-Jahre,
die durch ein erhebliches wirtschaftliches
Wachstum geprägt ist, im Nachhinein als
eine historische Ausnahme betrachtet wer-
den.103
102 Siehe zu den Begrifflichkeiten zum Beispiel Deutsche Renten-
versicherung Bund (2010b), S. XI ff.

103 Gleiches gilt im Übrigen auch für Ostdeutschland, da der Pro-
zess der Umstrukturierung nicht „quasi über Nacht“ erfolgte,
sondern bis heute andauert. So sind die massiven ausgaben-
steigernden Wirkungen der Rentenüberleitung sowie der ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen in Ostdeutschland auf die
finanzielle Situation der GRV noch lange nicht überwunden.
94 

107 

96 

100 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

Jahr 

mer 

Ärzteversorgung 

Beamtenversorgung 

in Regelsicherungssystemen, Gesamtdeutsch-
hne Einmalzahlungen bei der Beamtenversor-

rpreisindexes für Deutschland. Die Anpassungen wurden in den Teil-
ichbarkeit zu gewährleisten wurde jeweils auf den 1. Januar eines Jah-

er Berufsständischen Versorgungswerke und dbb beamtenbund und
und der vom Statistischen Bundesamt auf Anfrage zur Verfügung ge-
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Für die vorliegende Analyse ist aufgrund der
seitdem vorherrschenden wirtschaftlichen
Situation eher die Zeit ab Anfang der 1990er-
Jahren relevant. In der Abbildung 14 auf Sei-
te 38 ist die Entwicklung der realen Renten
beziehungsweise Ruhestandsgehälter ange-
geben.104 Des Weiteren sind in der Abbildung
14 auf Seite 38 exemplarisch die Realeinkom-
mensentwicklung einer Tierärztekammer und
einer Ärzteversorgung dargestellt.
Es zeigt sich, dass bis 2004 die Kaufkraft der
Leistungen in der GRV relativ konstant ge-
blieben ist und in der Beamtenversorgung,
der Tierärztekammer sowie der Ärztekammer
zunahm, ab 2004 aber die Änderung des Dy-
namisierungsverfahrens in der GRV und der
Beamtenversorgung zu realen Einkommens-
verlusten geführt hat. Eine Reduzierung der
Realeinkommen erfolgte auch bei den bei-
den Versorgungswerken: bei der Tierärzte-
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Abbildung 15: Realeinkommensentwicklung
land, 2002 bis 2010, in v. H. (o
gung)

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Geschäftsberichte d
tarifunion (2010), Deutsche Rentenversicherung Bund (2011a
stellten Monatsindizes.
kammer ab 2005 und bei der Ärzteversor-
gung reduziert sich der Index ab 1998. Für
den betrachteten Zeitraum haben lediglich
die Beamtenversorgung sowie die Tierärzte-
kammer eine Sicherung des 1991er-Niveaus
erreichen können.
Der Eindruck über die Entwicklung wird ge-
prägt vom Status im jeweiligen Ausgangs-
jahr. Wählt man statt 1991, ein Jahr bevor
die nettolohnbezogene Anpassung in der
GRV erstmalig erfolgte, das Jahr 2002, ein
Jahr bevor die modifizierte Bruttolohnanpas-
sung griff, so wird in Abbildung 15 deutlich,
dass die Dynamisierung im Prinzip zu einer
vergleichbaren Entwicklung in allen Regel-
systemen führte. Das Niveau von 2002 konn-
104 Siehe auch Kröger (2011), S. 385.
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te bis zum Jahre 2010 nicht aufrechterhalten
werden.
Ferner wird in der Abbildung ersichtlich,
dass die Berufsständischen Versorgungs-
werke unter anderem in Abhängigkeit von ih-
rer Mitgliederstruktur und Vermögenssituati-
on die Leistungen unterschiedlich anpassen
und damit potentiell zu einer Heterogenisie-
rung der materiellen Situation von älteren
Haushalten beitragen. Dies bedeutet aller-
dings, dass die relative materielle Situation
in der Altersphase – bezogen auf die Real-
kaufkraft oder das Realeinkommen – für die
in diesen Systemen abgesicherten Personen
nicht aufrechterhalten werden konnte.
Die beiden Abbildungen verdeutlichen aber
auch die Nachhaltigkeit einer einmal durch-
geführten oder unterlassenen Anpassung.
So zeigt das Beispiel der Ärzteversorgung,
wie langwirkend die Erhöhungen in den Jah-
ren 1993 bis 1998 wirken. Die Entwicklung
der Indexreihen sollte somit immer im Kon-
text des jeweiligen Bezugsjahres interpre-
tiert werden.

3.2.2 Auswertungen des Sozio-oekono-
mischen Panels (SOEP)

Im Folgenden wird auf der Basis des SOEP
die Entwicklung von Alterseinkünften im Zeit-
ablauf analysiert. Ausgangspunkt dafür ist
eine Zeitverlaufsanalyse, das heißt eine Jah-
resbetrachtung von sukzessiven Quer-
schnitten, um Basisinformationen über die
Entwicklung der Alterseinkünfte zu erhalten.
Darauf setzt dann die Längsschnittbetrach-
tung auf, bei der für identische Einheiten die
Entwicklung von Alterseinkünften über die
Beobachtungsperiode aufgezeigt wird.

3.2.2.1 Querschnittanalyse

Prinzipiell ist das SOEP so konzipiert, dass
für jedes Jahr der Erhebung die Repräsen-
tativität gewährleistet sein sollte. Von daher
lassen sich im Grunde Aussagen über die
Veränderungen der Alterseinkünfte für alle
Rentenbezieherinnen und -bezieher ablei-
ten. Im Folgenden werden zunächst die Ein-
kunftsarten gesondert betrachtet, um deren
spezifische Charakteristika zu verdeutlichen.
Daran schließt sich eine kurze Betrachtung
der Gruppe der sogenannten Hocheinkom-
mensbezieher an, bevor abschließend die
Personen betrachtet werden, die über ver-
schiedene Kombinationen von Altersein-
künften verfügen.

3.2.2.1.1 Allgemeine Analysen

Abbildung 16 verdeutlicht die auf Basis des
SOEP berechneten mittleren Rentenbezüge
(Mediane) differenziert nach den drei Ein-
kommensquellen GRV, betriebliche Alters-
versorgung und private Alterssicherung so-
wie für die Beamtenversorgung.105

Insgesamt gesehen zeigt die Abbildung 16
einen relativ stetigen Anstieg des Median-
wertes der gesamten Einkünfte aus Alters-
sicherungssystemen über den gesamten
Zeitraum von nominal 57,6 v. H. Betrachtet
man die Einzelsysteme, so werden allerdings
bedeutende Unterschiede deutlich. Die Me-
dianwerte der Beamtenversorgung schwan-
ken relativ stark im Zeitablauf, wohingegen
sich die der GRV sowie der betrieblichen
Altersversorgung relativ stetig entwickeln.
Der Gesamtanstieg der Alterseinkünfte aus
der Beamtenversorgung fällt über die ge-
samte Zeitspanne hinweg betrachtet mit no-
minal 66,2 v. H. am stärksten aus und liegt
damit um acht Prozentpunkte höher als die
der Alterseinkünfte aus der GRV (58,2 v. H.).
Zieht man allerdings drei Jahre weniger in
Betracht, also 1991 bis 2009, würde die Stei-
gerung 46,7 v. H. betragen, und somit einen
geringeren Wert als in der GRV aufweisen,
der auch hier bei 51,1 v. H. liegt. Dies ver-
deutlicht die erheblichen Schwankungen,
die bei der Interpretation der Ergebnisse zu
berücksichtigen sind. Die geringste Steige-
rung über den Gesamtzeitraum weisen die
105 Es wurde der Medianwert verwendet, da dieser nicht so stark
durch Ausreißer beeinflusst wird wie das arithmetische Mittel.
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Abbildung 16: Median der Alterseinkünfte, nominale Werte

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
Alterseinkünfte aus der betrieblichen Alters-
versorgung mit 46,7 v. H. auf.
Betrachtet man die beiden Perioden, in de-
nen die Daten unterschiedlich erhoben wur-
den, getrennt, so erfolgten die Steigerungen
offensichtlich zwischen 1991 und 2001. Bei-
spielsweise betrug die Zunahme des Me-
dians bei den Gesamteinkünften etwa 235
Euro, das sind 37 v. H. Bei der gesetzlichen
Rentenversicherung stieg der Medianwert
mit ebenfalls annähernd 37 v. H. um nominal
rund 205 Euro, bei der betrieblichen Zusatz-
versorgung um circa 92 Euro (45 v. H.) und
bei der Beamtenversorgung um 562 Euro,
was einer Veränderung um etwa 37 v. H. ent-
spricht.
Diese deutlichen Steigerungen wurden im
Zeitraum von 2003 bis 2012 nicht mehr er-
reicht. Der Median der Gesamteinkünfte aus
den hier betrachteten Alterssicherungssys-
temen stieg zwischen 2003 und 2012 von
900 auf 1 000 Euro. Daran hat – bezogen auf
die Gesamtpopulation – die GRV den größ-
ten Anteil: Die mittlere GRV-Rente stieg in
dieser Stichprobe von 800 auf 890 Euro, also
um 11,3 v. H. Der mittlere Wert der Einkünfte
aus betrieblicher Alterssicherung zeigt einen
Anstieg von 11,1 v. H. (von 270 auf 300 Eu-
ro). Demgegenüber verringerte sich der Me-
dian privater Renten zwischen 2003 und
2012 um 34,2 v. H. von 485 auf 319 Euro. Da
beide Rentenarten vergleichsweise selten
sind – derzeit erhält noch der überwiegende
Teil der Alterseinkommensbezieher allein
Bezüge aus der GRV106 – wirken diese sich
auf die Änderungen bei einer Betrachtung
der Gesamtpopulation kaum aus.
Bei der privaten Alterssicherung treten des
Weiteren trotz der Verwendung des Medians
vergleichsweise starke Schwankungen im
Beobachtungszeitraum auf. Diese könnten
106 Gemäß den Auswertungen des SOEP beispielsweise 75,1
v. H. im Jahr 2012.
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einerseits durch die geringe Zahl an Beob-
achtungen bedingt sein. Andererseits ist be-
kannt, dass die Alterseinkünfte aus einer pri-
vaten Vorsorge im Zeitablauf variieren und
somit ein hohes Maß an transitorischen Fluk-
tuationen aufweisen.107 Ferner könnten die
Abweichungen auch auf zufällig auftretende
Messfehler zurückzuführen sein. Grundsätz-
lich ist darauf hinzuweisen, dass die Unter-
schiede nicht als genereller Trend zu inter-
pretieren sind. Zumindest deutet sich aber
an, dass hier keine Zwangsläufigkeit eines
Anstiegs vorliegt.
Da es sich bei unseren Analysen um Quer-
schnittvergleiche handelt, nicht um eine
Längsschnittanalyse, könnte ein Teil dieser
Zuwächse auf Neuzugänge mit höheren
Rentenanwartschaften zurückzuführen sein.
Um hierüber Hinweise zu erhalten, sind die
durchschnittlichen Zahlbeträge der Renten-
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Abbildung 17: Durchschnittliche Zahlbeträge
nominale Werte

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Deutsche Rentenversich
(2009), S. 103.
zugänge betrachtet worden. Wie aus Abbil-
dung 17 hervorgeht, haben sich diese aller-
dings im Zeitraum von 1991 bis 2001 nicht im
vergleichbaren Umfang entwickelt. Differen-
ziert man nach Geschlecht, so wird deutlich,
dass die Zahlbeträge der Frauen erheblich
unter denen der Männer liegen, aber prinzi-
piell dieselbe Entwicklung über den Gesamt-
zeitraum aufweisen. Lediglich ab 2008 gibt es
eine divergente Entwicklung. Während die
durchschnittlichen Zahlbeträge der Frauen
seitdem kontinuierlich ansteigen, verharrt
das Profil der Männer auf dem erreichten
Niveau und steigt erst zum Jahr 2012 wieder
an.
107 Siehe hierzu beispielsweise Fachinger et al. (2013b).
Jahr 

    Insgesamt

    Frauen

    Männer

von Rentenzugangskohorten, Deutschland,

erung Bund (2013), S. 126, sowie Deutsche Rentenversicherung Bund
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Hinter diesen Mittelwerten verbergen sich
aber zum Teil erhebliche Varianzen und
Gruppenunterschiede. Beispielsweise liegen
die Renten aus der GRV bei den Frauen
deutlich niedriger (682 Euro gegenüber 1 200
Euro bei den Männern im Jahr 2012). Daher
ist die Entwicklung der Renten aus der GRV,
so wie sie sich im SOEP wiederfinden, in
der Abbildung 18 getrennt für Frauen und
Männer dargestellt. Um eine Vergleichbar-
keit über die beiden Zeitperioden zu errei-
chen, wurden für den Zeitraum 1991 bis
2001 die Angaben zu Einkünften aus der
Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten (LVA, BfA), die der Knappschaft so-
wie die der Altershilfe für Landwirte in einer
Kategorie zusammen gefasst. Zur besseren
Einschätzung der Angaben im SOEP sind in
der Abbildung zudem die Angaben aus der
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Abbildung 18: Durchschnittliche Renten aus
pro Monat nach Geschlecht, S
tenversicherung Bund

Quelle: Eigene Berechnungen SOEP und jeweils Spalte „Renten weg
S. 179 f., sowie Deutsche Rentenversicherung Bund (2013),
Statistik der Deutschen Rentenversicherung
Bund über die durchschnittliche Höhe der
Altersrenten aufgenommen worden.
In Abbildung 18 wird deutlich, dass die Anga-
ben im SOEP über jenen der GRV liegen.
Allerdings scheint dies eher ein Niveaueffekt
zu sein, da die Entwicklung der jeweiligen
Zeitreihen insbesondere ab 2003 in etwa
gleichförmig verläuft. In diesem Zeitraum lie-
gen die aus dem SOEP ermittelten Werte im
Durchschnitt etwa 17 v. H. bei den Männern
beziehungsweise 20 v. H. bei den Frauen
über denen aus der Rentenstatistik der GRV.
Aufgrund der spezifischen Entwicklung der
Ruhegehälter für pensionierte Beamtinnen
und Beamten sind auch diese in der Ab-
bildung 19 geschlechtsspezifisch angege-
ben. Bemerkenswert ist hier, dass die Ent-
wicklung nicht synchron verläuft, wie bei der
Jahr 

Männer SOEP
Frauen SOEP
Männer GRV
Frauen GRV

der gesetzlichen Rentenversicherung in Euro
OEP und Rentenstatistik der Deutschen Ren-

en Alters insgesamt“ aus Deutsche Rentenversicherung Bund (2009),
S. 204 f.
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GRV – obwohl auch hier der Anpassungsme-
chanismus identisch ist. Des Weiteren zeigt
die Abbildung 19, dass Beamtinnen im Zeit-
raum von 1995 bis 1999 im Durchschnitt hö-
here Ruhegehälter bezogen haben. Die Ur-
sachen für diese beiden atypischen Sympto-
me lassen sich nicht eindeutig klären, ver-
mutlich sind aber auch hier die Fallzahlen ein
Problem.
Da es sich um eine Querschnittbetrachtung
handelt, wird die Entwicklung der Zeitreihen
wiederum durch die Zu- und Abgänge je Jahr
beeinflusst. Bei einer ansonsten stetigen
Entwicklung würde der Zugang von über-
durchschnittlichen oder der Wegfall von
unterdurchschnittlichen Ruhegehältern einen
Anstieg zur Folge haben. Bei der Interpreta-
tion der zeitlichen Entwicklung ist des Weite-
ren die Anzahl der Beobachtungen je Jahr zu
beachten. Bei geringer Fallzahl wirken sich
Abbildung 19: Ruhegehälter aus der Beamte
nach Geschlecht

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
„unsystematische“ Werte auch bei der Ver-
wendung des Medians in Abhängigkeit von
der zugrunde liegenden Verteilung stärker
aus, was ein Grund für die unstetige Entwick-
lung der Ruhegehälter der Frauen sein kann.
Vergleicht man die Veränderungen der Wer-
te mit denen in der Tabelle 2 auf Seite 20, so
zeigen sich erhebliche Unterschiede. Diese
betreffen sowohl die Höhe der Veränderung
als auch die Richtung. Negative Änderungen
treten bei der Versorgungsanpassung grund-
sätzlich nicht auf, wohingegen es im auf Ba-
sis des SOEP ermittelten Profil zu einer Re-
duzierung der Absolutbeträge beispielswei-
se von 2004 auf 2005 oder von 2006 auf
2007 kam. Bei derartig markanten Abwei-
chungen stellt sich die Frage nach der Relia-
bilität der erhobenen Daten.
Die Angaben zur betrieblichen Altersversor-
gung im SOEP sind zweigeteilt und es wer-
nversorgung, in Euro pro Monat
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den die Leistungen der VBL getrennt ausge-
wiesen. Da es sich hierbei um ein spezielles
System handelt, wurde eine Differenzierung
nach Leistungen aus der VBL und sonstigen
Formen der betrieblichen Altersvorsorge so-
wie nach Geschlecht vorgenommen. Aller-
dings ist die Zellenbesetzung relativ gering –
es deutet sich aber an, dass die Verteilung
über zwei lokale Maxima verfügt. Die Ent-
wicklung ist in der Abbildung 20 angegeben.
Als Obergrenze für die Ordinate wurden
1 000 Euro gewählt und nicht ein voller Hun-
dertwert oberhalb des Maximalbetrags, um
die Schwankungen im Vergleich zu den vor-
herigen Abbildungen nicht stärker zu beto-
nen.
Mehrere Aspekte werden in der Abbildung
20 deutlich. So ist das Leistungsniveau der
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst für
den hier betrachteten Zeitraum und für die
Abbildung 20: Einkünfte aus der Zusatzverso
aus den anderen Formen der b
in Euro pro Monat nach Gesch

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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entsprechenden Kohorten in der Regel deut-
lich höher als das Niveau der anderen be-
trieblichen Alterseinkünfte. Eine Durch-
schnittbildung überzeichnet somit das Niveau
der betrieblichen Leistung im privatwirt-
schaftlichen Bereich.
In der Zeit von 1991 bis 2001 ist das Leis-
tungsniveau der VBL grundsätzlich höher
und zwar teilweise mehr als das Doppelte als
die im SOEP erfassten anderen Formen der
betrieblichen Altersversorgung. Vergleich-
bares mag auch für die betriebliche Alters-
versorgung der Frauen gelten. Zu beachten
ist ferner, dass es bei der Anpassung der
VBL-Leistungen zu einem Systemwechsel
kam. Bis zum Jahr 2000 galt ein Gesamtver-
sorgungskonzept, wonach die Anpassung
sich an der Entwicklung der Renten sowie
der der Beamtenversorgung orientierte. Dies
wurde zum 1. Januar 2001 durch den Alters-
rgung des öffentlichen Dienstes (VBL) sowie
etrieblichen Altersversorgung,
lecht

Jahr 

     Frauen VBL

     Männer VBL

     Männer, sonstige

     Frauen, sonstige
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vorsorgeplan 2001 vom 13. November 2001
geändert. Seit 2001 gilt der Tarifvertrag Al-
tersversorgung – ATV, wonach die Leistun-
gen jährlich um ein Prozent erhöht werden
(§ 39 Satzung VBL).
In der Abbildung 20 kommt diese kontinuier-
liche Steigerung in den Profilen nicht zum
Ausdruck. Im Zeitraum ab 2003 hat sich der
Abstand zwischen dem Niveau der Leistun-
gen der VBL und dem der anderen betrieb-
lichen Altersvorsorgesysteme bei den Män-
nern verringert, für die Frauen demgegen-
über nicht: Im Jahr 2003 betrug der Median-
wert der Renten 160 Euro und im Jahr 2012
150 Euro. Während sich die GRV-Renten bei
Männern und Frauen zwischen 2003 und
2012 ungefähr im Gleichschritt entwickelten,
zeigt sich bei den betrieblichen Renten der
Frauen sogar ein Rückgang. Ein Anstieg ist
hier allein bei den Männern erkennbar (von
270 auf 300 Euro).

3.2.2.1.2 Alterseinkünfte der Gruppe der
Hocheinkommensbezieher

Bei der Interpretation der betrieblichen Ren-
ten außerhalb des öffentlichen Dienstes ist al-
lerdings deren Doppelfunktion zu berücksich-
tigen: Diese hatten einerseits das Ziel der Ho-
norierung langjähriger Betriebszugehörigkeit,
andererseits eine Einkommensersatzfunktion
für die Personen mit hohen Einkommen ange-
sichts der Begrenzung des Erwerbs von
GRV-Ansprüchen durch die Beitragsbemes-
sungsgrenze, die rund das Doppelte des je-
weiligen durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelts beträgt.108 Dies wird auch an den Daten
des SOEP deutlich: Die betrieblichen Renten
liegen bei den „Hocheinkommensbeziehern“
(Stichprobe G des SOEP) deutlich über jenen
aus der GRV, wie Abbildung 21 auf Seite 47
verdeutlicht, und sind seit etwa 2006 mehr als
doppelt so hoch.
Insgesamt gesehen verfügt die Gruppe der
Hocheinkommensbezieher über deutlich hö-
here Alterseinkünfte in allen Kategorien. Die
Alterseinkünfte insgesamt sind fast drei Mal
so hoch. Allerdings tragen die einzelnen
Kategorien in unterschiedlichem Umfang zu
dieser Differenz bei. So liegen die Renten
aus der GRV im Schnitt etwa 300 Euro über
denen in Abbildung 16 auf Seite 41, der Ab-
stand verringert sich sukzessive von 400 Eu-
ro auf 150 Euro im Jahr 2009, steigt dann
aber wieder auf 310 Euro an. Noch deut-
licher sind die Unterschiede in den beiden
anderen Alterssicherungssystemen. Bei der
privaten Alterssicherung betragen diese im
Durchschnitt rund 700 Euro und in der be-
trieblichen Altersversorgung annähernd 1 200
Euro. Hierin wird die grundlegende Bedeu-
tung deutlich, die den zusätzlichen Formen
der Altersvorsorge zukommt, wenn die Re-
gelsicherung nur Teile des Einkommens um-
fasst und somit die Einkommensersatzfunk-
tion nicht in vollem Umfang erfüllt.
Auffallend sind die erheblichen Schwankun-
gen der Einkünfte aus einer betrieblichen Al-
tersversorgung oder einer privaten Absiche-
rung. Die Spannweite liegt bei den Leistun-
gen aus einer betrieblichen Altersversorgung
bei annähernd 900 Euro und bei der privaten
Alterssicherung bei 1 100 Euro über den hier
betrachteten Zeitraum. Derartige Schwan-
kungen indizieren eine Unstetigkeit und Un-
sicherheit dieser Alterseinkünfte bezüglich
der Absicherung beziehungsweise Aufrecht-
erhaltung eines Sicherungsniveaus im Zeit-
ablauf. Deutlich wird aber auch, dass diese
Systeme die Reduzierung des Leistungs-
niveaus der GRV nicht kompensieren. So ist
das Profil der insgesamt erhaltenen Alters-
einkünfte offenbar im Zeitablauf unstetiger
als das der GRV bei vergleichbarer Reduzie-
rung des Niveaus.

3.2.2.1.3 Kombinationen von Alters-
einkünften

Für das Ziel der Lebensstandardsicherung,
sofern über die Höhe der Gesamteinkünfte
operationalisiert, ist die Höhe der Altersein-
künfte insgesamt relevant. Diese ergibt sich
aus unterschiedlichen Sicherungsmixturen.
Im vorliegenden Fall können dabei theore-
108 Siehe beispielsweise Böhm (1997).
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Jahr 
   GRV    Betriebliche Altersversorgung    Private Alterssicherung    Insgesamt

Abbildung 21: Median der Alterseinkünfte der Hocheinkommensbezieher, nominale Werte

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP, Stichprobe G.
tisch drei Kombinationen für die Periode
1992 bis 2001 auftreten:

– GRV,
– Betriebliche Altersversorgung,
– GRV und Betriebliche Altersversorgung

und für den Zeitraum von 2003 bis 2012 sie-
ben Kombinationen:

– GRV,
– Private Alterssicherung,
– Betriebliche Altersversorgung,
– GRV und Betriebliche Altersversorgung,
– GRV und Private Alterssicherung,
– Betriebliche Altersversorgung und Private

Alterssicherung,
– GRV, Betriebliche Altersversorgung und

Private Alterssicherung.

Allerdings sind bestimmte Kombinationen
sehr selten, wie der Tabelle 6 für den letztge-
nannten Zeitraum entnommen werden kann.
So ist der Fall mit einer ausschließlich be-
trieblichen Altersversorgung zwar möglich,
in der Realität jedoch kaum vorzufinden.109

Zudem stellt sich die Frage der Reliabilität
und Validität der Antworten.110 Vergleichba-
res gilt auch für die Kombination Betriebliche
Altersversorgung und Private Alterssiche-
rung.
Aufgrund der geringen Fallzahl ist bei den
Alterseinkünften von Personen, die aus-
schließlich aus einer betrieblichen Altersvor-
sorge oder einer privaten Alterssicherung
Leistungen beziehen, eine Differenzierung
nach Geschlecht nicht sinnvoll. In den fol-
genden Abbildungen sind die Medianwerte
für die in der Tabelle 6 ausgewiesenen Grup-
109 Vgl. Menthe (2005).
110 Siehe grundsätzlich zur Problematik der Erhebung von In-

formationen zur Alterssicherung beispielsweise Dräther et al.
(2001).
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nur GRV 875 1.407 1.448 1.488 1.588 1.635 1.670 2.061 2.023 3.893 3.749 
Nur BAV 11 30 21 14 16 20 28 25 29 47 50 
GRV, BAV  205 243 233 234 253 244 277 321 306 566 587 
Insgesamt 1.073 1.680 1.702 1.736 1.857 1.899 1.975 2.407 2.358 4.506 4.386 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nur GRV 3.592 3.608 3.527 3.911 3.736 3.619 3.833 3.594 4.111 4.132 
GRV, BAV 756 781 732 814 848 832 895 893 1.002 1.088 
GRV, PAS 52 46 56 60 71 60 75 76 99 132 
GRV, BAV, PAS 21 17 25 27 30 34 38 38 45 62 
Nur PAS 60 26 23 39 22 22 28 28 42 47 
Nur BAV 40 42 27 29 30 35 33 24 35 36 
PAS, BAV 4 1 1 0 1 2 3 2 1 2 
Insgesamt 4.525 4.521 4.391 4.880 4.738 4.604 4.905 4.655 5.335 5.499 

Tabelle 5: Anzahl an Personen mit spezifischen Rentenarten, Deutschland, 1991 bis 2001

BAV: betriebliche Altersvorsorge, PAS: private Alterssicherung
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.

Tabelle 6: Anzahl an Personen mit spezifischen Rentenarten, Deutschland, 2003 bis 2012

BAV: betriebliche Altersvorsorge, PAS: private Alterssicherung
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
pen für den Zeitraum von 1991 bis 2001 und
von 2003 bis 2012 getrennt dargestellt.
Auch in Abbildung 23 ist bei der Interpreta-
tion auf die Zahl der Beobachtungen zu ach-
ten.111 Da diese im Falle der Alterseinkünfte
ausschließlich aus einer betrieblichen Alters-
vorsorge oder einer privaten Alterssicherung
teilweise deutlich unter fünfzig Personen
liegt, können im Prinzip keine generalisierba-
ren Aussagen getroffen werden. Es werden
aber gewisse Strukturen deutlich: So zeigt
sich unverkennbar die Schichtung der Al-
terseinkünfte. Die unterste Schicht bildet die
GRV, kommen dazu Einkünfte aus betrieb-
licher oder privater Vorsorge hinzu, so erge-
ben sich jeweils höhere Niveaus. Mit deut-
lichem Abstand liegen dann die Einkünfte
der Personen, die in allen drei Systemen ab-
gesichert waren, über denen der anderen
Gruppen.
Es wird zudem deutlich, dass die Schwan-
kungen der Werte zwischen den Jahren –
und damit die Unsicherheit über die entspre-
chende Einkommenshöhe – bei der Kombi-
nation von Einkünften aus allen drei Schich-
ten für den hier betrachteten Zeitraum am
höchsten ist. Dies wird gefolgt von den Al-
terseinkünften der Personen, die aus der
GRV und einer privaten Alterssicherung Ein-
künfte beziehen. Die höchste Stetigkeit bei
den Zeitreihen der zusammengesetzten Ein-
künfte liegt bei der Kombination von Renten
aus der GRV und aus einer betrieblichen Al-
tersvorsorge vor.
Vergleicht man die Zeitreihen der einzelnen
Alterseinkunftsarten miteinander, so weist
die Zeitreihe der Einkünfte aus einer betrieb-
lichen Altersvorsorge bei den einzelnen Ein-
kunftsarten die höchste Inkonsistenz auf.
Hierbei dürfte es sich um einen speziellen
Personenkreis handeln, da diese Personen
einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind,
die nicht der Sozialversicherungspflicht un-
terliegt. Ferner dürfte auch hier die geringe
111 Siehe Tabelle 6.



49Die Dynamisierung von Alterseinkommen

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

A
lte

rs
ei

nk
ün

ft
e i

n 
Eu

ro
 p

ro
 M

on
at

 

Jahr 

Nur GRV Nur Betriebliche Altersversorgung GRV und Betriebl. Altersversorgung

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A
lte

rs
ei

nk
ün

fte
 in

 E
ur

o 
pr

o 
M

on
at

 

Jahr 
Nur GRV Nur Betriebliche Altersversorgung
Nur Private Alterssicherung GRV und Betriebl. Altersversorgung
GRV und Private Alterssicherung GRV, Priv. und Betriebl. Altersversorgung

Abbildung 22: Medianwerte der Alterseinkünfte nach verschiedenen Kombinationsformen,
gewichtet, Zeitraum 1991 bis 2001

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.

Abbildung 23: Medianwerte der Alterseinkünfte von verschiedenen Kombinationsformen,
gewichtet, Zeitraum 2003 bis 2012

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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Anzahl an Beobachtungen eine Ursache für
die Variabilität darstellen. Die Einkünfte aus
der GRV weisen demgegenüber im Zeitab-
lauf die höchste Kontinuität auf.

3.2.2.2 Kohortenanalyse

Die Kohortenanalyse sollte die Personen be-
inhalten, die über den gesamten Beobach-
tungszeitraum, das heißt im vorliegenden
Fall aufgrund der unterschiedlichen Katego-
rien für die Zeit von 1991 bis 2001 bezie-
hungsweise von 2003 bis 2012, die jeweils
interessierenden Alterseinkünfte bezogen
haben. Dabei ist darauf zu achten, dass die
Besetzungszahlen je Kohorte in jedem Jahr
des Beobachtungszeitraums hinreichend
groß genug sind, um statistisch signifikante
Aussagen treffen zu können. Vor diesem
Hintergrund fiel die Auswahl auf die Kohorte
der 1927 bis 1932 und die zwischen 1938
und 1943 geborenen Personen. Hierbei han-
delt es sich zudem um die Personen, die zu
Beginn des Beobachtungszeitraums relativ
zeitnah altersbedingt aus der Erwerbstätig-
keit ausschieden. In den beiden folgenden
Tabellen 7 und 8 sind einige zentrale Informa-
tionen zur Sozio-Ökonomik der Geburtsko-
horten angegeben.
Die Analyse bezieht sich zunächst auf die
nicht balancierten Daten, das heißt auf alle
Kohortenangehörigen, für die im jeweiligen
Jahr Angaben über deren Alterseinkünfte
ausgewiesen sind. In diesem Fall fehlen so-
mit in bestimmten Jahren Informationen von
Personen, weil sie beispielsweise zu Beginn
des Beobachtungszeitraums noch keine Al-
terseinkünfte bezogen haben oder aus dem
Panel ausgeschieden sind – entweder weil
sie gestorben sind oder nicht mehr an der
Panelbefragung teilnehmen wollten. An-
schließend werden die Werte für die ba-
lancierten Daten ausgewiesen, das heißt für
alle Personen, für die über den gesamten
Zeitraum zu jedem Beobachtungszeitpunkt
Informationen über deren Alterseinkünfte vor-
liegen.
In der Abbildung 24 sind die Alterseinkünfte
der zwischen 1927 bis 1932 geborenen Per-
sonen angegeben. Für diesen Zeitraum zeigt
sich, dass die Alterseinkünfte insgesamt sich
annähernd parallel zu den Einkünften aus
der GRV entwickeln. Ferner wird die unste-
tige Entwicklung der Einkünfte aus einer be-
trieblichen Altersversorgung deutlich. Diese
verläuft zudem nicht ausschließlich spiegel-
bildlich zur Entwicklung der Einkünfte aus
der GRV, sondern zeitweise gleichgerichtet,
zeitweise entgegengesetzt. Indizien für eine
Ausgleichsfunktion sind somit über den Zeit-
raum 1992 bis 2001 nur bedingt festzustel-
len.
Vergleichbares gilt auch für den Zeitraum
2003 bis 2012, wie Abbildung 25 zeigt. Hier
weisen die Alterseinkünfte aus der GRV und
der betrieblichen Altersversorgung eine im
Vergleich zur Vorperiode relativ hohe Konti-
nuität auf, wohingegen die Entwicklung der
Einkünfte aus privater Alterssicherung durch
ein vergleichsweise hohes Maß an Instabili-
tät geprägt ist.
In der nachfolgenden Abbildung 26 sind die
Werte für die ältere Kohorte auch für den Zeit-
raum ab 2003 dargestellt. Diese sind zwar
nicht unmittelbar mit denen zwischen 1992
und 2001 vergleichbar – insbesondere für die
Angaben zu Einkünften aus der GRV –, doch
erlauben sie einen Vergleich innerhalb einer
Periode zwischen den beiden Kohorten. So
wird zum einen das im Durchschnitt höhere
Niveau der Alterseinkünfte bei der jüngeren
Kohorte in den Jahren 2003 bis 2005 deut-
lich. Hier deutet sich ein Kohorteneffekt
durch höhere beitragspflichtige Arbeitsent-
gelte und demzufolge höhere erworbene An-
wartschaften in der GRV an. Zum anderen
zeigen sich aber auch bei der älteren Kohor-
te keine allzu großen Differenzen zwischen
den Jahren 2001 und 2003. Dies kann unter
anderem an der vergleichsweise geringen
Anzahl an Personen mit Einkünften aus der
Altershilfe für Landwirte sowie aus der knapp-
schaftlichen Alterssicherung liegen.
Für die Personengruppe der Hocheinkom-
mensbezieher sind die Alterseinkünfte in
Abbildung 27 dargestellt. Hierbei handelt es
sich zwar um balancierte Daten, allerdings
nicht um eine Geburtskohorte, da die Anzahl
der Personen je Jahr dafür zu gering wäre.
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Tabelle 7: Geburtskohorte 1927 bis 1932, sozio-ökonomische Merkmale

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.

Geburtsjahr Anzahl In vH  

1927 46 21,8  
1928 40 19,0  
1929 39 18,5  
1930 38 18,0  
1931 32 15,2  
1932 16 7,6  

Insgesamt 211 100,0  
    

Geschlecht    
Männer 91 43,1  
Frauen 120 56,9  

    
Region    

Westdeutschland 133 63,0  
Ostdeutschland 78 37,0  

 

 1992  2001 
 Anzahl In vH Anzahl In vH 
Verheiratet, zusammenlebend 170 80,6 144 68,2 
Verheiratet, getrennt lebend 0 0,0 1 0,5 
Alleinlebend  6 2,8 6 2,8 
Geschieden 14 6,6 14 6,6 
Verwitwet  21 10,0 46 21,8 
Insgesamt 211    
     
Alleinlebend 30 14,2 55 26,1 
Zusammenlebend mit Kindern 136 64,5 131 62,1 
Alleinlebend mit Kind 4 1,9 5 2,4 
Zusammenlebend mit Kindern 33 15,6 15 7,1 
Drei oder mehr Generationen 5 2,4 2 0,9 
Andere 2 1,4 1 1,4 
     
     
Ausschließlich mit Alterseinkünften aus 
der GRV 148 70,1 150 71,1 
Es sind somit die Alterseinkünfte all jener
Personen dargestellt, für die über den Zeit-
raum von 2003 bis 2012 in jedem Jahr Anga-
ben vorliegen.
Diese Personen verfügen über deutlich hö-
here Alterseinkünfte. So liegen die Renten
aus der GRV im Schnitt etwa 300 Euro über
denen der Geburtskohorte K 38–43 und die
Alterseinkünfte insgesamt sind fast drei Mal
so hoch. Auffallend ist ferner die erhebliche
Steigerung über den Zeitraum 2005 bis 2010
der Einkünfte von Personen, die über Renten
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Geburtsjahr Anzahl In vH  
1938 165 24,4  
1939 146 21,6  
1940 147 21,8  
1941 130 19,3  
1942 61 9,0  
1943 26 3,9  

Insgesamt 675 100,0  
    
Geschlecht     
Männer 334 49,5  
Frauen 341 50,5  
    
Region    
Westdeutschland 171 25,3  
Ostdeutschland 163 24,1  
Zuwanderer 25 3,7  
1998 Auffüller 42 6,2  
2000 Auffüller 274 40,6  
 

 1992  2001  
 Anzahl In vH Anzahl In vH 
Verheiratet, zusammenlebend 518 76,7 488 72,3 
Verheiratet, getrennt lebend 6 0,9 6 0,9 
Alleinlebend 36 5,3 34 5,0 
Geschieden 42 6,2 43 6,4 
Verwitwet 73 10,8 104 15,4 
Insgesamt 675 100,0 675 100,0 
     
Alleinlebend 109 16,1 145 21,5 
Zusammenlebend mit Kindern 463 68,6 479 71,0 
Alleinlebend mit Kind 11 1,6 11 1,6 
Zusammenlebend mit Kindern 64 9,5 64 9,5 
Drei oder mehr Generationen 13 1,9 13 1,9 
Andere 15 2,2 15 2,2 
     
Ausschließlich mit Alterseinkünften 
aus der GRV 512 75,9 481 71,3 

Tabelle 8: Geburtskohorte 1938 bis 1943, sozio-ökonomische Merkmale

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
aus der GRV und zusätzlich aus der betrieb-
lichen Altersversorgung verfügen. Es lässt
sich zwar nicht weiter analysieren, worauf
diese Entwicklung zurückzuführen ist, da im
SOEP hierzu keine Informationen vorliegen –
beispielsweise zur Form der betrieblichen
Altersvorsorge. Da es sich aber um balan-
cierte Daten handelt, kann dies nicht auf den
Zugang oder Wegfall bestimmter Personen
zurückgeführt werden. Des Weiteren ist
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Abbildung 24: Median der Alterseinkünfte der Geburtskohorte 1927 bis 1932,
nominale Werte, Längsschnitt, balancierte Daten

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.

Abbildung 25: Median der Alterseinkünfte der Geburtskohorte 1938 bis 1943,
nominale Werte, Längsschnitt, balancierte Daten

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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Abbildung 26: Median der Alterseinkünfte der Geburtskohorte 1927 bis 1932 sowie
1938 bis 1943, nominale Werte, Längsschnitt, balancierte Daten

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der SOEP.

Abbildung 27: Alterseinkünfte aus der Stichprobe der Hocheinkommensbezieher,
in Euro pro Monat, balancierte Daten, 2003 bis 2012

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der SOEP-Hocheinkommensbezieher-Stichprobe.
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unklar, ob es sich um eine Niveauerhöhung
handelt, oder ob die Alterseinkünfte aus ei-
ner betrieblichen Altersvorsorge in der Zeit
vor 2003 gesenkt und im Jahr 2006 wieder
angehoben wurden.
Bei der Interpretation ist grundsätzlich zu
beachten, dass die Anzahl der Beobachtun-
gen verhältnismäßig gering ist, wie der Ta-
belle 9 zu entnehmen ist, und die Aussagen
daher eine relativ hohe Unsicherheit aufwei-
 Anzahl 
Insgesamt 99 
Geschlecht  

Männer 63 
Frauen 36 

  
Alterseinkünfte 
 
GRV 
GRV und betriebliche Altersvorsorge 
GRV und private Alterssicherung 
sonstige 
 
Verheiratet, zusammenlebend 
Verheiratet, getrennt lebend 
Alleinlebend  
Geschieden 
Verwitwet  
Insgesamt 
 
Alleinlebend 
Zusammenlebend mit Kindern 
Alleinlebend mit Kind 
Zusammenlebend mit Kindern 
Drei oder mehr Generationen 
Andere 
 
Arbeitsmarkterfahrung 
Keine Vollzeittätigkeit 
Keine Teilzeittätigkeit 
Keine Arbeitslosigkeit 
 
Ausschließlich mit Alterseinkünften aus 
der GRV 

Tabelle 9: Hocheinkommenspanel, sozio-öko

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der SOEP-Hocheinkommen
sen – auch dieses mag mit ein Grund für das
Profil sein.

3.2.2.3 Gewährleistung des Niveaus der
materiellen Absicherung

Prinzipiell bieten sich zwei Vorgehensweisen
an, um Indikatoren zur Messung des Ni-
veaus der materiellen Absicherung im Alter
In vH  
100,0  

  
60,6  
39,4  

  
2003  2012 

Anzahl In vH Anzahl In vH 
28 28,3 26 26,3 
27 27,3 34 34,3 
1 1,0 2 2,0 

41 41,4 37 37,4 
    

86 86,9 85 85,9 
1 1,0 1 1,0 
2 2,0 1 1,0 
1 1,0 1 1,0 
9 9,1 11 11,1 

99 100,0 99 100,0 
    
5 4,0 11 11,1 
81 81,8 82 82,8 
1 1,0 - - 
9 9,1 5 5,1 
2 2,0 1 1,0 
1 1,0 - - 
    
    
1 1,0 1 1,0 
67 67,7 61 61,6 
95 96,0 95 96,0 
    

24 24,2 23 23,2 

nomische Merkmale, Anzahl

sbezieher-Stichprobe.
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abzuleiten. Dies kann einerseits über die
Kaufkraft des zur Verfügung stehenden Ein-
kommens erfolgen und andererseits über
den Vergleich mit Einkommen anderer Grup-
pen beziehungsweise zu anderen Zeitpunk-
ten.112

Möchte man überprüfen, ob das Niveau der
Kaufkraft aufrechterhalten wurde, so sind
die Einkommenswerte entsprechend zu de-
beziehungsweise zu inflationieren. Damit
stellt sich die Frage nach einem adäquaten
Preisindex. Nun ist bekannt, dass sich die
Ausgabenstruktur der Haushalte nicht nur
bei Haushalten mit unterschiedlichen Ein-
kommenshöhen unterscheidet, sondern das
auch Alters- und Kohorteneffekte auftre-
ten.113

Ein allgemeiner Preisindex, wie der für die all-
gemeine Lebenshaltung, ist daher zur Mes-
sung des Niveaus der materiellen Absiche-
rung nicht geeignet.114 Dies sei beispielhaft
anhand der Tabelle 10 erläutert. Wie ersicht-
lich wird, kam es bei den meisten Gütergrup-
pen sowohl von 2010 auf 2011 als auch von
2011 auf 2012 zu einem Preisanstieg. Dabei
fiel der Anstieg sehr unterschiedlich aus:
Während sich der Preisindex für Güter der
Gesundheitspflege um 0,7 v. H. beziehungs-
weise 2,5 v. H. veränderte, stieg der Preis für
Haushaltsenergie um 9,4 v. H. beziehungs-
weise um 5,9 v. H.
Die Tabelle 10 verdeutlicht somit, dass sich
der Verbraucherpreisindex aufgrund der be-
trächtlichen Schwankungen in der Entwick-
lung der Preise einzelner Gütergruppen auch
Gütergruppe 
Nettokaltmieten 
Haushaltsenergie 
Gesundheitspflege 
Verkehr 
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur  
Nahrungsmittel 
Verbraucherpreisindex (Inflationsrate) 

Tabelle 10: Entwicklung von Verbraucherpre

Quelle: Statistisches Bundesamt (2013), S. 394.
zur Beschreibung der Entwicklung der Le-
benshaltungskosten für die hier näher be-
trachten Personengruppen der älteren Men-
schen und somit für die Messung der Auf-
rechterhaltung des Niveaus der materiellen
Absicherung nicht eignet. Ein geeigneter
Preisindex müsste erst konzipiert werden.
Ein Vergleich mit dem Einkommen anderer
Gruppen bietet die Möglichkeit, einen di-
mensionslosen Indikator zu verwenden.115

Zudem liegen zahlreiche Statistiken und da-
mit potentiell geeignete Bezugsgrößen der
Einkommen privater Haushalte vor. Es ist
demgemäß zu entscheiden, welches Ein-
kommen dazu dienen kann, das Niveau der
materiellen Absicherung im Alter – gemes-
sen anhand von monetären Leistungen von
Alterssicherungssystemen – zu operationali-
sieren. Diese Wahl hat nach inhaltlichen Ge-
sichtspunkten zu erfolgen und sich nach der
der Analyse zugrunde liegenden Fragestel-
lung zu richten. Sofern man die Gewährleis-
tung des Niveaus der materiellen Absiche-
rung im gesellschaftlichen Zusammenhang
betrachten möchte, liegt es beispielsweise
nahe, die Vergleichsgruppe möglichst um-
fassend zu wählen und beispielsweise alle in
112 Ausführlicher wird dies in Fachinger (2011) behandelt.
113 Aguiar/Hurst (2013), Fachinger (2001a), Fisher et al. (2008),

Hurst (2008).
114 Brachinger (2008b), Brachinger (2008a), Brachinger (2005).
115 Schmähl/Göbel (1983), Schmähl (1985), Göbel et al. (1983),

Göbel (1984), Fachinger (1994).
Von 2010 auf 2011 Von 2011 auf 2012 
1,3 1,2 
9,4 5,9 
0,7 2,5 
4,5 3,1 
1,9 2,1 
-0,3 0,9 
2,2 3,4 
2,1 2,0 

isindizes
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Deutschland lebenden Personen zu berück-
sichtigen. Ein Problem bei der Ermittlung
derartiger Daten kann in der Verwendung un-
terschiedlicher Datensätze liegen. Hier kön-
nen Verzerrungen allein schon aufgrund ver-
schiedener Erhebungsdesigns, der nicht
identischen Fragestellung oder des unter-
schiedlich erfassten Personenkreises auftre-
ten. Da das SOEP als repräsentative Stich-
probe angelegt ist und somit alle potentiellen
Vergleichsgruppen erfasst sind, ergeben
sich keine derartigen Probleme im vorliegen-
den Fall.
Im Folgenden werden die Werte der je spezi-
fischen Alterseinkünfte in Relation zum durch-
schnittlichen Einkommen – gemessen an-
hand des Medians – dargestellt. Auf diese
Weise ist es möglich, Hinweise über den Bei-
tragdereinzelnenAlterseinkunftsarten zurAuf-
rechterhaltung des Niveaus der materiellen
Absicherung zu erhalten. In der Abbildung 28
sind für die verschiedenen Alterseinkünfte die
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Abbildung 28: Relative Einkommenspositione

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
Relationen zum individuellen Medianeinkom-
men der Gesamtpopulation angegeben.
Bei der Interpretation der Verläufe ist zu be-
achten, dass die Entwicklung von Verände-
rungen sowohl der Nenner- als auch der Zäh-
lergröße bestimmt wird. Eine Erhöhung der
relativen Position kann durch eine Reduzie-
rung des Medianwertes der Gesamtpopula-
tion und/oder durch eine Erhöhung des Me-
dianwertes der spezifischen Einkunftsart be-
wirkt werden. Sofern sich beide Medianwerte
in dieselbe Richtung verändern, hängt die
Veränderung der Position davon ab, welcher
Wert sich stärker verändert hat.
Auffällig sind in der Abbildung 28 die ver-
gleichsweise starken Schwankungen der Zeit-
reihe für die Beamtenversorgung. Hier spie-
gelt sich im Prinzip die Unstetigkeit der Ent-
wicklung, wie sie in der Abbildung 16 zum
Ausdruck kommt, wider. Dies ist ein Indiz da-
für, dass die Dynamisierung in der Beamten-
versorgung nicht der durchschnittlichen Ent-
Jahr 

Private Alterssicherung Beamtenversorgung

n verschiedener Alterseinkünfte
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wicklung individueller Einkommen gefolgt ist.
Hier kommt allerdings auch eine Schwäche
des Datensatzes zum Ausdruck. Die Leistun-
gen der Beamtenversorgung müssten prin-
zipiell in abgeschwächter Form die Entwick-
lung der Beamtengehälter wiedergeben. Dies
ist aber nicht der Fall.
Während in Abbildung 28 die einzelnen Ein-
kunftsarten und deren Entwicklung im Ver-
hältnis zu den Gesamteinkünften dargestellt
ist, sind in der Abbildung 30 die relativen
Lohnpositionen unterschiedlicher Personen-
gruppen mit je spezifischen Einkunftskombi-
nationen aus Alterssicherungssystemen für
den Zeitraum von 2003 bis 2010 aufgeführt,
um Hinweise über die Stetigkeit der jeweili-
gen Kombinationen zu erhalten.
Die relativen Positionen in Abbildung 29 und
Abbildung 30 spiegeln im Prinzip das aus der
Abbildung 22 und der Abbildung 23 bekann-
Abbildung 29: Relative Einkommenspositione
Kombinationsformen, gewicht

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
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te Bild der Stetigkeit beziehungsweise Un-
stetigkeit in der Entwicklung der Profile wi-
der. So weist das Profil der Alterseinkünfte
aus der GRV eine erhebliche Konstanz im
Zeitablauf aus – das Niveau beträgt bei-
spielsweise im Zeitraum 2003 bis 2012 rund
42,8 v. H. mit einer Spannweite von 3,0 Pro-
zentpunkten. Vergleichsweise niedrig ist
auch die Spannweite der Kombinationen
GRV und betriebliche Altersvorsorge mit 4,4
Prozentpunkten bei einem durchschnittli-
chen Niveau von 81,3 v. H.
Alle anderen Formen weisen erhebliche
Schwankungen auf und indizieren dadurch
im Prinzip die Auswirkungen der transitori-
schen Komponenten der Alterseinkünfte: so
beispielsweise die Kombination GRV und
Private Alterssicherung mit 23,4 Prozent-
punkten Spannweite und einem Niveau von
65,1 v. H. Allerdings ist auch hier zu beach-
n von Alterseinkünften verschiedener
et, Zeitraum 1991 bis 2001
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Jahr 

sorgung GRV und Betriebl. Altersversorgung
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Abbildung 30: Relative Einkommenspositionen von Alterseinkünften verschiedener Kombi-
nationsformen, gewichtet, Zeitraum 2003 bis 2012

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
ten, dass teilweise die Fallzahl relativ niedrig
ist. Zieht man jedoch weitere Informationen
hinzu, so mögen die Ergebnisse eine gewis-
se Evidenz aufweisen. Anhand von Daten
der Lebensversicherungsunternehmen wur-
de gezeigt116, dass die Anpassung der Leis-
tungen zwischen den Anbietern erhebliche
Differenzen aufweist. Ferner schwanken die
Anpassungssätze selbst bei einem Anbieter
zwischen den einzelnen Jahren.
Im Prinzip stellen die anhand des SOEP er-
zielten Ergebnisse auch das Spiegelbild die-
ses Sachverhalts aus Sicht der Versicherten
dar. Das Niveau der materiellen Absicherung
im Alter wurde im betrachteten Zeitraum
durch die zusätzlichen Systeme zwar prinzi-
piell erhöht, eine Stetigkeit kann durch diese
aber nicht erreicht werden. Sie stellen daher
im Grunde genommen die transitorische
Komponente der Alterseinkünfte dar, wohin-
gegen die Leistungen der GRV als perma-
nente Komponente angesehen werden kön-
nen.
Für die Geburtskohorten, zu denen Informa-
tionen über die Alterseinkünfte im Längs-
schnitt vorliegen, sind die relativen Positionen
in den beiden folgenden Abbildungen ange-
geben. Wie aus Abbildung 31 ersichtlich,
weist das Niveau der Gesamteinkünfte einen
wellenförmigen Verlauf mit einem Maximal-
wert im Jahr 1993 von 53,6 v. H. und einem
Minimum im Jahr 1998 in Höhe von 45,4 v. H.
auf. Mit anderen Worten, die Alterseinkünfte
dieser Kohorte schwankten über den be-
trachteten Zeitraum um ein Niveau in Höhe
von etwa 50 v. H. der durchschnittlichen Ein-
116 Fachinger et al. (2013a) sowie ausführlicher Fachinger et al.
(2013b).
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Abbildung 31: Relative Positionen der Alterseinkünfte der Geburtskohorte 1927 bis 1932,
nominale Werte, Längsschnitt, balancierte Daten

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
künfte der Bevölkerung. Die Bedeutung der
Leistungen der GRV wird in der Abbildung
ebenfalls deutlich. Im Prinzip verläuft die Ent-
wicklung der beiden Zeitreihen ab 1994 an-
nähernd parallel. Bei einem durchschnittli-
chen Niveau von fast 46 v. H. über den Ge-
samtzeitraum liegt die Höhe der Leistungen
der GRV gemäß den Auswertungen des
SOEP in den 1990er-Jahren etwa vier Pro-
zentpunkte unter denen der Gesamteinkünf-
te aus Alterssicherungssystemen. Demge-
genüber weist das Profil der Einkünfte aus
einer betrieblichen Altersversorgung relativ
starke Schwankungen auf, die zudem ab
Mitte der 1990er-Jahre dem Profil der GRV
folgen. Es erfolgt also im Durchschnitt kei-
ne Kompensation der Reduzierung des Ni-
veaus.
Diese für die 1990er-Jahre vorliegenden
grundsätzlichen Strukturen des Niveaus von
Leistungen aus Alterssicherungssystemen
gelten auch für die Geburtskohorte 1938 bis
1942. Im Gegensatz zum Erhebungszeit-
raum 1991 bis 2001 werden zudem die Ein-
künfte aus privater Altersversicherung aus-
gewiesen. Das Niveau ist höher: circa 51,4
v. H. im Durchschnitt für die Leistungen der
GRV und 56,6 v. H. für die der Leistungen
aus Alterssicherungssystemen insgesamt.
Demgegenüber weist das Niveau der be-
trieblichen Altersversorgung, das durch-
schnittlich bei rund 12,7 v. H. liegt, eine zu
den 1990er-Jahren vergleichbare Größen-
ordnung auf. Die Leistungen aus einer priva-
ten Alterssicherung sind zwar im Durch-
schnitt mit rund 14,8 v. H. höher, weisen al-
lerdings erhebliche höhere Schwankungen
auf. Die Profile der beiden zusätzlichen Alters-
sicherungssysteme zeigen zudem, dass eine
Kompensation der Leistungsreduzierung in
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Abbildung 32: Relative Positionen der Alterseinkünfte der Geburtskohorte 1938 bis 1942,
nominale Werte, Längsschnitt, balancierte Daten

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP.
der GRV durch diese nicht erfolgt ist. Die
Niveauverringerung der GRV-Leistungen
seit 2005 wurde für die Leistungsempfänger
der zusätzlichen Sicherungen nicht ausge-
glichen – im Gegenteil, auch die Leistungen
der betrieblichen Altersvorsorge reduzierten
sich ab 2006 für die Kohorte.
Insgesamt gesehen weisen auch die Ergeb-
nisse der Längsschnittanalyse für die zwei
Kohorten die gleichen strukturellen Merkma-
le auf wie die der Querschnittanalyse. Das
Niveau der materiellen Absicherung im Alter
und dessen Entwicklung im Zeitablauf wird
maßgeblich durch die Leistungen der GRV
geprägt. Diese weisen im Zeitablauf eine re-
lativ hohe Konstanz auf und können dem-
nach als verlässlich und planbar gelten. Dies
gilt nicht in vergleichbarem Maße für die an-
deren Leistungen aus einer betrieblichen Al-
tersvorsorge oder einer privaten Alterssiche-
rung. Unabhängig davon, dass diese nur ein
verhältnismäßig kleiner Personenkreis er-
hält, unterliegen die Leistungen relativ gro-
ßen Schwankungen – insbesondere die der
privaten Alterssicherung. Die vorliegende
Analyse liefert somit weitere Indizien für die
Unzuverlässigkeit und Unsicherheit dieser
Formen der Alterssicherung. Das normative
Ziel der teilweisen Ersetzung von Leistungen
der GRV durch diese Systeme ist vor dem
Hintergrund der Sicherheit und Stetigkeit von
Alterseinkünften zumindest in der Vergan-
genheit nicht erreicht worden: Die Leistungs-
reduzierungen der GRV wurden im Durch-
schnitt nicht kompensiert.

3.3 Schlussfolgerungen

Prinzipiell ist zunächst zu konstatieren, dass
die Datenlage derzeit noch nicht zufrieden
stellen kann. Insbesondere bei den ergän-
zenden beziehungsweise seit der Jahrtau-
sendwende auch teilweise ersetzenden Sys-
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temen der betrieblichen Altersvorsorge und
der privaten Alterssicherung liegen deutlich
zu wenige Informationen vor.
Betrachtet man die Regelsysteme auf Basis
von prozessproduzierten Daten, so weisen
diese trotz der unterschiedlichen Ausgestal-
tung der Dynamisierung von Leistungen für
den hier betrachteten Zeitraum gewisse Ge-
meinsamkeiten auf. Bis 2004 wurden die
Anpassungen in den Systemen prinzipiell
aufrechterhalten beziehungsweise haben zu-
genommen, ab 2005 traten aber in allen hier
betrachteten Systemen reale Einkommens-
verluste ein. Über den Zeitraum 2002 bis
2012 ist die Entwicklung in allen Regelsyste-
men vergleichbar. Das Niveau von 2002
konnte bis zum Jahre 2012 nicht aufrecht-
erhalten werden. Dies bedeutet aber auch,
dass die relative materielle Situation in der
Altersphase – bezogen auf die Realkaufkraft
oder das Realeinkommen – für die in diesen
Systemen abgesicherten Personen nicht auf-
rechterhalten werden konnte. Es wird auch die
Auswirkung der Untergliederung in einem
Teilsystem – also bei identischen Konstruk-
tionsprinzip – deutlich: So haben die Berufs-
ständischen Versorgungswerke unter ande-
rem in Abhängigkeit von ihrer Mitgliederstruk-
tur und Vermögenssituation die Leistungen
unterschiedlich angepasst und damit zu einer
Heterogenisierung der materiellen Situation
von älteren Haushalten beigetragen.
Als einzige repräsentative Datenbasis mit
dem Potential für Längsschnittanalysen und
damit der Analyse individueller Einkommens-
dynamik in der Nacherwerbsphase steht der
Wissenschaft das SOEP zur Verfügung. Die-
ses weist allerdings erhebliche Probleme
auf. Zu diesen gehören u. a. die im Zeitablauf
inkonsistente Erhebung der Einkünfte aus
Alterssicherungssystemen sowie das Zu-
sammenfassen von Einkunftsarten. Weiter-
hin sind die Angaben im SOEP nicht dezi-
diert genug hinsichtlich der Leistungen aus
betrieblichen und privaten Alterssicherungs-
systemen – hier sei nur auf die Bi-Funktio-
nalität der betrieblichen Altersvorsorge hin-
gewiesen. Antwortausfälle und zum Teil we-
nig plausible Schwankungen und Ausreißer
erschweren die Analysen zusätzlich. Zur Er-
fassung der Heterogenität des Alterssiche-
rungssystems sind zudem die Fallzahlen ins-
besondere bei der privaten Alterssicherung
noch zu gering. Damit sind die Ergebnisse
nur eingeschränkt belastbar. Durch die Ana-
lysen werden aber die grundsätzliche Be-
deutung der längsschnittlichen Betrachtung
und die Berücksichtigung von Änderungen
der Einkünfte in der Nacherwerbsphase bei
der Analyse und Bewertung von Altersvor-
sorge- beziehungsweise Alterssicherungs-
systemen verdeutlicht.
Die Befunde verdeutlichen im Großen und
Ganzen die Bedeutung der Dynamisierung im
Zusammenhang mit dem Ziel der materiellen
Versorgung im Alter. Insbesondere die Ko-
hortenanalyse vermittelt für im Zeitablauf
identische Personen ein adäquates Bild der
Entwicklung der Alterseinkünfte in der Nach-
erwerbsphase. Dabei wird die Struktur prin-
zipiell dominiert von den Alterseinkünften der
GRV – die Entwicklung dieser Alterseinkünfte
spiegelt sich im Prinzip in der Entwicklung der
Gesamteinkünfte aus Alterssicherungssyste-
men wider. In deren Profilen wird grundsätz-
lich eine hohe Konstanz im Zeitablauf deut-
lich. Die Stetigkeit ist damit auf die Konstanz
der Leistungen der GRV zurückzuführen. Er-
gänzende Systeme können eher als von
erratischen Schwankungen geprägt charak-
terisiert werden. Sie tragen damit nicht zu
einer Sicherung der materiellen Situation im
Alter bei. Auf Basis der theoretisch-konzep-
tionellen Analyse war dies zu erwarten. So-
fern die Anpassung von Leistungen der pri-
vaten Alterssicherung aufgrund der soge-
nannten Überschussbeteiligung an den wirt-
schaftlichen Erfolg einzelner Unternehmen
geknüpft ist, bedingt dies nahezu zwangs-
läufig höhere Schwankungen. Diese mögen
zwar bei der Betrachtung von Durchschnitts-
werten überdeckt werden, bei geringen Be-
setzungszahlen kommt allerdings die Varia-
bilität sehr deutlich zum Ausdruck.
Ferner wird die unstetige Entwicklung der
Einkünfte aus einer betrieblichen Altersver-
sorgung deutlich. Diese verläuft zudem nicht
spiegelbildlich zur Entwicklung der Einkünfte
aus der GRV, sondern zeitweise gleichge-
richtet, zeitweise entgegengesetzt. Indizien
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für eine Ausgleichsfunktion sind somit nur
bedingt festzustellen. Des Weiteren wird eine
beträchtliche Heterogenität sichtbar. Diese
bezieht sich einerseits auf die Sondersitua-
tion der Personen, die im Hocheinkommens-
panel erfasst sind. Andererseits zeigt sich,
dass bei den Einkünften aus einer betrieb-
lichen Altersversorgung die Leistungen aus
der VBL gesondert betrachtet werden müss-
ten, da diese im Durchschnitt erheblich hö-
her sind. Eine gemeinsame Betrachtung die-
ser Leistungen mit denen aus der betriebli-
chen Altersversorgung privatwirtschaftlicher
Unternehmen verdeckt diesen Sachverhalt.
Hier ist im Jahr 2001 ein Systemwechsel voll-
zogen worden. Seitdem werden die Leistun-
gen mit 1 v. H. pro Jahr angepasst. Dennoch
weist die VBL nach wie vor eine andere Sys-
temlogik auf – so unter anderem durch die
einkommensbezogenen Anwartschaften –,
sodass hier eine getrennte Analyse nach wie
vor erforderlich scheint.
Insgesamt gesehen können die empirischen
Ergebnisse im Sinne der permanenten Ein-
kommenshypothese dahingehend interpre-
tiert werden, dass die Leistungen der GRV
die permanente Einkommenskomponente
darstellen und einen stetigen Konsumfluss
ermöglichen, wohingegen die Einkünfte aus
einer betrieblichen Altersversorgung oder
der privaten Alterssicherung als transitori-
sche Komponenten anzusehen sind.

4. Qualitative Analyse

4.1 Hintergrund

Die durchgeführten Experteninterviews mit
Vertretern von Versicherungsunternehmen
ergänzen die theoretisch-konzeptionellen
Arbeiten und die quantitativen Verfahren.
Dabei geht es einerseits um die Gewinnung
von Informationen zur gegenwärtigen Praxis
der Leistungsanpassung und die darauf be-
zogene Problemsicht. Es sollen die jeweils
verwendeten Methoden erfasst und auch im
Hinblick auf Probleme, Lücken und zusätz-
liche Bedarfe diskutiert werden. Andererseits
soll eine Erörterung der notwendigen institu-
tionellen und gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für eine adäquate Ausgestaltung von
Dynamisierungsverfahren der Leistungen der
zweiten und dritten Schicht erfolgen. Die
Experteninterviews dienen der Herausarbei-
tung von zentralen Aspekten, die bei den
theoretisch-konzeptionellen Analysen unter
dem Gesichtspunkt der Erreichung eines Ge-
samtleistungsniveaus beachtet werden müs-
sen.

4.2 Das inhaltliche und methodische
Vorgehen

4.2.1 Grundlegende Fragestellungen

Die Konzeption der Experteninterviews, wel-
che unter anderem die Auswahl der Exper-
ten und die Gestaltung des Interviewleitfa-
dens umfasste, stütze sich auf die bisherigen
theoretisch-konzeptionellen Arbeiten im Rah-
men des laufenden Projektes117 und die im
Forschungsantrag postulierten Ziele. Zentra-
le Fragestellungen waren in diesem Zuge:

– Wie gestaltet sich die gegenwärtige Praxis
der Leistungsanpassung?

– Gibt es eine darauf bezogene Problem-
sicht?

– Welche Methoden werden derzeit ver-
wendet?

– Wie können Probleme oder Lücken dieser
Methoden behoben werden?

– Sind Veränderungen der institutionellen
und gesetzlichen Rahmenbedingungen
für eine adäquate Ausgestaltung von Dy-
namisierungsverfahren der Leistungen der
zweiten und dritten Schicht erforderlich?

– Welche zentralen Aspekte müssen bei der
Entwicklung eines Modells unter dem As-
pekt der Erreichung eines Gesamtleis-
tungsniveaus beachtet werden?

Eine der zentralen Zielsetzungen des Projek-
tes ist es, zu ermitteln, ob und inwieweit das
Leistungsniveau im Zeitablauf bei unter-
117 Siehe Kröger (2011).
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schiedlichen Anpassungen der Teilleistun-
gen der staatlichen, betrieblichen und priva-
ten Altersvorsorge aufrechterhalten werden
kann. Bei den Experteninterviews galt es so-
mit, insbesondere die Frage zu beantworten,
nach welchen Regeln die Anbieter verschie-
dener betrieblicher und privater Altersvorsor-
geprodukte ihre Leistungen in der Auszah-
lungsphase dynamisieren. Dabei sollte nicht
nur die gegenwärtige Praxis erfasst werden,
sondern auch zu Gedankenspielen beispiels-
weise über alternative Formen der Anpas-
sung und zu einer Reflektion des derzeitigen
Vorgehens im Versicherungsunternehmen
angeregt werden.

4.2.2 Methodenwahl und Interview-
leitfaden

Die Durchführung der Experteninterviews
erfolgte auf der Basis eines strukturierten
Leitfadens, die Auswertung orientiert sich an
den klassischen Methoden der qualitativen
Inhaltsanalyse.118 Ziel war es, ein möglichst
weites Spektrum an Experten verschiede-
ner Versicherungsunternehmen aus ganz
Deutschland zu erfassen. Als Methode bot
sich daher das leitfadengestützte Telefon-
interview an. Dabei sollte ein halbstandardi-
sierter Interviewleitfaden zum Einsatz kom-
men, der dem Interviewer die Möglichkeit
eröffnet, die Fragen flexibel dem Ge-
sprächsablauf anzupassen. Durch die in-
haltliche Strukturierung des Leitfadens kann
eine Vergleichbarkeit der Interviews gewähr-
leistet werden, wohingegen der interviewte
Experte in seiner fachlichen Kompetenz und
persönlichen Schwerpunktsetzung nahezu
uneingeschränkt ist.119 Bei dieser Methode
besteht für die Experten die Möglichkeit,
Aspekte zu thematisieren, die im Leitfaden
gar nicht vorgesehen waren. Damit kann
prinzipiell auch verhindert werden, dass nur
Bereiche thematisiert werden, die von Sei-
ten der Fragesteller antizipiert wurden.
Vor Beginn der Experteninterviews wurde
von den Projektmitgliedern ein entsprechen-
der Leitfaden konzipiert und anhand eines
Pretest mit einem branchennahen Interview-
partner modifiziert. Nachfolgende Tabelle 11
zeigt den Interviewleitfaden in seiner endgül-
tigen Fassung.

4.3 Auswahl der Experten

Die entsprechende Auswahl der kontaktier-
ten Versicherungsunternehmen erfolgte an-
hand zweier Testergebnisse120 zur Altersvor-
sorge der Zeitschrift Finanztest. Maßgeblich
für dieses Vorgehen waren die enorme An-
zahl an Versicherern und ein fast unüber-
schaubares Angebot an verschiedenen Pro-
dukten für die betriebliche und private Alters-
versorgung.121 Bei den durch Finanztest
getesteten Produkten unterschiedlicher Ver-
sicherungen wurde bereits nach produkt-
relevanten Kriterien, wie Rentenzusage und
Kosten, Anlageerfolg, Transparenz und Fle-
xibilität differenziert. Auch wenn die Test-
ergebnisse nur für ein Produkt der Versiche-
rungen galt, ermöglichte die Übersicht über
die etablierten Anbieter am Markt eine Ein-
grenzung der infrage kommenden Versiche-
rungsunternehmen. Die Tabelle 12 zeigt die
26 Versicherungsunternehmen, deren Ge-
schäftsführungen im Rahmen der Experten-
interviews postalisch angeschrieben worden
sind.
Insgesamt haben Experten von sechs Un-
ternehmen einem Interview zugestimmt. Ein
Versicherer hat eine Teilnahme schriftlich
abgelehnt, von den verbleibenden 19 Unter-
nehmen gab es keine Rückmeldung. Die Ge-
spräche wurden am Telefon durchgeführt
und dauerten im Durchschnitt 34 Minuten.
118 Vgl. z. B. Meuser/Nagel (2002). Aufgrund der relativ klar abge-
grenzten Fragestellung sind offenere Interviewmethoden und
aufwändige hermeneutische Interpretationen und Rekons-
truktionen hier verzichtbar.

119 Vgl. hierzu grundlegende Literatur wie beispielsweise Meuser/
Nagel (2002), Meuser/Nagel (2009), Liebold/Trinczek (2009)
oder Lamnek (2005).

120 Einzusehen unter: www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/
test/Private-Rentenversicherung-Nur-zwei-Tarife-sehr-gut-
1822798-1825676/ und www.test.de/themen/versicherung-
vorsorge/test/Riester-Rentenversicherungen-7-von-23-sind-
gut-4132370-4142595/ (Abrufdatum: 22.03.2012).

121 So gab es beispielsweise im Jahr 2010 98 geschäftstätige Le-
bensversicherungsunternehmen und 30 Pensionsfonds unter
Bundes- und Landesaufsicht; vgl. Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin) (2011), Tabelle 4, S. 90.
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Tabelle 11: Interviewleitfaden
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1. Allianz 10. Gothaer 19. oeco capital 

2. Alte Leipziger 11. Hannoversche Leben 20. PBV 

3. Asstel 12. HanseMerkur 21. R+V 

4. CosmosDirekt 13. Huk-Coburg 22. Signal Iduna 

5. Debeka 14. Interrisk 23. Targo 

6. DEVK Eisenbahn 15. Itzerhoer 24. Vers. Kammer Bayern 

7. Ergo 16. LVM 25. Volkswohl Bund 

8. Europa 17. Neckermann 26. WGV 

9. Generali 18. neue Leben   

Tabelle 12: Kontaktierte Versicherungsunternehmen

Quelle: Eigene Darstellung.
Während der Gespräche wurden wesentliche
Inhalte mitgeschrieben und im Anschluss da-
ran bezüglich Übereinstimmungen und Diffe-
renzen sowie Schwerpunktsetzungen der
verschiedenen Experten ausgewertet.

4.4 Ergebnisse

4.4.1 Die private Altersversorgung

4.4.1.1 Die gegenwärtige Praxis – die
Überschussbeteiligung

Die Expertengespräche zeigten, dass eine
über die Überschussbeteiligung hinausge-
hende Dynamisierung der Leistungen in der
gegenwärtigen Praxis der privaten Alters-
vorsorge nicht stattfindet. Die Fragen des In-
terviewleitfadens bezüglich des Vorhanden-
seins von dynamisierten Produkten und der
zukünftigen oder vergangenen Planung über
die Ausgestaltung derartiger Produkte (Fra-
gen 2.1.1 bis 2.1.3) reduzierten sich auf den
Verweis auf die Überschussbeteiligung und
damit auf den Fragenblock 2.1.5 des Leitfa-
dens zur Leistungsanpassung anhand von
Überschüssen.
Das Vorgehen der Versicherer bei der Über-
schussbeteiligung ist in wesentlichen Punk-
ten deckungsgleich. So werde diese jährlich
ermittelt und bestehe aus Gewinnen auf-
grund von Kapitalerträgen, versicherungs-
technischen Risiko- sowie Kostengewinnen
und sonstigen Gewinnen. Aus den Kapitaler-
trägen müssten zuerst die garantierten Leis-
tungen finanziert werden, zusätzliche Kapi-
talerträge würden in die Überschussbeteili-
gung fließen. Ähnlich verhalte es sich bei den
Kostenerträgen,122 hier müssten die tatsäch-
lichen Kosten gedeckt werden, der eventuel-
le Gewinn gelange dann in die Überschuss-
beteiligung.
Nicht alle entstehenden Überschüsse müss-
ten in die Überschussbeteiligung eingehen.
Die Mindestzuführungsverordnung123 würde
für den Versicherungsnehmer jedoch die un-
terste Grenze der Rückführung regeln, so
müssten mindestens 90 v. H. der Kapitaler-
träge, 75 v. H. der Risikoerträge und 50 v. H.
der Kostenerträge an den Kunden zurückge-
geben werden. Die Interviews haben zudem
122 Vom Experten sind hier Erträge aus dem laufenden Ge-
schäftsbetrieb, wie zum Beispiel aus Abschlussgebühren, ge-
meint.

123 Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Le-
bensversicherung (Mindestzuführungs-Verordnung) vom 4. Ap-
ril 2008 (BGBl. I S. 690).
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gezeigt, dass die Versicherer bestrebt sind,
jeweils mehr als den Mindestsatz der Min-
destzuführungsverordnung einfließen zu las-
sen, um sich im Wettbewerb von Konkurren-
ten hervorzuheben.
Entscheidend sei zudem, dass die jährlichen
Überschüsse nicht direkt ausgezahlt werden
müssten, sondern gegebenenfalls erst in
einen Zwischenspeicher, die sogenannte
Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB),
überführt werden könnten. Es würde nur der
Betrag ausgeschüttet werden, von dem der
Versicherer glaube, dass er diesen auch im
nächsten Jahr erwirtschaften könne. Die jähr-
liche Überschussbeteiligung garantiere so-
mit eine verlässlichere und konstantere Ent-
wicklung der Anpassung als es die tatsäch-
lich erwirtschaften jährlichen Überschüsse
gewährleisten könnten.
Hier würde dem Gedanken der Lebensversi-
cherung Rechnung getragen, eine Langfris-
tigkeit und kontinuierliche Zinsentwicklung
ohne abruptes Einbrechen der Verzinsung
auch in vorübergehenden Krisenzeiten zu
ermöglichen. Jedoch müssten auch hier ge-
setzliche Rahmenbedingungen – beispiels-
weise zur Höhe und Dauer der zurückgestell-
ten Überschüsse – beachtet werden, deren
Einhaltung von der Aufsichtsbehörde über-
prüft werden würde.124 Der Vorstand lege
dann auf Grundlage der allgemeinen Ertrags-
lage, aber auch unter der Berücksichtigung
der Wettbewerbsfähigkeit, eine Überschuss-
beteiligung, die sogenannte Überschussde-
klaration, fest. Die deklarierte Überschuss-
beteiligung nehme für alle Verträge eines Ab-
rechnungsverbandes die gleiche Höhe ein.
Es handele sich dabei um eine Gesamtver-
zinsung, je nach Vertragsgrundlage, das
heißt insbesondere dem zugrunde liegen-
den Rechnungszinssatz, würde davon die
entsprechende Garantieverzinsung abge-
zogen werden, der verbleibende Rest stelle
die tatsächliche Dynamisierung der Renten-
leistung dar.
Zum Versicherungsbeginn beziehungsweise
auch erst zum Rentenbeginn könne der Kun-
de dann noch einmal zusätzlich zwischen
verschiedenen Modellen der Überschussbe-
teiligung wählen. Klassisch gesehen ließen
sich die volldynamische und die teildyna-
mische Rente unterscheiden. Während die
volldynamische Rente eine jährliche Anpas-
sung um die jeweilige Überschussbeteili-
gung vorsähe und eine Reduzierung einmal
gewährter Leistungen im Sinne des Garan-
tieprinzips ausgeschlossen sei, beginne die
teildynamische Rente auf einem höheren
Anfangsniveau. Hier würden Überschüsse
der Zukunft versicherungsmathematisch vor-
weggenommen und dem Kunden bereits
zugeführt. Die jährlichen Anpassungen auf
Grundlage der Überschussbeteiligung wür-
den dementsprechend jedoch niedriger aus-
fallen. Zudem handele es sich bei dem Plus,
welches der Startrente zugeführt werden
würde, nicht um eine garantierte Leistung,
daher könne die Rente im Falle einer niedri-
geren Entwicklung der Überschüsse wieder
bis auf das Niveau der garantierten Start-
rente absinken.
Die Experten resümieren in ihren Ausfüh-
rungen zur derzeitigen Praxis, dass vor allem
die Überschussbeteiligung geeignet sei,
Renten zu dynamisieren. Nur ein Ausfall von
Überschüssen könnte eine Dynamisierung
der Leistungen verhindern. Jedoch geben
auch sie zu bedenken, dass es sich bei die-
ser Art der Dynamisierung um keinen garan-
tierten Inflationsausgleich handele, vielmehr
seien meistens die Überschüsse in der Ver-
gangenheit mit der Inflation einhergegangen.
Im Laufe der Expertengespräche haben sich
weitere Themenfelder geöffnet, welche im
ursprünglichen Leitfaden nicht vorgesehen
waren. Die offene Fragestellung eines halb-
standarisierten Leitfadens ermöglichte es je-
doch den Experten, auch eigene Schwer-
punkte zu setzen. In diesem Zuge zeigten
bereits die ersten Interviews, dass die Ex-
perten gerne die Kundensicht und deren
Wahrnehmung beziehungsweise Problem-
bewusstsein der Inflationsgefahr anspre-
chen wollten, sodass die Frage in allen wei-
teren Interviews eingebaut wurde. Darüber
124 Siehe § 56a VAG.
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hinaus ließen sich die Experten auf Gedan-
kenspiele ein, wie ein Inflationsausgleich
durch Versicherungsprodukte gewährleistet
werden könnte. Des Weiteren haben fast alle
Experten Verbindungen zwischen der priva-
ten und betrieblichen Altersvorsorge gezo-
gen.

4.4.1.2 Das Problembewusstsein der
Kunden

Die Experten konstatieren, dass das Pro-
blembewusstsein bei den Kunden eher ge-
ring ausgeprägt sei. Dies zeige sich insbe-
sondere daran, dass diese bei der Entschei-
dung, welches der oben genannten Modelle
der Überschussbeteiligung in der Auszah-
lungsphase genommen werden soll, in gro-
ßer Zahl die teildynamisierte Rente mit dem
höheren Anfangswert auswählen würden.
In zwei Experteninterviews zeigen sich dies-
bezüglich Besonderheiten. Während eine Ex-
perteneinschätzung das mangelnde Problem-
bewusstsein der Kunden hervorhebt, fragt
sich ein anderer Experte, ob hier vielleicht
auch das Problem bei den Außendienstmit-
arbeitern liegen könnte. Die Berater ständen
unter einem enormen Wettbewerbsdruck
und tendierten daher vielleicht auch dazu,
die Rente mit dem höheren Anfangsniveau
zu empfehlen.125

Die Frage nach dem Problembewusstsein
der Kunden beantwortet ein Experte diffe-
renziert für zwei Gruppen von Versiche-
rungsnehmern. Im Falle der Anwärter gäbe
es hinsichtlich der Inflation so gut wie kein
offenkundiges Problembewusstsein. Wohin-
gegen die Ruheständler in der Auszahlungs-
phase ihren Unmut über die geringe An-
passung der Leistungen im Vergleich zur
Inflationsentwicklung an die Versicherung
herantragen würden. Hierbei wäre insbe-
sondere die zeitliche Verzögerung zwischen
aktueller Inflation und Ausschüttung der zu-
sätzlichen Überschüsse zu nennen, da bei
dem entsprechenden Unternehmen die Über-
schüsse des Vor-vor-Jahres die jeweilige ak-
tuelle Leistungsanpassung ausmachen wür-
den.
4.4.1.3 Gedankenspiele – gibt es Alter-
nativen?

Auch dieser Schwerpunkt der Experteninter-
views hat sich erst im Laufe der Gespräche
als eine zentrale Thematik herausgestellt.
Die Experten haben die Überschussbeteili-
gung zwar als gängiges Mittel der Rentendy-
namisierung charakterisiert. Dennoch dräng-
te sich auch bei den Experten die Frage nach
alternativen Modellen der Dynamisierung
auf. In diesem Zuge ließen sie sich meist auf
ein Gedankenspiel ein und überlegten sich
denkbare Variationen und deren Grenzen
und Hindernisse.
Ein Experte gibt zu bedenken, dass eine vom
Kapitalmarkt losgelöste Anpassung beispiels-
weise an die Lohnentwicklung aufgrund des
versicherungsmathematischen Äquivalenz-
prinzips nicht möglich wäre. Einem höheren
Barwert der Leistung müsste der gleiche Bar-
wert der Prämie gegenüberstehen. Denkbar
wäre hingegen zum Beispiel eine jährliche
Steigerung um 1 v. H., wie bei der betrieb-
lichen Altersversorgung, dies würde aber da-
zu führen, dass die Startrente niedriger aus-
fallen würde.
Ein anderer Experte sieht die Problematik in
einem angrenzenden Feld. So müssten für
einen kompletten Inflationsausgleich ausrei-
chend Kapitalanlagen zur Verfügung stehen,
die diesen garantieren könnten. Es gäbe
zwar inflationsgeschützte Staatsanleihen,
diese hätten jedoch nur eine Laufzeit von
meist zehn Jahren. Wenn nun Rentenverträ-
ge abgeschlossen werden, hätten diese nor-
malerweise eine Laufzeit von 20 bis 30 Jah-
ren, es bestünde daher das Risiko, dass kei-
ne inflationsgeschützten Anleihen mehr
nachzubekommen wären. Eine Versicherung
könnte daher keine langfristigen Garantien
aussprechen.
125 Da Kunden eher die Höhe des Anfangsniveaus der verschie-
denen Angebote miteinander vergleichen, bildet ein möglichst
hohes Anfangsniveau ein besseres Verkaufsargument gegen-
über konkurrierenden Angeboten.
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Ein weiterer Experte sieht hier sogar ein Risi-
ko für das bestehende System: Es hätte sich
in einem anderen Land gezeigt, dass ein ga-
rantierter Inflationsausgleich des Staates die
Inflation innerhalb des Landes noch begüns-
tigen würde. Für ihn bestände aber theo-
retisch die Möglichkeit, dass das Geld für die
Rentenzahlung in Kapitalanlagen investiert
werde, von denen geglaubt wird, dass diese
besonders inflationsgeschützt seien, also
zum Beispiel in Fonds, die zum einen in
Staatsanleihen, zum anderen in relativ infla-
tionssichere Realwerte investieren. Jedoch
könnte man definitiv keine Garantie eines
Inflationsausgleichs aussprechen. Es be-
stünden bereits solche Fonds, diese würden
jedoch lediglich für die Ansparphase einge-
setzt werden und nicht für die Auszahlungs-
phase.
Grundsätzlich wäre es denkbar, auch für die
Auszahlungsphase eine fondsgebundene
Lösung zu finden, allerdings bestünden da-
für verschiedene Hindernisse. Beispielswei-
se würde diese Form der Auszahlung steu-
erlich nicht als Rente anerkannt werden, da
keine theoretisch fallenden Renten zuge-
lassen sind. In Deutschland sei man bei
den klassischen Rentenversicherungen, al-
so den nicht fondsgebunden, zudem ver-
pflichtet, alle Kapitalanlagen dem Kunden
gegenüber gleich zu behandeln. Es dürften
daher für diesen Bereich der Altersvorsorge
auch keine unterschiedlichen „Töpfe“ (in-
flationsgeschützt vs. inflationsungeschützt)
bestehen.
Diese Gedanken führt ein weiterer Experte
aus. Sollte es diese zwei unterschiedlichen
Varianten von Verträgen geben, müsste ein
zweites Sicherungsvermögen, also im Grun-
de eine zweite Aktivseite und damit ein zwei-
tes Bündel von Kapitalanlagen aufgebaut
werden. Dies wäre ein großer bilanzieller und
buchhalterischer Aufwand, von dem er glau-
be, dass sich dieser nicht rentiere, da die
Nachfrage aufgrund des bereits angespro-
chenen geringen Problembewusstseins zu
niedrig sei.
Ein anderer Experte fordert mit seinem Ge-
dankenspiel einen Index, der objektivierbar
und mit keinerlei Garantien verbunden sei.
Andernfalls müsste die Versicherungswirt-
schaft so viele Rückstellungen bilden. Dies
sei zudem extrem teuer, da eine Garantie für
ein nicht kalkulierbares Risiko, zum Beispiel
die Anpassung an den Lebenshaltungskos-
tenindex, übernommen werden müsste.

4.4.1.4 Veränderungen der gesetzlichen
und institutionellen Rahmen-
bedingungen

Die Experten sind sich hinsichtlich ge-
wünschter Veränderungen der gesetzlichen
und institutionellen Rahmenbedingungen be-
züglich der Dynamisierung uneinig. So wird
einerseits hervorgehoben, dass die beste-
henden Rahmenbedingungen ihre Berechti-
gung haben und sich das deutsche System,
mit der strikten Aufsicht und den hohen
Sicherheitsvorkehrungen, auszeichnen wür-
de. Diese Vorteile hätten sich beispielsweise
in der vergangenen Finanzkrise gezeigt. Zu-
dem bezweifelt ein weiterer Experte, dass
eine Lockerung der Anlagerestriktionen dazu
führen würde, dass eine andere Form der
Dynamisierung möglich werden würde, da
die Sicherheit der Anlageform im Vorder-
grund stehen würde und daher zum Beispiel
eine Aufstockung des Aktienumfangs aus-
geschlossen sei. Ein dritter Experte sieht
ebenfalls keine Veranlassung für veränderte
Rahmenbedingungen. So scheitere die Im-
plementierung neuer Dynamisierungsmodel-
le nicht an den Rahmenbedingungen, son-
dern an der geringen Nachfrage nach sol-
chen Produkten. Die Produktentwickler er-
halten vom Vertrieb keinerlei Anfragen
bezüglich solcher Produkte. Gäbe es diese
in ausreichendem Umfang, würde sich bei
bestehenden Rahmenbedingungen, wenn
auch finanzmathematisch schwierig, eine
ausführbare Lösung finden lassen.
Andererseits sprechen sich weitere Experten
durchaus für Veränderungen der Rahmen-
bedingungen aus. So erklärt ein Experte,
dass er sich die Möglichkeit von fonds- und
realwertunterlegten Anlageformen während
des Rentenbezuges wünschen würde. Dies
sei im Moment in Deutschland schwierig, da
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die Renten nominal niemals sinken dürften.
Ferner wäre es auch wichtig, dass dem Le-
bensversicherer die Option eröffnet würde,
dem Kunden eine höhere Garantie zu ver-
sprechen, wenn er diese Garantien am Markt
einkaufen würde. Man dürfe zwar bereits
heute mehr als einen Höchstrechnungszins
von 1,75 v. H. garantieren, dies wäre jedoch
mit enormen Kosten verbunden und wäre
daher unrentabel. Ein weiterer Experte
knüpft an das Gedankenspiel zu alternativen
Dynamisierungsmodellen an und wünscht
sich eine Möglichkeit inflationsgeschützte
und -ungeschützte Rentenversicherungen
unterschiedlich bei der Überschussbetei-
ligung zu berücksichtigen. Dies gehe im
Grunde mit einer Lockerung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes bei der Überschuss-
beteiligung einher.

4.4.2 Die betriebliche Altersversorgung

Die Mehrheit der Expertengespräche fand
zwar zum Bereich der privaten Altersvor-
sorge statt, dennoch gab es vereinzelt auch
Experten aus dem Bereich der betrieblichen
Altersversorgung. Zudem haben fast alle
Experten des jeweiligen Bereiches auch In-
formationen und Vergleiche zum anderen
Bereich der Altersvorsorge bereitgestellt.
In der betrieblichen Altersvorsorge seien
grundsätzlich zwei Formen der Dynamisie-
rung vorgesehen und auch gesetzlich in § 16
BetrAVG fixiert. Es gebe einerseits die Mög-
lichkeit, alle drei Jahre nach der Entwicklung
des offiziellen Lebenshaltungskosteninde-
xes anzupassen. Andererseits ermögliche es
§ 16 BetrAVG seit 1999, auf diese Anpas-
sungsform zu verzichten, wenn eine jährliche
Steigerung um 1 v. H. garantiert werden wür-
de. Zusätzlich würden alle drei Jahre da-
rüberhinausgehende Überschüsse ausge-
schüttet werden.126

Die Anpassung nach dem Lebenshaltungs-
kostenindex habe sich aufgrund der schwie-
rigen Kalkulierbarkeit nicht bewährt und wür-
de nur noch in den Altverträgen Verwendung
finden. Durchgesetzt hätte sich die jährliche
Rentensteigerung um 1 v. H., welche kalku-
lationssicher sei und den Arbeitgebern aus-
schließlich empfohlen werden würde. Es wä-
re ein „Bärendienst“, wenn an diesen Rah-
menbedingungen Veränderungen vorgenom-
men werden würden, die teurer wären und
daher zu Lasten des Arbeitsgebers gehen
würden. In diesem Fall würde die Bereit-
schaft, eine Form der betrieblichen Alters-
vorsorge für die Arbeitnehmer anzubieten,
stark sinken.

4.5 Schlussfolgerungen

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war,
wird von den Experten das bestehende Sys-
tem befürwortet und die Überschussbeteili-
gung als das Instrument herausgestellt, dass
eine Dynamisierung der Rentenzahlungen in
der Nacherwerbsphase gewährleisten würde.
Trotz dieser prinzipiell konservativen Hal-
tung zeigen sich die Experten offen für Ver-
änderungen. So sind sie optimistisch, dass
– wenn sich eine entsprechend große Nach-
frage herausbilden würde – sich auch bei
den derzeitigen institutionellen und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen Regelungen für
eine Dynamisierung der Altersrenten finden
lassen würden, die potentiell am Kaufkraft-
erhalt orientiert sein könnten. Dies sei al-
lerdings finanzmathematisch prinzipiell sehr
schwierig umzusetzen. Dabei wird insbe-
sondere betont, dass das System für den
Versicherungsgeber kalkulierbar sein sollte.
Regelungen, die dies erschweren, wie bei-
spielsweise eine im Dreijahresrhythmus zu
erfolgende Anpassung von Betriebsrenten
an den Verbraucherpreisindex, werden kri-
tisch gesehen.
Hervorzuheben ist ferner die Relevanz, die
von einigen Experten dem Problembewusst-
sein der Kunden beigemessen wird. Dies
führe aufgrund des mangelnden ökono-
126 Bei dieser Regelung handelt es sich um eine freiwillige Leis-
tung des jeweiligen Unternehmens, die nicht im BetrAVG bin-
dend vorgesehen ist.
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mischen Verständnisses beziehungsweise
Grundwissens – in der anglo-amerikani-
schen Literatur als „financial literacy“ be-
zeichnet127 – zur Wahl eines suboptimalen
Auszahlungsmodus. Allerdings weist ein Ex-
perte darauf hin, dass dies auch aufgrund
der Beratung durch die Außenmitarbeiter mit
hervorgerufen sein könnte. Das Verhalten
der Kunden lässt sich aber auch prinzipiell
durch eine höhere Gegenwartspräferenz er-
klären.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
der Hinweis, dass bei Vertragsabschluss
und während der Ansparphase die Dynami-
sierung für die Kunden irrelevant ist und erst
in der Auszahlungsphase – wenn man die
Zahlungen zur Aufrechterhaltung des Le-
benshaltungsniveaus benötigt – die Bedeu-
tung der Dynamisierung erkannt wird – aller-
dings ist es dann für Maßnahmen zu spät.
Prinzipiell deuten somit auch die Aussagen
der Experten auf die Relevanz einer Dynami-
sierung von Alterseinkünften hin – jedoch
ohne einen unmittelbaren Bezug zum Ziel
der Lebensstandardsicherung beziehungs-
weise zu den einzelnen Schichten des Al-
tersvorsorgesystems herzustellen.

5. Fazit

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu-
sammengeführt und es wird auf einige re-
levante Problembereiche hingewiesen, die
sich aus der Umsetzung der politischen Vor-
stellungen hinsichtlich des Umbaus des
Alterssicherungssystems ergeben. Gemäß
diesen soll sich eine Alterssicherung aus
Leistungen aus je einer Komponente der drei
Schichten Regelsicherung, betriebliche Al-
tersversorgung und private Absicherung zu-
sammensetzen. Vor dem Hintergrund eines
durch die Kombination aus Leistungen die-
ser drei Schichten zu erreichenden Gesamt-
versorgungsniveaus und dessen Dynamisie-
rung zeigt die Analyse zahlreiche Probleme
auf.
Die theoretisch-konzeptionelle Untersu-
chung verdeutlicht, dass die verschiedenen
Systeme der Alterssicherung unterschied-
lichen Logiken folgen und untereinander kei-
nen Bezug aufweisen. Dies betrifft die Syste-
me sowohl innerhalb der ersten, zweiten und
dritten Schicht – eine horizontale Kompati-
bilität liegt nicht vor – als auch die Systeme
unterschiedlicher Schichten – eine vertikale
Kompatibilität ist ebenfalls nicht gegeben.
Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass es
keine systemimmanenten Regelungen, aber
auch keine externen Mechanismen gibt, die
einen horizontalen oder vertikalen Abgleich
zwischen den Leistungen der Systeme impli-
zit oder explizit bewirken könnten. Die Sys-
teme sind in sich autonom und reagieren
nicht auf Änderungen anderer Formen der
Alterssicherung. Damit kann durch die der-
zeitigen Regelungen das Ziel der Gewähr-
leistung eines spezifischen Niveaus der ma-
teriellen Absicherung im Alter im Sinne einer
Gesamtversorgung nur eingeschränkt er-
reicht werden.
Am nächsten kommt diesem Ziel das bi-
funktionale System der Beamtenversorgung.
Allerdings besteht dieses nicht aus zwei
Komponenten, wie dies beispielsweise bei
den im öffentlichen Dienst beitragspflichtig
Beschäftigten im Rahmen der bis 2000 an-
gestrebten Gesamtversorgung der Fall war –
bestehend aus Leistungen der GRV und de-
nen der VBL. Vielmehr handelt es sich bei
der Beamtenversorgung um ein in sich ge-
schlossenes, monolithisches System.
Die Analyse der konzeptionellen Ausgestal-
tung zeigt allerdings, das die GRV, die Al-
terssicherung für Landwirte und die Beam-
tenversorgung als einzige Vorsorgesysteme
eine Dynamisierung der Leistungen vorge-
sehen haben, die sich explizit an der Ent-
wicklung entsprechender Einkommen be-
ziehungsweise Löhne orientiert und auch
prinzipiell eine jährliche Periodizität der An-
passung vorsieht. Die anderen Systeme der
ersten, zweiten oder dritten Schicht ent-
halten keine derartige Orientierung an der
127 Bucher-Koenen (2010), Van Rooij et al. (2011), Rooij (2008),
Hung et al. (2009).
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Wohlstandsentwicklung einer spezifischen
Bevölkerungsgruppe oder eine Ausrichtung
an der Preisentwicklung. Hier wird vielmehr
über die prozentuale Beteiligung am wirt-
schaftlichen Erfolg des jeweiligen einzelnen
Alterssicherungssystems – sei es eine Insti-
tution der Berufsständischen Versorgung,
eine Pensionskasse, eine Lebensversiche-
rung oder ähnliches – potentiell eine „Anpas-
sung“ beziehungsweise „Dynamisierung“ der
Leistungen vorgenommen.
So wird von den befragten Vertretern der
Versicherungswirtschaft in diesen Systemen
zur Zeit die Dynamisierung im Sinne einer Ni-
veauabsicherung als Problem in der Regel
nicht wahrgenommen. Die qualitative Ana-
lyse verdeutlicht, dass das Problem der Dy-
namisierung als solches durch die Über-
schussbeteiligung als abgedeckt angesehen
wird. Allerdings äußern sich die Experten
dahingehend, dass bei einer entsprechend
großen Nachfrage sich auch unter den der-
zeitig gegebenen institutionellen und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen Regelungen für
eine Dynamisierung der Altersrenten finden
lassen würden, die potentiell am Kaufkraft-
erhalt orientiert sein könnten. Dabei wird al-
lerdings einschränkend darauf hingewiesen,
dass das System für das Versicherungsun-
ternehmen kalkulierbar sein und eine ent-
sprechende Flexibilität aufweisen müsste.
Regelungen, die dies erschweren, wie bei-
spielsweise eine im Dreijahresrhythmus zu
erfolgende Anpassung an den Verbraucher-
preisindex, werden kritisch gesehen.
Die quantitative Analyse anhand prozess-
produzierter Daten sowie insbesondere des
SOEP verdeutlicht die Wirkungen der ent-
sprechenden Regelungen auf das Niveau
der materiellen Absicherung im Alter. Trotz
der unbefriedigenden Datenlage – eine Aus-
nahme bildet hier die GRV – werden die
grundlegenden Strukturen der jeweiligen
Leistungen deutlich. Dabei zeigt sich, dass
im Prinzip – mit Ausnahme der Leistungen
der GRV – die Entwicklung der spezifischen
Einkünfte in der Nacherwerbsphase von Un-
stetigkeit geprägt ist. Sowohl die durch-
schnittlichen Einkünfte aus Systemen der
zweiten Schicht, der betrieblichen Altersver-
sorgung, als auch die aus der dritten
Schicht, der privaten Alterssicherung, wei-
sen im Zeitablauf keine Kontinuität auf. Die
zum Teil beträchtlichen Schwankungen zwi-
schen einzelnen Jahren indizieren eine rela-
tiv hohe Unsicherheit beziehungsweise ge-
ringe Verlässlichkeit bezogen auf die Niveau-
absicherung der materiellen Versorgung.
Die Anpassung der Alterseinkommen in der
zweiten und dritten Schicht ist nicht grund-
sätzlich und übergreifend gesetzlich gesi-
chert und hängt von der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung ab, insbesondere der
Finanz- beziehungsweise Kapitalmärkte.128

Die gegenwärtige Nichtberücksichtigung der
Dynamisierung der Leistungen während der
Bezugsphase angesichts der angestrebten
wachsenden Bedeutung betrieblicher und
privater Vorsorge birgt die Gefahr, dass das
Ziel der Gewährleistung eines spezifischen
Niveaus der materiellen Absicherung in der
Altersphase verfehlt wird.
So zeigt die empirische Analyse, dass die
sogenannte „Rentenlücke“,129 die sich wäh-
rend der Rentenbezugsphase infolge der Re-
duzierung des allgemeinen Rentenniveaus
sukzessive vergrößert hat, in der Nacher-
werbsphase durch die Anpassungen der
Leistungen aus der betrieblichen Altersvor-
sorge und privaten Alterssicherung nicht aus-
geglichen wurde.
128 Die des Öfteren in der Literatur aufgeführte financial literacy
(siehe beispielsweise Bucher-Koenen [2010]), das heißt die
ökonomische Grundbildung beziehungsweise das Finanzwis-
sen, ist in der Nacherwerbsphase von geringer Relevanz. Dies
gilt zwar nicht für die Phase des Anspruchserwerbs, in der die
Kenntnis über die Funktionsweise von Systemen sozialer Ab-
sicherung bedeutsam ist, es ist angesichts der Finanzkrisen
aber darauf zu verweisen, dass selbst Expertenwissen im Vor-
feld und im Umgang mit sogenannten Finanzkrisen relativ be-
deutungslos war. Der Einzelne ist gegenüber massiven Ver-
werfungen des Kapitalmarktes im Prinzip machtlos. Bezieher
von Alterseinkünften sind auf die in der Vergangenheit erfolgte
Altersvorsorge angewiesen. Mögliche Fehlentscheidungen
bezüglich der Art oder der Höhe der Altersvorsorge sowie der
Anpassung in der Nacherwerbsphase können im Prinzip un-
abhängig vom Finanzwissen nicht mehr korrigiert oder revi-
diert werden.

129 Deutsche Bank Research (2005).
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Realwert von 500 EUR in … Jahren 

Prozent 5 10 15 20 25 30 40 50 

0 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

1 475,73 452,64 430,67 409,77 389,88 370,96 335,83 304,02 

2 452,87 410,17 371,51 336,49 304,77 276,04 226,45 185,76 

3 431,30 372,05 320,93 276,84 238,80 205,99 153,28 114,05 

4 410,96 337,78 277,63 228,19 187,56 154,16 104,14 70,36 

5 391,76 306,96 240,51 188,44 147,65 115,69 71,02 43,60 

6 373,63 279,20 208,63 155,90 116,50 87,06 48,61 27,14 

7 356,49 254,17 181,22 129,21 92,12 65,68 33,39 16,97 

8 340,29 231,60 157,62 107,27 73,01 49,69 23,02 10,66 

9 324,97 211,21 137,27 89,22 57,98 37,69 15,92 6,72 

10 310,46 192,77 119,70 74,32 46,15 28,65 11,05 4,26 

Zeitraum Bezeichnung Formel 

Seit 2011 Modifizierte 
Bruttolohnanpassung inklusive 

Nachhaltigkeitsfaktor und 
modifizierter Schutzklausel 
(§ 68a SGB VI), welche ein 
unmittelbares Absinken des 
Rentenwertes ausschließt; 

unterbliebene 
Rentenanpassung wird gemäß 

§ 68a mit späteren 
Rentenerhöhungen verrechnet 

Fallunterscheidung  
1. ARWt  ARWt-1 
2. ARWt = ARWt-1 
3. ARWt < ARWt-1 

Ad 1.  
a) Keine vorherig Wirksamkeit der Schutzklausel und kein Nachholen der Reduzierung 

(kein Ausgleichsbedarf) 

ARWt = (ARWt-1        )  [ 1   + 1] 
b) Vorherige Wirksamkeit der Schutzklausel und Nachholen der Reduzierung 

(Ausgleichsbedarf), die reduzierte Anpassung erstreckt sich über mehrere Jahre*  =  

Falls < 1 

= 12 + 1  

= 2  

Falls > 1 =  

Ad 2.  
Es findet keine Anpassung statt, der aktuelle Rentenwert bleibt unverändert 
Ad 3.  
Wirksamkeit der Schutzklausel und Nachholen der Reduzierung (Ausgleichsbedarf), es findet 
keine Anpassung statt 

Tabelle 13: Der Wertverlust von 500 Euro bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von
0 bis 10 v. H. in einem Zeitraum von 5 bis 50 Jahren

6. Anhang

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.

Fortsetzung von Tabelle 1 auf Seite 14

* Ausführlich ist dies beispielsweise in Steffen (2013), S. 16 f., dargestellt.
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